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1 Begrüßung durch das Präsidium
Die Mitglieder des Präsidiums begrüßen die Mitglieder des Studierendenrats, anwesendeKandidat:innen, Antragsteller:innen und Gäste und informieren über den weiteren Ablauf der Sitzung.

2 Schweigeminute
Der Studierendenrat hält anlässlich des Jahrestags des Amoklaufs an der Universität zu einerGedenkminute inne.

3 Beschluss der Tagesordnung
Hinweis zur Tagesordnung:
Für Tagesordnungspunkte, die aufgrund von Beschlussunfähigkeit vertagt worden sind, ist der StuRa in jedemFall beschlussfähig. Sie werden auf dann noch aufgerufen, falls eine Beschlussunfähigkeit des StuRa ein weiteresfestgestellt werden sollte. (§ 22 Abs. 2 OrgS, § 15 Abs. 4 GO) Ausgenommen hiervon sind aufgrund des LHGÄnderungen und Neufassungen der Organisationssatzung.

Antrag des Präsidiums auf Vertagung von 8.14 (akademische Gerichtsbarkeit), 8.15(SeligsprechungRCDS) auf die erste Sitzung im Sommersemester 2023.Es gibt formelle Gegenrede.Antrag mit Mehrheit auf Sicht angenommen.

4 Annahme von Protokollen
Annahme von Protokollen
Protokolle werden nicht beschlossen, sie sind angenommen, wenn keine Änderungsanträge vorliegen. Im Idealfallwird dieser TOP also aufgerufen und wenn keine Änderungsanträge vorliegen, ist der TOP abgeschlossen und dasProtokoll angenommen. Änderungsanträge, die in der Sitzung eingebracht werden, können erst in der folgendenSitzung abgestimmt werden.
Bitte bedenkt, dass Protokolle zur Außendarstellung des StuRa beitragen. Lest sie daher sorgfältig und konstruktiv durchund macht frühzeitig konkrete Vorschläge für Korrekturen/Ergänzungen. Schickt sie möglichst vor der Sitzung ansPräsidium, damit sie ggf. schon im Vorfeld der Sitzung von diesem übernommen werden können.Alle StuRa-Protokolle der laufenden Legislatur, auch die zu verabschiedenden findet ihr hier:

 https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-10-legislatur/

4.1 Annahme des Protokolls der 158. StuRa-Sitzung
Es liegen keine Änderungsanträge zum Protokoll vor, dass Protokoll ist angenommen.

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-10-legislatur/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-10-legislatur/
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5 Termine
Termine
Dieser TOP ist ein Info-TOP, es findet also in der Regel keine Aussprache statt.Solltet ihr aber wichtige Termine ankündigen wollen, könnt ihr das hier tun. Gerne könnt ihr Termine auch vor der Sitzungdem Präsidium mitteilen, dann können sie schon vorher in die Unterlagen aufgenommen werden.
Termine mit Bezug zur Universität, insbesondere studentische Aktivitäten oder Veranstaltungen der VerfasstenStudierendenschaft (VS) findet ihr hier: https://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni„Interne“ Termine der VS werden in diesem Pad koordiniert: https://pad.stura.uni-heidelberg.de/p/TermineStuRa
Das Präsidium informiert die StuRa-Mitglieder darüber, dass auf Beschluss des Präsidiums derSondersitzungstermin am 14.02. wahrgenommen werden wird. Die so einberufene Sondersitzung solldie im Wintersemester noch ausstehenden Anträge und Tagesordnungspunkte behandeln, nachMöglichkeit abschließend.

5.1 StuRa-Termine für das Sommersemester 2023 (1. Lesung)
Der StuRa legt folgende Termine für seine Sitzungen im Sommersemester 2023 fest:25.04.2309.05.2323.05.2306.06.2320.06.23 (Finanzanträge)04.07.23 (Finanzanträge)18.07.23 (Abschlussplenum mit Sommerfest)(25.07.23) (Ersatztermin)

Nachfrage: Alle Termine sind 2 Wochen auseinander und an Dienstagen.
6 Berichte
Berichte
Unter diesem Tagesordnungspunkt findet ihr Berichte aus Referaten, Arbeitskreisen, Gremiensitzungen, Treffen unddergleichen. Berichte sollten vor der Sitzung schriftlich eingereicht werden, am besten zur Frist der regulärenAnträge.Ein TOP „Bericht der Vorsitzenden über die Tätigkeiten und Beschlüsse der Referatekonferenz“ ist in jeder Sitzungvorgesehen.Bei absehbarem Aussprache- oder Diskussionsbedarf ist es sinnvoller, einen eigenen inhaltlichen TOP zubeantragen bzw. einen „Bericht mit Diskussion“ einzureichen.

6.2 Bericht des Präsidiums
Das Präsidium hatte am 10.01., direkt im Anschluss an die durch Beschlussunfähigkeit abgebrocheneSitzung des StuRa gem. § 29 Abs.1 OrgS die RefKonf dazu ermächtigt, eine Delegation der VS auf dieLAK (LandesAStenKonferenz) zu entsenden und ihr Inhalte mitzugeben, die sie dort einbringen soll.

https://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni
https://pad.stura.uni-heidelberg.de/p/TermineStuRa
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Das Präsidium hatte sich zu diesem seltenen Schritt entschlossen, da der StuRa durch seine fehlendeBeschlussfähigkeit gegen Ende seiner 158. Sitzung sich nicht mehr rechtzeitig mit der Angelegenheitbefassen konnte. Das Sozialreferat hatte eine entsprechende Sondersitzung der RefKonf beantragt (§5 Abs. 5 GO-RefKonf), die am folgenden Freitag stattfinden sollte.
Am darauffolgenden Tag wurden wir informiert, dass die LAK vom 15.01. auf den 12.02. verschobenwurde. Dadurch wurde es wieder möglich, Delegation und Themen für die LAK regulär im StuRa zubeschließen. Das Präsidium hat die Ermächtigung der RefKonf dementsprechend am 11.01. wiederaufgehoben, eine Sondersitzung der RefKonf fand nicht statt. Der Antrag zur LAK-Delegation stehtdementsprechend regulär auf der Tagesordnung.

6.3 spontaner Bericht des Kulturreferats
Plakate wurde in der StuRa Sitzung ausgeteilt, es wird um Werbung für die Theateraufführunggebeten.

6.4 Bericht des Referates für Lehre und Lernen
Veranstaltungen
Informationsveranstaltung zur Aufarbeitung und zum Austausch über die Ereignisse vom 24.01.im vergangenen Jahrhttps://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=13351Es gibt einen Moodlekurs zu dieser Veranstaltung => sobald der Prozess komplett abgeschlossen ist,wird es dazu noch Unterlagen geben, die dann auch dort hochgeladen werden.
Bereich Inklusion
Wir haben unsere Arbeit in der AG Barrierefreiheit verstetigt und sind weiterhin in verschiedeneProjekte involviert. Im letzten Jahr dazu beigetragen, dass Sensibilisierungsangebote fürHochschullehrende etabliert und auf mentale Gesundheit ausgeweitet wurden.
Im vergangenen Jahr wurde Vicky in den Beirat der Informations- und Beratungsstelle Behinderungund Studium (IBS) berufen. Diese ist das Kompetenzzentrum des Deutschen Studierendenwerks(DSW), wenn es um ein inklusives Studium für Studierende geht. Am Ende dieses Berichts findet ihrzusätzlich noch einen Bericht dazu.
Wir haben im Hochschulforum Digitalisierung einen “Leitfaden zur Umsetzung digitalerBarrierefreiheit im Hochschulkontext” mitveröffentlicht und arbeiteten an der Konzeption vonStrategieworkshops für Hochschulleitungen und die Politik mit, die dieses Jahr stattfinden werden.
Beim Treffen der Studierendenwerke haben wir ein WorldCafé Inklusion mitgestaltet und eine AGInklusion ins Leben gerufen, die sich mit der strukturellen Verankerung von Inklusion in denStudierendenwerken beschäftigen wird und deswegen dazu auch einen Antrag bei der letztenMitgliederversammlung vorgebracht.
Aktuelle Themen, an denen wir arbeiten:
Nachteilsausgleich, psychische Gesundheit, sexuelle Belästigung an der Uni.

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=13351#section-0
https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=13351#section-0
https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=13351
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Bericht aus dem Beirat der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS)des Deutschen Studierendenwerks_2022Erasmus-Zusatzfo ̈rderung für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen fürauslandsbedingte Mehrkosten- läuft unter Programm Erasmus+ finanzielle Zusatzförderung für sog. Teilnehmende mitgeringen Chancen: z.B. Personen mit Behinderung und chronischer Erkrankung (top up von250EUR oder Realkostenantrag bis zu 15.000 pro Semester)- Bedingung: Grad der Behinderung von mind. 20 oder ärztliches Attest (chronischeErkrankung + Selbsterklärung)TU Chemnitz – Schritte zur Umsetzung digitaler Barrierefreiheit- Umsetzung der BITV durch verschiedene Maßnahmen: Website, Dokumente, Schulungen,zentraler Webkoordinator für digitale Barrierefreiheit, wöchentliche Online-Sprechstunde- Finanzierung: u.a. Sondermittel Inklusion des Freistaates SachsenProjekt IBERA „Individuelle Integrationsberatung für Menschen im Autismus-Spektrum mitHochschulreife“- Studienbegleitung, Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, Berufliche Sicherung imArbeitsverhältnis, Assistenz, berufliche Orientierung, Herstellung von Kontakten für denÜbergang in den Arbeitsmarkt, pädagogische und psychosoziale Begleitung während desStudiums, gemeinsamer Austausch, peer to peer, support im Umgang mit Barrieren,Begleitung zu Behörden, Online-Tests zu Studien- und Ausbildungszielen, Erarbeitungeines individuellen Hilfenetzwerkes- Zielgruppe Menschen im Autismus Spektrum mit oder mit baldiger Hochschulreife, auchohne Diagnose- Anlaufstellen: Nürnberg, Arnsbach (Mittelfranken)- bisher konnten 42 Student*innen dran teilnehmen, 27 davon konnten länger begleitet werden,bei 14 ein ErstgesprächNachteilsausgleiche bei ADHS, psychischer Erkankungen, u.ä.- Rechtslage trotz Rechtsgutachtens von Dr. Jörg Ennuschat zu Nachteilsausgleichen weiterhinschwierig- Verschiedene Strategien des IBS: a) Informieren, b) Verbandsklage, c) alternativerjuristischer Kommentar, d) Klageverfahren BetroffeneriXnet: Inklusives Expter*innenetzwerk- für Studierende mit abgeschlossenem Studium und anerkannter Schwerbehinderung- ergänzend zu Jobcentern- für Bewerber*innen und Arbeitgeber*innen- Bewerbungstraining, Coaching, Mentoring, peer to peerNetzwerk für Medizinstudierende mit Behinderung (Nemo)- Idee: Lösungen für verschiedene Probleme sammeln, vor allem strukturell- bisher: Vernetzungstreffen + Öffentlichkeitsarbeit, langfristig Buddy-Programm geplant,Abbau von BarrierenBundesprogramm Digitale Hochschule- Ziel: Finanzierung digitaler Prozesse an Hochschulen- gleiche Ziele von Hochschulforum Digitalisierung (HDF), Hochschulrektorenkonferenz(HRK) – Forderungen und Koalition (Zielvereinbarungen der Hochschulen) – z.B. digitaleLehrinfrastruktur- Fördermittel: Digitalisierungspauschale: 92e p.a. pro Studierenden und Hochschulgröße –Nutzung bisher unterschiedlich stark (manche ganz gut ausgestellt), aber jetzt Aussetzendes Gießkannenprinzips bei Fördermitteln nur noch Finanzierung der Kompetenzzentren(z.B. Kompetenzzentrum für Sehbehinderte, aktuell Versuch in Baden- Württemberg)AG Barrierefreiheit beim Hochschulforum Digitalisierung- Expert*innengruppe zur digitalen Barrierefreiheit im Rahmen des Hochschulforum
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Digitalisierung (HDF), vor allem aus IBS- Ziel: Arbeitspapier + Strategieworkshop für Hochschulleitungen, auf Sitzung HRK am 15.11.und 7.02.23- geplant: Strategieworkshop für Politiker*innen kommendes Jahr 2023 28.02.23Geplante Befragung der Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischenErkrankungen- wichtige Akteur*innen sind Beauftragte für Menschen mit Behinderungen und chronischenErkrankungen bzw. die, die diese Aufgaben wahrnehmen, wird unterschiedlich gehandhabt,durchaus auch mehrere Personen, Impulsgeber*innen, Begleiter*innen von Prozesse- Wichtig zu wissen: Wie sind Arbeitsbedingungen? Wie können sie wirksam werden? Reichendie Ressourcen aus? Wie steht es um Weiterbildung?- 2013 schon mal gemacht, Ergebnisse ist eine Beiratsempfehlung, die forderte, dass das Amtin allen Ländern hochschulrechtlich verankert werden muss, detaillierte Regelungen in denGrundordnungen sein müssen, Beauftragten regelmäßig von Hochschulleitungen angehörtwerden, regelmäßig bei allen Prozessen in den Hochschulen selbstverständlich miteinbezogen werden, Amt so ausgestattet, dass das auch geleistet werden kann- Befragungsitems wurden im IBS diskutiert
Keine Nachfragen oder Wortmeldungen.

wegen Dringlichkeit vorgezogen:
10.1 Verfahren zur Rücküberweisung bzgl. 9€-Ticket (1.Lesung)

Antragsteller*in: Verkehrsreferat, Beauftragte für den Haushalt
Antragstext:1. Der StuRa beschließt auf Antrag die Rückflüsse vom VRN durch das 9€-Ticket anteilig zu erstatten.Studierende können bis 31.07. ODER : zum Ende des Wintersemesters 23/24 (31.03.2024) einenAntrag einreichen. Die Erstattung beläuft sich auf 17,65 € pro Studierenden, der*die imSommersemester Beiträge für die Solidarfinanzierung des Semesterticket sowie für die Wochenend-und Abendregelung entrichtet hat. Beitragsbefreite Studierende im SoSe 2022 oder jene, die diesenBeitrag erstattet bekommen haben, sind von dieser Erstattung ausgenommen.2. Die Kosten, die für die Abwicklung der Erstattung anfallen, sind zuerst den Rückflüssen zuentnehmen.3. Für Erstattungen auf außereuropäische Konten behält sich die Verfasste Studierendenschaft vor, dieTransaktionskosten auf den Empfänger umzulegen.4. Entstehende Personalkosten im Rahmen der Erstattung werden zuerst durch die Rückflüsse gedecktund nur im Notfall durch andere Mittel ergänzt.5. Mittel, die nach Abschluss der Erstattungsphase übrig bleiben, werden in den Haushalt in einemeigenen Haushaltsposten überführt. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet der StuRa
Zur Umsetzung der RückzahlungDie genauen Modalitäten der Rückerstattung werden in einer AG ausgearbeitet und nicht im StuRadiskutiert und nach Fertigstellung im StuRa vorgestellt. Für die Teilnahme an der AG, kann sich an dasVerkehrsreferat unter verkehrsreferat@stura.uni-heidelberg.de gewandt werden.Es wird eine Lösung entwickelt aktuell, die es noch immatrikulierten Studierenden ermöglicht, dasganze Verfahren online abzuwickeln. Hierbei wird mit dem URZ Rücksprache genommen.Für die Studierende, die bereits exmatrikuliert sind, muss eine anderes Verfahren angewandt werden,
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auch diese soll so einfach wie möglich gestaltet sein.
Hintergrundinformationen
Die VS hat im Vorfeld zur Vorereitung eine ausführliche rechtliche Einschätzung seitens derUniversität eingeholt.Diese findet ihr hier.[...]Der Sachverhalt stellt sich nach meiner Kenntnis wie folgt dar:Zur Finanzierung des Semestertickets auf Grundlage des Semesterticketvertrags zwischen der VS, demVerkehrsunternehmen RNV sowie dem Verkehrsverbund VRN wird neben dem Kaufpreis (180 Euro)für das Ticket selbst von allen Immatrikulierten an der Universität Heidelberg einKomplementärbeitrag (= "Sockelbetrag") erhoben (22,80 Euro). Zusätzlich wird für die Nutzung derBusse und Bahnen am Abend nach 19 Uhr und am Wochenende allein mit dem Studierendenausweis("Abend- und Wochenendregelung") von allen Immatrikulierten ein Beitrag von 12,50 Euro erhoben.Insgesamt werden so für den Zweck der ÖPNV-Nutzung im VRN-Tarifgebiet (ohne Westpfalz) 35,30Euro von allen Immatrikulierten je Semester erhoben. Dieser Beitrag ist Teil des VS-(Gesamt)Beitrags, der daneben auch den Beitrag der VS zur eigenen Aufgabenerfüllung (10 Euro)sowie den Grundbeitrag für VRN-nextbike (2,50 Euro bisher - 2,55 Euro ab SoSe 2023) mit umfasstund der in der Beitragsordnung der VS festgesetzt ist. Der VS-Gesamt-Beitrag wird von denImmatrikulierten mit deren Rückmeldung oder Immatrikulation von der Universität für die VSeingezogen und an diese weitergeleitet. Den Teilbeitrag für die ÖPNV-Nutzung in Höhe von 35,30Euro je Immatrikuliertem leitet die VS danach an den VRN, den Vertragspartner imSemesterticketvertrag, weiter. So geschehen auch im und für das SoSe 2022.
Wegen der von der Bundesregierung in den Monaten Juni bis August 2022 durchgeführten 9-Euro-Ticket-Aktion hatte der VRN den Semesterticketvertrag für diese drei Monate einseitig "ausgesetzt".Die "Abend- und Wochenendregelung" - die ÖPNV-Nutzung im VRN abends und am Wochenendeallein mit dem Studierendenausweis - galt in dieser Zeit folglich nicht. Die verkauften Semesterticketsgalten als "9-Euro-Ticket". Der VRN erhielt vom Bund für diese drei Monate Ausgleichszahlungen.Um die ÖPNV-Nutzung für 9 Euro pro Monat auch den Abo-Kunden zu eröffnen, ermöglichte derVRN den Semesterticketinhabern, bis - nach meiner Kenntnis - jedenfalls Dezember 2022 eine für dieMonate Juni, Juli und August anteilige Erstattung des geleisteten Kaufpreises zu beantragen. EineRückerstattungsmöglichkeit bezüglich des für diese drei Monate anteilig bezahltenKomplementärbeitrages und des anteiligen Beitrags für die Abend- und Wochenendregelung für alleBezahler/Immatrikulierten (17,65 Euro je Person) bietet der VRN jedoch nicht an. Stattdessen hat derVRN diesen Beitragsteil nun an die VS zurückerstattet; 17,65 Euro pro immatrikulierter Person,insgesamt rund 500.000 Euro.
Nach Prüfung halten wir folgendes Vorgehen der VS hinsichtlich dieser rund 500.000 Euro aus derErstattung des VRN für rechtlich zulässig:
I. Die VS bietet eine zeitlich begrenzte, individuelle Rückerstattungsmöglichkeit für diejenigen VS-Mitglieder an, die eine Rückerstattung der 17,65 Euro bei der VS beantragen; es wird empfohlen, denZeitpunkt des Antragseingangs jeweils zu dokumentieren, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dasswegen der Vielzahl eingehender Anträge eine Priorisierung der Rückerstattungsleistungen notwendigwerden sollte;II. Die nach diesem individuellen Rückerstattungsverfahren vermutlich noch verbleibendenFinanzmittel werden in den regulären VS-Haushalt überführt, zur Erfüllung der der VS gesetzlichzugewiesenen Aufgaben.
Dies vorausgeschickt, können Ihre Fragen wie folgt beantwortet werden:
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1. Dürfen wir das Geld in den Haushalt übernehmen und beliebigen Zwecken zuführen oderwird das Rektorat einen solchen Haushalt nicht genehmigen?o Jedenfalls nach Durchführung eines individuellen Rückerstattungsverfahrens aufAntrag darf die VS das verbleibende, vom VRN rückerstattete Geld in den allgemeinenVS-Haushalt übernehmen.
2. Sehen Sie die Bindung an die Ticketkosten so, dass wir damit eigentlich nichts anderesmachen können, außer es an den VRN zu überweisen?o Ja, zwischen Erhebung des Semesterticketbeitrages und Weiterleitung dieses Geldes anden VRN besteht eine solche Zweckbindung, dass dieses Geld nur an den VRNweitergegeben werden darf.
2.1 Können wir es einem im weiteren Sinne ähnlichen Zweck zuführen (wie "Maßnahmen zurVerbesserung der Mobilität von Studierenden") oder müssen wir das Geld dann an dieStudierenden zurückzahlen, die es gezahlt haben?o Es wird als ausreichend angesehen, wenn das nun vom VRN zurückerstattete Gelddenjenigen Studierenden zurückgezahlt wird, die dies gegenüber der VS innerhalb einerangemessenen Frist nach Leistung der erforderlichen Angaben und unter Vorlage dererforderlichen Nachweise geltend gemacht haben.
2.2 Wenn wir es zurückzahlen müssen: Welches Verfahren wäre dafür rechtlich tragbar:2.2.1 Es allen per automatischer Überweisung zu erstatten? Das ginge nur mit massiverMithilfe der Uni.o Was mit "automatischer Überweisung" gemeint ist, ist nicht klar. Da Vorschläge, dieRückerstattungsbeträge auf die Konten der Studierenden imStudierendenverwaltungssystem zu buchen im Rahmen der Rückmeldeverfahren zumWS 2022/23 und zum SoSe 2023 jeweils abgelehnt wurden und dies unter anderem mitnicht vorhandenen Ressourcen auf Seiten der Universität begründet wurde, wird eine"massive Mithilfe der Uni" nicht möglich sein.
2.2.2 Es auf Antrag zurückzugeben mit einer Antragsfrist, nach der eine Rückzahlung nichtmehr möglich ist?o Ja, das wäre die vorgeschlagene Vorgehensweise.
2.2.3 Könnten die nicht beantragten Mittel dann nach Ablauf der Frist als frei verwendbareMittel in den Haushalt überführt werden und zum Beispiel für die zusätzlichen Kosten,die die Rückerstattung verursacht, verwendet werden oder müssten sie dann einemähnlichen Zweck (s.o.) zugeführt werden.o Die nicht verwendeten Mittel dienen der Deckung der durch dasRückerstattungsverfahren – auch unter Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeitund Sparsamkeit - zusätzlich entstandenen Kosten und danach der VS zur allgemeinenAufgabenerfüllung.
3. Ist es rechtlich sicher, dass wir als VS die Kosten solcher Verfahren (DerRücküberweisungen) übernehmen?o Ja, zumal wir keine andere Möglichkeit sehen.
3.1 Wird die Universität als Mutterkörperschaft uns dabei unterstützen, die von ihr vertreteneRechtsauffassung bezüglich der Mittelverwendung im Fall von Klagen gegen die VSrechtlich zu vertreten?o Soweit sich dies im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Beratung oder ggf. gerichtlicherAnforderung bewegt, selbstverständlich. Mit dem vorgeschlagenen Verfahren dürften
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streitige oder gar gerichtliche Verfahren aber mit an Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.
10.1.1 Änderungsantrag zum Verfahren: Fristsetzung auf den 31.07.2023
Antragsteller*in: Daniel Gáspár
Antragstext:Die Frist für die Anträge zur Rückerstattung wird auf den 31.07.2023 festgelegt.
Antragsbegründung:Weil es in unserer Interesse ist in annehmbarer Zeit wieder über dieses Geld frei zu verfügen, isteinjähriger Frist nicht sinnvoll.Wenn wir uns zum Ziel setzen, dass möglichst viele Studierende dieses Geld beantragen, bringt einlanger Frist ebenfalls herzlich wenig. Es müssen möglichst viele Studierende davon mitbekommen unddas gelingt nur durch gute Öffentlichkeitsarbeit (wofür die VS zwei Angestellte 60h/Monatbeschäftigt…).Daher sehe ich keinen Grund für so eine lange Fristsetzung.
Diskussion
Diskussionsanregungen zum Antrag:

 Der StuRa kann auch einen Beschluss zur Übernahme der Gebühren treffen. Zum Beispielkönnte man die Gebühren für die Rücküberweisung deckeln.
 Der StuRa muss die vorgeschlagene Frist für die Rückerstattung diskutieren! Hinweis: Jefrüher die Abwicklung abgeschlossen ist, desto schneller kann der StuRa über dieverbleibenden Mittel verfügen.
 Wenn definitiv anfallende Kosten für die Rückerstattung aus anderer Quelle gedeckt werdensollen, muss ein expliziter Antrag auf die Herkunft der Mittel gestellt werden - also man kanndie Kosten nicht einfach streichen.

1. Lesung: Da der StuRa gerade keine Geldprobleme hat, stelle eine kürzere Antragsfrist für dieRücküberweisung keinen Mehrwert dar. Daher sollte der Antragszeitraum möglichst langgehalten werden. (FS Jura)o Antwort: Ein kürzerer Zeitraum ermöglicht eine leichtere Bearbeitung der Anträge. Die Abwicklung der Überweisungen wird 2-3 Monate dauern. 17,65€ einmalig oder pro Monat, woraus entstehen diese Kosten?o einmalig und pro Student, die Kosten entstehen aus den Studiengebühr-Anteilen, die fürdie Wochenend- und Abendregelung verwendet wurden.

7 Kandidaturen
Kandidaturen
Kandidaturen erfolgen online über das Kandidaturformular – es enthält auch Informationen zum Kandidaturverfahren.Aus Datenschutzgründen werden die ausführlichen Selbstvorstellung der Kandidierenden nicht in den Unterlagenabgedruckt.



10. Legislatur - StuRa-Sitzung am 24.01.2023

12
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIO ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Alle Kandidaturen mit der ausführlichen Selbstvorstellung werden jedoch direkt nachEinreichen automatisch auf der Website der Verfassten Studierendenschaft veröffentlicht:https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
Die Seite kann von Unirechnern aus gelesen werden. Von außerhalb der Uni könnt ihr über vpn darauf zugreifen. Wennihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr euch an edv@stura.uni-heidelberg.de wenden.
Kandidaturen werden in einer StuRa-Sitzung vorgestellt, in erste Lesung gegeben und in der folgenden Sitzung zurAbstimmung gestellt. Üblicherweise stellen Kandidat*innen sich in der StuRa-Sitzung, in der ihre Kandidatureingebracht wird, persönlich vor und beantworten Fragen aus dem Plenum.
Hinweise:Bei Kandidaturen für die Autonomen Referate hat das Autonome Referat das alleinige Vorschlagsrecht. Die Wahlselbst findet regulär im StuRa statt. Wer für ein Autonomes Referat kandidiert, sollte daher dafür sorgen, dass dasProtokoll, in dem der Kandidaturvorschlag vom Referat bestätigt wurde, ans Präsidium weitergeleitet wird.Bei der QSM-Kommission und der Härtefallkommission

7.1 Kandidatur für das Referat für Lehre und Lernen —Vicky Engels (1. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Bereits seid 3 Jahren im LeLe Referat engagiert. Ist schwerpunktmäßig auf den Bereich Lehrekonzentriert. Lieblingspokemono Pikachu

7.2 Kandidatur als Finanzreferent nach LHG— Duc ThienBui (1. Lesung)
Amtsantritt würde am 01.03.2023 erfolgen, nach dem regulären Ende der Amtszeit des jetzigenFinanzreferenten nach LHG.
Diskussion

1. Lesung 3 Jahre Finanzbeauftragter der FS MoBi, bereits ein Jahr zusätzlicher Finanzreferent. Würde gerne mehr Aufgaben übernehmen und alte Formulare aktualisieren Frage: in Cryptowährung mit dem StuRa investieren.o Braucht ein Semester, um sich einzuarbeiten Will er sich für Anlagen von StuRageldern einsetzen?o Nein. In welcher FS in Thien?o Molekulare Biotechnologie.

https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
mailto:edv@stura.uni-heidelberg.de
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7.3 Kandidatur als zusätzlicher Finanzreferent — JohannesMüller (1. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Welche Qualifikationen und welche Erfahrungen hat Johannes?

7.4 Kandidatur für die QSM-Kommission — Lars Hobich (1.Lesung)
Diskussion

1. Lesung Keine Fragen.

7.5 Kandidatur für die QSM-Kommission — Felicitas Nettels(1. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Ist bei dieser Sitzung nicht anwesend. Sie antwortet in der nächsten Sitzung auf alle Fragen.

7.6 Kandidatur für die QSM-Kommission — Daniel Gáspár(1. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Seit einem Jahr dabei, hat an 3 Sitzungen mitgearbeitet. Will er sich dafür einsetzen, dass Lehramtsstudierende bei QSM benachteiligt sind?o Nein, er will sich für ein gerechtes Verfahren einsetzen. Was hat er bisher gemacht und was will er machen?o Will sich für einen reibungslosen Beantragungsprozess einsetzen.

7.7 Kandidatur für den Wahlausschuss — Daniel Gáspár (1.Lesung, beim letzten Mal durch Beschlussunfähigkeit
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vertagt)
Diskussion

1. Lesung Auch seit einem Jahr dabei und würde gerne weitermachen. An wie vielen Gremien ist Daniel beteiligt und wie oft tagen diese?o Wahlausschuss 1 Mal wöchentlich Arbeitstreffeno QSM-Kommission 2 Mal im Jahro 1 Mal im Jahr im Gremium Heidelberg School of Education (HSE-Rat).o Er habe also genug Zeit.

7.8 Kandidatur für das Referat für politische Bildung —Suzanna Pfister (2. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Keine Fragen2. Lesung Keine Fragen

7.9 Kandidatur für das Gremienreferat — Johannes Knop (2.Lesung)
Diskussion

1. Lesung Wie stehst du zum Erhalt der Stadt Mannheim?o „Ist das eine Stadt, ich dachte immer das ist ein Parkplatz?“2. Lesung Keine weiteren Fragen

7.10Kandidatur für die Schlichtungskommission – LindaKaßner (2. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Warum wurde Wahlausschuss nicht eingeladen und nicht informiert?o Nicht direkt involviert, anderen noch nicht so vertraut mit Vorgehen, wer informiertwerden muss, wann der Beschluss hochgeladen werden muss, selbstkritisch
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Anmerkung: hätte das sehen müssen und die „neueren“ unterstützen Was macht die SchliKo?o Streitbeilegung zwischen Gremien/Personen der VS, kann auch rein vermittelnd tätigsein, manchmal werden Beschlüsse gefasst Bei dem Thema mit der Beschlussunfähigkeit bei der IÜD wäre Absprache mit anderen StuRa-Gremien gut gewesen2. Lesung Gibt irrigerweise an, dass sie nicht Teil einer FS ist. Daniel (FS Geschichte) stellt das kritischin Frage und macht auf Ihre Unkenntnis der Thematik aufmerksam. Hinweis, dass die Schlichtungskommission 3 Mitglieder benötigt, bei Nichtwahl einerKandidatin, bleiben bisherige Mitglieder kommissarisch im Amt. FS MoBi spricht sich gegen eine Wahl von Linda Kaßner aus.

7.11Kandidatur für die Schlichtungskommission – PaulaGrünewald (2. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Warst du schon mal dabei, eingelesen oder mit Mitgliedern geredet?o Meiste durch einlesen und Recherche, jetzt dann ins Gespräch gehen2. Lesung Würde zu dieser Sitzung von Ihrem Sitz in der StuRa Sitzung zurücktreten. Würde Paula sich für eine Reformierung der Schliko/ die Einführung einer SchliKo-Geschäftsordnung einsetzen?o Will sich nicht anmaßen, von außen Verbesserungen anzumerken, würde aber inKooperation mit bestehenden Mitgliedern eine Überarbeitung befürworten.

7.12Kandidatur für die Schlichtungskommission – KasparWagner (2. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Nicht anwesend Fragen fürs Protokoll?o Wer bist du?
2. Lesung Es wird gefordert ihn nicht zu wählen, da er zwei Mal nicht in der Sitzung ist. FS Geschichte spricht sich gegen diese Forderung aus, Kaspar hat sich im letzten Jahr bei derSchlichtung eines Konfliktes in der FS Klassische Philologie geholfen. Ist durch das Präsidium nicht wegen der Fragen aus der letzten Sitzung informiert worden, daer telefonisch nicht erreichbar war. Die Wahl ist nicht zu verschieben, wer gewählt wird, ist im Amt, für Nichtgewählte bleiben bis



10. Legislatur - StuRa-Sitzung am 24.01.2023

16
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIO ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

zur Nachwahl vorherige Mitglieder kommissarisch im Amt

7.13Kandidatur für den Wahlausschuss — Meret Amelie Faß(2. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Lieblingspokemon?o Durfte als Kind kein pokemon spielen Liebstes Digimon?o Keine Ahnung Schon bei Wahlen mitorganisiert?o Jain, nicht aktiv, durfte mal dabei sein und hat eine kleine Einführung bekommen Verlässlichkeit als Finanzerin der FS wird bestätigt2. Lesung keine weiteren Fragen

7.14Kandidatur für den städtischen AK Bürgerbeteiligung —Theo Argiantzis (2. Lesung)
Diskussion

1. Lesung Lieblingsschlunpf?o Mit Schlümpfen habe ich mich nie beschäftigt Ewoks, yay or neyo In Ordnung, ziemlich cool eigentlich2. Lesung Keine weiteren Fragen.

7.15Wahlen
Wahlen
Wahlen werden geheim mit Stimmkarten durchgeführt. In der Regel reicht eine einfache Mehrheit. Kandidieren mehrPersonen als es Plätze gibt, sind die Personen mit den meisten Stimmen gewählt.
Ausnahmen: Das neue Präsidium wird in der ersten Sitzung in einer Lesung gewählt. Die Mitglieder der Schlichtungskommission müssen mit 2/3-Mehrheit gewählt werden. Mitglieder der Härtefall- und QSM-Kommission sollen aus verschiedenen Fakultätenoder Studienfachschaften stammen, daher werden Studierende aus bisher nicht
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vertretenen Fakultäten/Studienfachschaften bei der Wahl solange bevorzugt, bis alleFakultäten/Studienfachschaften vertreten sind.

Wahlergebnis Ja Nein Enthaltung
Suzanna Pfister (PoBi-Referat) 31 0 3

Johannes Knop (Gremienreferat) 28 5 1

Linda Kaßner (Schlichtungkommission) (nicht gewählt) 8 17 8

Paula Grünewald (Schlichtungkommission) 28 2 3

Kaspar Wagner (Schlichtungkommission) (nicht gewählt) 19 9 5

Meret Amelie Faß (Wahlausschuss) 32 1 1

Theodoros Argiantzis (AK Bürgerbeteiligung) 33 0 1

Information: Kommissarisch im Amt als Mitglieder der Schlichtungskommission bleiben KasparWagner und Nils Romberg. Siehe S. 35, TOP 6.1 : https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/9_Legislatur/144-protokoll-endgueltig-mit-Anwesenheit.pdf
GO-Antrag auf Aufnahme eines Tagesordnungspunktes: Teilnahme an der Sitzung des BAS (BundAusländischer Studierender)Warum hat man sich nicht früher darum gekümmert?Viele Sachen, ist passiertWarum mitten in der Sitzung?Dachte es ginge auf anderem Weg, ging aber nicht, gestern eine Mail bez. derEinladung bekommen, wegen auf Pause warten mitten in der Sitzung-> der Antrag wird ohne Gegenrede hinter 8.2 aufgenommen
Das Präsidium legt für die Tagesordnungspunkte 8, 9 und 10 eine Redezeitbeschränkung aufgrundsätzlich 3 Minuten fest. Es erfolgt kein Widerspruch.

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/9_Legislatur/144-protokoll-endgueltig-mit-Anwesenheit.pdf
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/9_Legislatur/144-protokoll-endgueltig-mit-Anwesenheit.pdf
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8 Anträge, Inhaltliche Positionierungen und Diskussionen
8.1 Verfahrensantrag: Wahlen im SoSe 2023 und im WiSe2023/24 (1. Lesung)

Antragssteller*in:Wahlausschuss des Studierendenrates
Antragstext:Der StuRa beschließt, die Wahlen zu den Fachschaftsräten, Fachräten und zum StuRa imSommersemester 2023 und im Wintersemester 23/24 wieder online durchzuführen.
Begründung des Antrags:Online-Wahlen müssen, wenn sie für alle Fachschaften gleichzeitig stattfinden, vom StuRabeschlossen werden. Die letzten Wahlen haben alle online stattgefunden, was sich als erfolgreicherwiesen hat. Wegen der anhaltenden Unterbesetzung des Wahlausschusses ist es außerdem nichtzumutbar, so spontan Präsenz-Wahlen durchzuführen.Einzelne Wahlen, vor allem in kleinen Fächern, können weiterhin mit einer Urnenwahl durchgeführtwerden.
Zum Wahltermin im Sommersemester 2023Die Wahlen zum Senat und den Fakultätsräten (organisiert von der Uni) finden voraussichtlich vom20. - 26. Juni statt, die StuRa- und FSR-Wahlen würden dann vom 19. - 27. Juni stattfinden. Es wärewie immer für die Gruppen ein zu großer Aufwand einen Termin zu wählen, der nicht parallel zu denGremienwahlen liegt. Von einer Diskussion dieses Termins wollen wir daher absehen.

Diskussion
1. Lesung: Henry (FS Jura) ist ein großer Freund von Präsenzwahlen. Wie wirkt sich eine Onlinewahl aufdie Wahlbeteiligung aus?o Vor / nach Corona schwer abzuschätzen. Andere Unis haben eine starke Ansteigung derWahlbeteiligung bemerkt. FS Anglistik: Onlinewahlen haben für eine starke Verbesserung der Wahlbeteiligung gesorgt.Gleiches gilt für die FS MoBi. Kirsten: Wahlen sollte zeitgleich stattfinden, damit die politischen Gruppen ihren Wahlkampfeinfacher gestallten können. Termin ist wichtig und sollte vor allem durch die Listen beachtetwerden.

8.2 Antrag: Teilnahme an der LAK am 12.02.2023 (1. Lesung,beim letzten Mal durch Beschlussunfähigkeit vertagt)
Antragsteller*in: Daniel Gaspar
Antragstext:
Der StuRa diskutiert auf Grundlage des vorliegenden Berichts die Teilnahme an der nächsten LAK am
12.02.2023 in Mannheim und entsendet eine Delegation dorthin.
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Bericht:
1. Was ist die LAK
LAK = LandesAstenKonferenz, AStA = Allgemeiner Studierendenausschuss -> entspricht bei uns
ungefähr den RefKonf -> Gremium aller Referate.
Die LAK ist ein Treffen/Sitzung von Vertreter*innen aller Verfassten Studierendenschaften (VS) in
BaWü (in der Praxis kommen bei weitem nicht alle hin, weil viele nicht die Kapazitäten dafür haben).
Die LAK ist also quasi die Landesstudierendenvertretung. Die Landesstudierendenvertretung gibt es
sogar nach Landeshochschulgesetz (LHG), sie ist aber nicht konstituiert und daher übernimmt die
LAK als informeller Zusammenschluss diese Aufgabe
Website der LAK: https://lastuve-bawue.de/
Eingeladen sind die Studivertretungen aller Hochschulen des Landes Baden-Württemberg. Es gibt
ähnliche Ämter wie bei unserer VS zu besetzen: unterschiedliche Referate, Arbeitkreise,
Sprecher*innen = Sitzungsleitung, Präsident*in = Vorsitz ...
Die Aufgaben sind logischerweise im Kontext des Bundeslandes zu betrachten also
Gesprächpartner:innen sind daher nicht mehr einzelne Hochschuleitungen sondern entweder die
Landesrektorenkonferenz oder einzelne Ministerien.
Die LAK ist im Prinzip die selbe Vertretungstruktur auf Landesebene, wie unsere VS auf der Ebene
von Heidelberg.
Die Sitzung an sich läuft sehr ähnlich wie eine StuRa-Sitzung ab also mit Sitzungsleitung,
Tagesordnung, GO-Anträge usw...
Die LAK tagt normalerweise einmal im Monat bzw. alle vier Wochen.
2. Worum geht es auf dieser LAK und warum sollten wir teilnehmen?
Die LAK tagt in Mannheim. Die vorläufige Tagesordnung findet ihr hier:
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/pages/viewpage.action?pageId=278790322
Auf dieser LAK geht es gar nicht um so viele Themen, es werden auch keine inhaltlichen Anträge
abgestimmt, aber gerade das ist eine gute Gelegenheit die LAK kennenzulernen. Am Beginn wird es
auf jeden Fall im Rahmen der Vorstellungsrunde oder anschließend Berichte geben. Die Berichte sind
immer ein recht ausführlicher TOP, auf dem man viel erfährt über die aktuellen Entwicklungen an
anderen Hochschulen - übrigens auch eine gute Gelegenheit, Fragen an andere Studivertretungen zu
stellen. Zwar sollte man dann nicht 20 Fragen stellen, aber man könnte sich zwei, drei Fragen/Themen
überlegen und die anderen Studivertretungen bitten, darauf in der Vorstellungsrunde einzugehen. Man
kann sich dann auch am Rande der LAK mit den Vertreter:innen der Studivertretungen austauschen,
die gerade an ähnlichen Themen arbeiten oder die Vertreter:innen benachbarter Hochschulen
ansprechen.
Diese Sitzung wäre also eine gute Gelegenheit für Leute, die sich dafür interessieren um
reinzukommen.
3. Wer kann/soll hinfahren?
Unsere VS war seit Mai letzten Jahres nicht mehr auf der LAK also es wäre gut, wenn die VS der Uni
Heidelberg wieder mal auf einer LAK vertreten wäre. Teilnehmen kann im Grunde sowieso jede:r - die

https://lastuve-bawue.de/
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/pages/viewpage.action?pageId=278790322
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Sitzung ist öffentlich, um abzustimmen, muss man aber entsandt und ggf. mandatiert sein.
Die Mandatierung und Entsendung erfolgt durch den StuRa. Da es diese Sitzung nichts abzustimmen
gibt, muss der StuRa keine Mandatierung vornehmen und hat um so mehr Zeit, Leute zu finden, die
hinfahren wollen. Die Leute, die hinfahren, müssen sich nicht so intensiv vorbereiten - es reicht also,
ich ein bis zwei Stunden einzulesen, man muss aber noch keine feste Position zu einzelnen TOPS
erarbeiten.
Da die Sitzung in Mannheim ist, müssen auch keine Fahrtkosten beschlossen werden, da alle die
Wochenendregelung nutzen können - d.h. es können auch leicht mehr Leute hinfahren und der Bericht,
den eine Delegation dem StuRa geben sollte, kann von mehreren Personen verfasst werden.
Traditionell kümmert sich das Außenreferat um die LAK und andere überregionalen Treffen, das
Außenreferat ist aber nur noch kommissarisch besetzt. Auch bei einem besetzten Außenreferat wird
aber versucht, die Delegation um weitere Personen zu ergänzen, die in der VS aktiv sind - vor allem
Referent:innen der Referate, die thematisch zu den Themen der jeweiligen Sitzung arbeiten oder
StuRa-Mitglieder, die in den aktuellen Diskussionen drin sind und die VS / den StuRa repräsentieren
können.
Aktuell wäre diese Sitzung auch eine gute Gelegenheit für Leute, die sich vorstellen können, fürs
Außenreferat zu kandidieren, da sie dort einen besseren Einblick gewinnen können als nur auf
Grundlage von Berichten.
Antrag/Meinungssammlung
4. Themen die man ansprechen könnte
Man könnte z.B. fragen, wie die anderen Hochschulen über Weihnachten/Neujahr geschlossen waren.
[hier besteht die Gelegenheit, dass Vorschläge aus dem Plenum kommen]
5. Antrag / Vorstellung von denen, die hinfahren würden und Entsendung
Interessierte:
a) Ich, Daniel Gáspár möchte zur LAK fahren und die VS der Uni Heidelberg vertreten.
[Marcel Dubs und Phoenix kandidieren ebenfalls, angenommen vom Antragssteller.]
Antragstext:
1. Der StuRa entsendet eine Delegation zur LAK am 12.02.23 in Mannheim.
2. Die Delegation besteht aus: Daniel Gáspár, Marcel Dubs und Phoenix Erroukrma
3. Die Delegation übt das Stimmrecht einvernehmlich aus.

Diskussion
1. Lesung: Forderung nach Rechtfertigung von Marcel 2 Möglichkeiteno Die Delegation soll sich an allen Abstimmungen einvernehmlich teilnehmen. Könnensich die Abgesandten nicht einigen, soll sich enthalten werden [wird von demAntragsteller angenommen]
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o Zuweisung der 2 Stimmen auf 2 bestimmte Personen Marcel will nicht in seiner Funktion als Listenkandidat an der Konferenz teilnehmen.GO-Antrag auf Schließung der Redeliste, ohne Gegenrede angenommen

8.3 BAS Teilnahme (während der Sitzung auf die TOaufgenommen)
schriftliche Nachreichung angefordert
Antragstext:“Der StuRa entsendet Lukas Keln zur Bundesdelegiertenkonferenz des BAS in Mainz am 24. -26.02.2023.”
Diskussion

1. Lesung:
 Antrag Bundesdelegiertenkonferenz (Einschub) wird schriftlich nachgereicht. Wichtig für alles, was internationale Studierende angeht, und die VS Heidelbergwurde eingeladen, Deadline für die Anmeldung ist am 27. 01. 2023. Lukas Kandidiertund vordert weitere Freiwillige auf. Er bittet darum, vom StuRa nach Mainz geschicktzu werden. Wann genau findet die Konferenz statt? Vom 24. - 26. Februar 2023. Welche Kompetenzen hat Lukas bei der Konferenz? Es wird ein neuer Vorstandgewählt, Lukas wäre Stimmberechtigt. Warum kommt dieser Antrag so spät? Ja, die Fragestellerin hat recht, Lukas gelobtBesserung in seinem Amt. Es wird gebeten, dass das Referat ab sofort, seine Berichtspflicht wahrnimmt.

GO Antrag auf Dringlichkeit und Behandlung in einer Lesung, wegen der kurzen Deadline.—> Mit 2/3-Mehrheit auf Sicht bei 1 Enthaltung angenommen.

Abstimmung:
| Dafür: Mehrheit auf Sicht | Dagegen: 0| Enthaltungen: 7|angenommen

8.4 Empfehlung für die Auswahl studentischer Mitglieder desVerwaltungsrates des StuWe (1. Lesung)
Information zur Verwaltungsrat des StuWe:Dem Verwaltungsrat können bis zu drei Studierende der Uni Heidelberg angehören. Der StuRa kanndiese nicht direkt wählen oder nominieren. Nominiert werden die studentischen Mitglieder desVerwaltungsrates von den studentischen Vertreter*innen in der Vertretungsversammlung, gewählt
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werden sie von der ganzen Vertretungsversammlung des StuWe. Der StuRa kann jedoch eineEmpfehlung aussprechen und seine Vertreter*innen beauftragen, wen er gerne im Verwaltungsratsitzen sehen würde. Ein solcher „Auftrag“ ist jedoch nicht rechtlich bindend.Um festzustellen, wen der StuRa empfiehlt, führt er eine Wahl durch.
Den Kandidaturaufruf mit Informationen zum Verwaltungsrat findet ihr hier: https://www.stura.uni-
heidelberg.de/2023/01/15/mitglieder-fuer-den-stuwe-verwaltungsrat-gesucht/

„Der Studierenderat der Universität Heidelberg empfiehlt, insbesondere den von ihmentsandten Vertreter*innen in der Vertretungsversammlung, dass folgende Studierende in denVerwaltungsrat des Studierendenwerks Heidelberg gewählt werden: [-]1. [-]2. [-]3. [-]“
8.3.1 Kandidatur für den Verwaltungsrat: Peter Abelmann
Diskussion

1. Lesung: Probleme: Kinderbetreuung, Unterschiedlichkeit der Mensastandorte -> Mehr Automatisierungund Vernetzung notwendig: Vor allem aber mehr Öffentlichkeit ist notwendig. DerWohnheimausbau muss gefördert werden. Peter glaubt, daran einiges ändern zu können.

8.3.2 Kandidatur für den Verwaltungsrat: Simon Kleinhanß
Diskussion

1. Lesung: Welche Forderungen hat er im Verwaltungsrat, wie will er sich einbringen?

8.5 Antrag zum Beitritt zur DVSM und BfM (1. Lesung)
Antragsteller*in: Fachschaft Musikwissenschaften
Antragstext:Der StuRa beschließt die Aufnahme/den Beitritt der Fachschaft Musikwissenschaft zur DVSM und derBfM rückwirkend für das Jahr 2022.
Begründung des Antrags:Uns fiel erst im Nachhinein auf (also nach der diesjährigen 34. Nachwuchssyposium derMusikwissenschaften), dass der StuRa nicht beschlossen hatte, dass wir als Fachschaft der DVSMbeitreten möchten. Deshalb bitten wir darum, dies noch rückwirkend zu beschließen. Die Aufnahme istuns wichtig, da Fachschaftsmitglieder dann auch in den kommenden Jahren von derBundesfachschaftskonferenz (BfM) und den Nachwuchssymposien profitieren können. Das Treffenschafft einen Rahmen zum Austausch mit anderen Fachschaften und eine Möglichkeit der

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2023/01/15/mitglieder-fuer-den-stuwe-verwaltungsrat-gesucht/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/2023/01/15/mitglieder-fuer-den-stuwe-verwaltungsrat-gesucht/
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Schwerpunktbeschäftigung mit Themenbereichen der Musikwissenschaften.Der Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaften e.V. (DVSM) versteht sich als dieInteressenvertretung aller Studierenden und Promovierenden im Fach Musikwissenschaft sowie vonkünstlerischen und pädagogischen Musikstudierenden mit Schwerpunkt im musikwissenschaftlichenBereich. In dieser Rolle fördert der Verband die Kommunikation studentischer Interessen gegenübermusikwissenschaftlichen Gesellschaften und Verbänden sowie Universitäten und Hochschulen.Ein besonderer Fokus Ihrer Arbeit liegt in der Vernetzung der Studierenden auf lokaler, nationaler undinternationaler Ebene. Dies soll beispielsweise durch die jährliche Ausrichtung studentischerSymposien oder Bundesfachschaftstagungen gefördert und erleichtert werden. Ein neuer und wichtigerTeil unserer Verbandsarbeit ist die Gründung studentischer Forschungsgruppen undPublikationsapparate.Die Gebühren werden von der Fachschaft getragen.
Diskussion

1. Lesung Keine Wortbeiträge.

8.6 Antrag zum Beitritt zur BuFak Wirtschaftswissenschaften(2. Lesung)
Antragssteller*in: Fachschaft Volkswirtschaftslehre (E-Mail: vwl.heidelberg@googlemail.com)
Antragstext:Der StuRa beschließt die Aufnahme/den Beitritt der Fachschaft VWL zur BuFakWirtschaftswissenschaften rückwirkend für das Jahr 2022.
Begründung des Antrags:Uns fiel erst im Nachhinein auf (also nach der diesjährigen BuFak), dass der StuRa nicht beschlossenhatte, dass wir als Fachschaft der BuFak Wirtschaftswissenschaften beitreten möchten. Deshalb bittenwir darum, dies noch rückwirkend zu beschließen. Die Aufnahme ist uns wichtig, daFachschaftsmitglieder dann auch in den kommenden Jahren von der Bundesfachschaftskonferenzprofitieren können. Das Treffen schafft einen Rahmen zum Austausch mit anderen Fachschaften.Hierbei erhält man Impulse für die Gestaltung der Studienbedingungen an der eigenen Universität,Informationen über laufende Entwicklungen in benachbarten Fächern und neue Ansätze der Lehre.
Diskussion

1. Lesung Braucht man das um auf die BuFaTa zu gehen?o Der StuRa muss Mitgliedschaften der Fachschaften beschließen, weil die Fachschaftennicht selber Mitglied werden können Gibt es Gründe sowas abzulehnen?o Es werden keine Gründe angemerkt2. Lesung Keine Fragen

mailto:vwl.heidelberg@googlemail.com
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Abstimmung:
| Dafür: Einstimmig angenommen | Dagegen: 0| Enthaltungen: 0|

8.7 Antrag: Unvereinbarkeit der Falun Gong Bewegung mitdem StuRa (2. Lesung)
Antragstellerin:Suzanna Pfister –Referat für politische Bildung
Antragstext:Präambel: Wer ist die Falun Gong?Falun Gong/Falun Dafa ist eine seit ca. 1992 gegründete neureligiöse Bewegung, die zuerst von der Regierung Chinasbegrüßt, aber dann hart verfolgt wurde. Mehrere unabhängige Quellen belegen, dass die Menschenrechte ihrer vonMitglieder von Seiten der chinesischen Regierung durch Folter und andere Methoden systematisch verletzt werden.Als Konsequenz begann eine Emigration in den Westen, wo sie unter anderem bekannt für ihre Unterstützung von DonaldTrump, Qanon, Anti-Impfmythen, rassistische Äußerungen des Gründers und ihr Kulturprogramm Shen Yun wurden, dassdie Feudalzeit Chinas unter dem Namen „China vor dem Kommunismus“ feiert und ein Teil ihrer esoterischen Praktiken ist(Vgl. Anhang)Der StuRa beschließt dazu:Die Falun Dafa/Falun Gong für ihren Versuch zu verurteilen, Studierende für ihre demRechtsextremismus verbundene, verschwörungstheoretische und transphobe Ideologie zu gewinnen.Der Falun Gong darum keine Räume, Gelder, oder sonstigen Mittel zu erteilen.Student*Innen über Falun Gong und Epoch Times aufzuklären.Die Universität anzuhalten, durch individuelles wie gemeinsames Engagement gegen die Verbreitungrechtsextremer Ideologie durch Falun Gong zu arbeiten, u.a. dadurch, entsprechende Inhalte der FalunGong, z.Bsp. Flyer, Werbung für Freizeitangebote, unwissenschaftliche Artikel, etc., zu entfernen.
[Hinweis: Der Antragstext wurde zwischen den Sitzungen angepasst.]
Begründung:Damit keine Zweifel entstehen: Menschenrechtsverletzungen der Regierung Chinas gegenüberMitgliedern der Falun Gong sind zu verurteilen, denn Menschenrechte sind unveräußerlich.Aber der Studierendenrat darf nicht in einer konträren Position verweilen und alles gutheißen, wenn esdie KPCh ablehnt.Denn gemäß der Positionierung „Unvereinbarkeiten des StuRa“ (20.04.2021) ist die Falun Gong mitden freiheitlich-demokratischen Grundwerten des StuRa nicht vereinbar.Siehe insbesondere:„Als den der Verfassten Studierendenschaft entgegenstehende Gruppen sind insbesondere solche zuverstehen, welche in ihrem Wirken sexistisch, rassistisch,antisemitisch oder klassistisch sind odersubstanzielle personelle Überschneidungen mit solchen Gruppenaufweisen.Das sind insbesondere Gruppen, welche einer Person aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrersexuellen Orientierung, ihrer vermeintlichen Herkunft, ihrer Religion, körperlicher oder psychischerEinschränkungen oder ihres finanziellen Hintergrunds die Aufnahme ohne sachlichen Grundverweigern.“Erneut sei auch auf den latenten, strukturell antisemitischen Charakter jeglicherVerschwörungsmythen verwiesen.Die Falun Gong ist nicht direkt in Bezug auf ihre religiösen Inhalte als gefährlich einzustufen.Vielmehr verstärkt und stützt sie anti-demokratische Institutionen, schürt Hass gegen Randgruppenund verbreitet in ihrer Zeitung „Epoch Times“ Verschwörungstheorien und Hass. Diese Hetze kannMenschenleben kosten.Aber auch die Mehrheit der Student*innen hat Grund, sich über die Präsenz der Falun Gong Sorgen zu
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machen; von allen Mitgliedern wird der Glauben an die alternative Medizin, hoher Zeitaufwand bis zurAufgabe aller anderen Aktivitäten und unhinterfragte Gehorsam gegenüber dem Gründer gefordert.Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass medizinische Notfälle oder Krankheiten unbehandeltbleiben. Nicht zuletzt in der Korona Pandemie hat sie durch die Epoch Times Impfängste verbreitet.Dass diese Ängste unbeschreiblichen Schaden angerichtet haben, muss ich nicht darlegen.Die Abgrenzung von der Falun Gong wäre dementsprechend beschlossen nicht aufgrund ihrerReligion, sondern aufgrund ihrer untrennbaren Verbindung mit der Epoch Times, die Gefahr, die siefür Studenten darstellen und den rassistischen Aussagen ihres Gründers, die in ihrer Intention auch diesexuelle Selbstbestimmung angreifen.
Diskussion

1. Lesung: Können nicht für jede mögliche Gruppe eine solche Erklärung beschließen, ohne das dieGruppe akut ein Problem darstellto Die Gruppe versucht gerade aktiv Mitglieder anzuwerben, deshalb ist Aufklärungsarbeitsinnvoll Wenn ein Antrag dem StuRa vorliegt sollte man diesen nicht mit Hinweis auf alle anderenmöglichen Gruppenanträge ablehnen Ist für die Aufklärungsarbeit ein Beschluss des StuRa notwendig? Beschluss des StuRa ändertvermutlich nichts an der Situation der Bewegungo Für den Fall das sie die Kooperation mit studentischen Gruppen in Heidelberg suchenhat man schon das Material diese abzulehnen Wenn die Gruppe Werbung an der Uni macht ist es Aufgabe des StuRa dem entgegenzuwirken Könnte man sowas auch im Rahmen von Berichten behandeln, eine Diskussion ist seltennotwendig, Grundsätzlich sollten alle Gruppen mit Menschenrechtsverletzenden Ansichtenkeine raumanträge oder ähnliches bewilligt bekommen In Zukunft wird auf das Format des Berichts mit anschliessendem Antrag zurückgegriffen2. Lesung Unvereinbarkeit rausgenommen?o immer noch keine Räume und Gelder Dank für die viele Arbeit an Suzanna im PoBi-Referat Änderungsformulierung kam vom Präsidium und wurde angenommen
Abstimmung:

| Dafür: einstimmig angenommen | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 0|

8.8 Antrag zur Anpassung der Nachhaltigkeitsrichtlinie,finanzielle Unterstützung für vegetarische Verpflegung (2.Lesung)
Antragsteller*in: Tamo Sturm, FS Medizin Mannheim
Antragstext:Der StuRa beschließt bei Finanzanträgen der Fachschaften, Referate, Kommissionen, Ausschüsse,Arbeitskreise und allen weiteren mit der VS assoziierten Gruppen nur noch vegetarische Verpflegung
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finanziell zu unterstützen.
Begründung des Antrags:Im Sinne einer Anpassung der Nachhaltigkeitsrichtlinie vom 05. Juni 2018 sollen die dortbeschriebenen Prinzipien weiter ausgebaut und besser umgesetzt werden.Aus an der Antrags-Email:Gerne würde ich am 10.01.23 in die StuRa Sitzung kommen und zur Diskussion stellen ob der StuRaim Hinblick auf die Nachhaltigkeitsrichtlinie vom 05. Juni 2018 nur noch vegetarische Verpflegungfinanziell unterstützen sollte.In dieser stehen unter dem Punkt "Lebensmittel" bereits viele sehr wichtige Punkte wie diePriorisierung von regionalen und saisonalen Produkten und auch der bevorzugte Kauf vonLebensmitteln aus biologischer Landwirtschaft. In meiner eigenen Erfahrung hat sich leiderherausgestellt, dass viele Studierende nicht von der Existenz einer Nachhaltigkeitsrichtlinie wissen. Aneinem Großteil der Veranstaltungen wird somit natürlich auch aus Gründen der einfacherenVerfügbarkeit meistens bei einem Lieferdienst Pizza bestellt. Auch für weitereFachschaftsveranstaltungen halten sich die Verantwortlichen meist an ihre eigenenEinkaufsgewohnheiten, was total verständlich ist.Ich denke wir könnten hier noch einiges verbessern und das Prinzip der Nachhaltigkeit mehr in denFokus der Aufmerksamkeit rücken. Eine Möglichkeit wäre es vielleicht nur noch vegetarischeVerpflegung finanziell zu unterstützen. Die positiven Effekte dieser Ernährungsweise sind denke ichden meisten Studierenden bewusst und ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten diesbezüglich zuargumentieren, darüber können wir dann am 10.01. ausführlich diskutieren!
8.8.1 Änderungsantrag
Antragsteller*in:Maxim Antpöhler
Zusatztext zum Originalantrag:„Sollte der dringende Wunsch zum Anbieten von Fleischprodukten bestehen, muss dies vor derVeranstaltung im StuRa mit einfacher Mehrheit legitimiert werden. Dies soll die Hürde möglichst hochhalten“
Abstimmung des Änderungsantrages von Maxim:Dafür 7 | Nein 17 | Enthaltung 8
8.8.2 Änderungsantrag zu 8.8 (Antrag zur Anpassung derNachhaltigkeitsrichtlinie, finanzielle Unterstützung für vegetarische Verpflegung)
Antragsteller*in: Arianit Miftari
AntragstextDer StuRa spricht sich grundsätzlich für vegetarische Verpflegung aus. Sofernnichtvegetarische Verpflegung angeboten wird, muss dies zur Finanzierung begründetwerden.
Begründung:Ernährung ist ein sehr sensibles Thema und ein solcher Antrag polarisiert sehr stark. Dieser Antrag sollein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Tierwohl sein. Jedoch sollte uns bewusst sein, dassim Rahmen kultureller Veranstaltungen, die Interessen aller Studierenden vertreten und dieGemeinschaft gefördert werden sollen. Dies ist mit dem bestehenden Antrag nicht möglich. Das
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Bestreben ausschließlich vegetarisch und vegane Verpflegung anbieten zu wollen ist in der Sacherichtig und wichtig, bildet aber einen Großteil der Studierenden nicht ab bzw. kann für Unmut aufVeranstaltungen führen. Der Antrag stammt aus einer Minderheit der vertretenen Studierenden. NachStatista ernähren sich nur 28% der Studierenden fleischlos und 7% vegan. Im Umkehrschlussverzehren 65% Fleisch. Eine Zustimmung im StuRa würde keine klare Vertretung derer sein, die vonden Konsequenzen tatsächlich betroffen sind. Dies zeigt auch die emotionale Diskussion in unsererFS-Vollversammlung. Nun ist es durchaus so, dass wir als Vertreter*innen in vielen BereichenEntscheidungen für die Studierenden treffen müssen, aber solche Themen sollten der Freiheit desEinzelnen überlassen sein. Eine ähnliche Situation stellt für mich bspw. die Urabstimmung über dasSemesterticket dar. Entscheide ich mich als FS-Vertreter für diesen unveränderten Antrag, kann ichdann sagen ich habe ich richtig für alle meine Studis entschieden? Habe ich sie bevormundet? Habeich ihnen eine Meinungsäußerung eingeräumt?Wenn wir ein striktes Verbot beschließen, dann werden dennoch Studierende ihre Fleischprodukteindividuell einkaufen und ein nachhaltiger Einkauf ist erst recht nicht gewährleistet. Dadurch entstehteine Verschlechterung der Situation. In unserer FS müssen schon jetzt hohe Standards für den Kaufvon Fleisch eingehalten werden, was automatisch für weniger Fleischkonsum führt. Wir finden eineÄnderung dahingehend deutlich sinnvoller und vereinbar mit den Interessen aller Studierenden.Eine Begründungspflicht wird dafür sorgen, dass sich die Veranstalter*innen mit ihrem Fleischkonsumtiefer auseinandersetzten müssen und werden damit dem eigentlichen Ziel zuträglicher sein. Zudemerhalten wir dadurch mehr Informationen zur tatsächlichen Sachlage und können fundiertereEntscheidungen treffen.
Abstimmung zum Änderungsantrag von Ari Miftari| 19 Ja-Stimmen | 8 Enthaltungen | 4 Nein-Stimmen
Diskussion

1. Lesung: Kann teurer sein, führt zu Einschränkungen Vegetarische Ernährung ist nicht teurer als Fleisch Vegetarische Ernährung kann jeder essen, Fleisch nicht, weniger Fleisch bedeutet, dass einegrößere Gruppe an Studis etwas vom Essen hat Jede und Jeder sollte essen was sie oder er will Dadurch wird nicht der private Konsum eingeschränkt, nur wofür der StuRa sein Geld ausgibt Sollte schon längst eine Vorschrift sein Ausnahme für Kulturtage wäre sinnvoll Sinnvoller Schritt Könnten wir größere Veranstaltungen dennoch Unterstützen, auch wenn dort die Verpflegungnicht vegetarisch ist StuRa Mittel können für andere Sachen als die Verpflegung verwendet werden, oder dieVeranstaltung kann nicht finanziert werden Problem ist auch die Bekanntheit der Nachhaltigkeitsrichtlinie, daran ändert der Antrag nichts2. Lesung: Änderungsantrag der FS MathPhysInfo: nicht-vegetarische Verpflegung, muss zurFinanzierung im Antrag begründet werden. Wie sieht es verwaltungstechnisch mit Restaurantbesuchen aus? FS Geschichte ist einheitlich dafür, sie sind nicht der Meinung, man müsse notwendig Fleischanbieten. Alle Fleisch essenden Studenten, können sich auch vegetarisch ernähren. Problematiken, die Angemerkt werden: Überaufwand für das Finanzreferat. Es gibt bereits eineNachhaltigkeitsrichtlinie des Finanzreferates, damit bilde der Änderungsantrag keinesignifikante Neuerung.
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 FS Geschichte: Die Bürde des Mehraufwandes durch Einschränkung der Finanzierung vonFleischverpflegung sollte vom StuRa, als beschließendes Organ getragen werden. Anmerkung, dass das Ökoreferat sich für die Einhaltung der Nachhaltigkeitssrichtlinieeinsetzen sollte. Bei Bedarf, sei es möglich, dass Privatpersonen eigenständig fleischhaltigeProdukte mitbringen.
GO Antrag für einen Antrag auf Schließung der RednerlisteDafür 20 | Dagegen 8 | Enthaltung 2
Abstimmung des gem. 8.8.2 geänderten Antrages:

| Dafür: 17| Dagegen: 5 | Enthaltungen: 7|-> angenommen
GO-Antrag auf Neuauszählung, es sei unklar gewesen, dass Begründung nicht geprüft wirdGegenrede, schon beim nächsten TOP, weitermachenAbstimmungDafür 7| Enthaltung 8 | Dagegen 12 —> GO-Antrag abgelehnt

8.9 Antrag auf Förderung von Kneipen im Neuenheimer Feld(2. Lesung)
Antragsstellerin: Daniela Rohleder
Antragstext:Der StuRa setzt sich dafür ein, dass im Neuenheimer Feld wenigstens eine Kneipe entsteht.
Begründung des Antrags:Auf dem Campus Neuenheimer Feld gibt es die „Zentralmensa“, das „Café Botanik“ und da „ChezPierre“. Keines dieser Etablissements hat nach 20:00 Uhr geöffnet. Für entspannte Drinks mitFreund:innen müssen tausende Studierende, alleine aus den Studierendenwohnheimen, in die Altstadtpilgern.Am 27. September 2022 teilte der StuRa die besorgniserregenden Ergebnisse der Studie eines an derUniversität Heidelberg lehrenden Psychotherapeuten, die an knappen 50 % der untersuchtenStudierenden Erschreckendes nachwies: Hohes Stressniveau, Ängste und Einsamkeit. Forschendeerklären dies mit den abgenommenen sozialen Interaktionen und der geringeren emotionalenUnterstützung in der neuen Studiensituation während der Pandemie. Sind wir nun zwar impostpandemischen „New Normal“ angekommen, stehen neben neuen Corona Varianten bereits dienächsten Herausforderungen bereit: Krieg in Europa, steile Inflation mit sich überschlagendenEnergiepreisen und Gespräche über Unischließungen.Um die Sorgen im Zusammenhang mit Studium und der unklaren Weltsituation zu mildern, solltendaher gemeinsame Abende mit Studienfreund*innen unterstützt werden. Dort wo Studierende wohnen,sollte es zumindest eine einzige Möglichkeit geben, studentisches Leben zu leben. Der StuRa mögedeshalb seine Ressourcen und besonders seine Öffentlichkeit nutzen, um eine Kneipe im NeuenheimerFeld zu ermöglichen.
Diskussion

1. Lesung:
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 Hat keine Downside, sozialer Treffpunkt im Feld abseits der Wohnheimsbars Durch den Antrag entstehen der Antragsstellerin keine ungewünschten Vorteile, also kann manes auch einfach beschließen Der Antrag legt nur ein Ziel fest, es wäre aber besser wenn gleich etwas Konkretes vorliegt Keine konkreten Folgen absehbar, könnte das zustimmen leichter machen, macht aber denAntrag etwas sinnlos, downsides existieren in form von erhöhter Lautstärke gerade in derKlausurenphase, es entstehen auch Vorteile bei der Vermischung aller Fachrichtungen in derunteren Begründung sollte sinnvoller sein, Bar wäre besser als alleine im Feld daheim zu sitzen2. Lesung: FS MoBi spricht sich dagegen aus, FS Geographie spricht sich dafür aus. FS Ma Phys Info Der StuRa sollte sich nicht für unkonkrete vorschläge aussprechen, eher sollteeine konkrete Person benannt werden, die sich für etwas einsetzt. Die Liste spricht sich dafür aus: Alkohol sei cool.
Abstimmung:

| Dafür: 8| Dagegen: 5 | Enthaltungen: 17|
GO Antrag auf Neuauszählung aufgrund falschen Bewusstseins über die Wertigkeit von EnthaltungenGegenrede12 Nein, 14 Ja, 5 Enthaltung—> GO-Antrag auf Neuauszählung angenommen
Abstimmung Wiederholung:

| Dafür: 8| Dagegen: 11 | Enthaltungen: 11|—> Antrag abgelehnt

8.10 Antrag: Nein zu Universitätsschließungen (1. Lesung,beim letzten Mal durch Beschlussunfähigkeit vertagt)
Antragsteller*in: Juso HSG
Antragstext:Der StuRa beschließt: Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelbergwendet sich klar gegen Schließungen der Universität in der Energiekrise jedweder Art, sei es einerVerlängerung der Winterpause, eine zeitweise Verlagerung in die Online-Lehre oder verkürzteNutzungszeiten der Bibliothek. Gleichzeitig solidarisiert sich die Verfasste Studierendenschaft mitStudierenden in anderen Teilen Deutschlands, wo Hochschulschließungen bereits Realität sind.
Begründung des Antrags:An verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Deutschland wurde in den vergangenen Wochenangesichts der erforderlichen Energiesparmaßnahmen eine Einschränkung des Präsenzbetriebsbeschlossen. Nach der Corona-Pandemie, in der Studierende mehrere Semester auf Online-Lehreumsteigen mussten, ist das ein fatales Signal. Die Energieeinsparungen dürfen nicht auf Kosten derStudierenden ausgetragen werden, da diese ohnehin schon finanziell belastet sind. Nicht alle können essich leisten, zuhause mehr zu heizen und nicht alle haben außerhalb der Uni einen ruhigen Platz zumLernen.
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Die Kultusminister:innen der Länder und auch die baden-württembergische WissenschaftsministerinPetra Olschowski haben sich explizit für einen Präsenzbetrieb ausgesprochen. Dieses Versprechenmuss eingehalten werden.
Dringlichkeit besteht nicht mehr, Dringlichkeitsantrag damit nichtigAußerdem beantragen wir zusammen mit diesem Antrag gleichzeitig Verzicht auf zweite Lesung, da wir derMeinung sind, dass dieser Antrag nur einer Lesung bedarf. Der Sachverhalt dürfte klar sein und mit denschnellen Entwicklungen in dieser Situation wäre eine zügige Positionierung vorteilhaft.
GO Antrag darauf keine Debatte zum Änderungsantrag zu führenFormelle GegenredeMehrheit auf Sicht —> über den Änderungsantrag wird nicht debattiert
8.9.1 Änderungsantrag zum Antrag Nein zu Universitätsschließungen
Antragsteller*in: Die LISTE
Antragstext:Der StuRa beschließt folgende Änderung:
Bisheriger Text Neuer TextAntrag:Nein zu Universitätsschließungen

Antragsteller*in:Juso HSG
Antragstext:Der StuRa beschließt: Die VerfassteStudierendenschaft der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg wendet sich klargegen Schließungen der Universität in derEnergiekrise jedweder Art, sei es einerVerlängerung der Winterpause, eine zeitweiseVerlagerung in die Online-Lehre oder verkürzteNutzungszeiten der Bibliothek. Gleichzeitigsolidarisiert sich die VerfassteStudierendenschaft mit Studierenden in anderenTeilen Deutschlands, woHochschulschließungen bereits Realität sind.

Begründung des Antrags:An verschiedenen Universitäten undHochschulen in Deutschland wurde in denvergangenen Wochen angesichts dererforderlichen Energiesparmaßnahmen eineEinschränkung des Präsenzbetriebs beschlossen.Nach der Corona-Pandemie, in der Studierendemehrere Semester auf OnlineLehre umsteigenmussten, ist das ein fatales Signal. DieEnergieeinsparungen dürfen nicht auf Kostender Studierenden ausgetragen werden, da diese

Antrag:Nein zu Universitätsschließungen! Ja zumAntrag!
Antragsteller*in:Juso HSG
Antragstext:Der StuRa beschließt: Die VerfassteStudierendenschaft der Ruprecht-Karls-UNiversität Heidelberg wendet sich klar gegenSchließungen oder Teilschließungen derUniversität aufgrund der Energiekrise. jedwederArt, sei es einer Verlängerung der Winterpause,eine zeitweise Verlagerung in die Online-Lehreoder verkürzte Nutzungszeiten der Bibliothek.Gleichzeitig fordert sie humanitäre Hilfe inForm von gratis Glühwein, Omas Wollsockenund Bommelmützen für Studierende in anderenTeilen Deutschlands, woHochschulschließungen bereits Realität sind.Achja und dass die Uni‘s wieder aufmachennatürlich.
Begründung des Antrags:An einigen doofen Universitäten undHochschulen in Deutschland wurde in denvergangenen Wochen aufgrund vonEnergiesparmaßnahmen die Einschränkung desPräsenzbetriebs beschlossen. Nach der Corona-Pandemie, in der Studierende sich mehrereSemester an Online-Lehre berauschen mussten,ist das ein besäufniserregendes Signal. DieEnergieeinsparungen dürfen nicht auf Kostenvon Studierenden ausgetragen werden, da diese



10. Legislatur - StuRa-Sitzung am 24.01.2023

31
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIO ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

ohnehin schon finanziell belastet sind. Nicht allekönnen es sich leisten, zuhause mehr zu heizenund nicht alle haben außerhalb der Uni einenruhigen Platz zum 10. Legislatur - StuRa-Sitzung am 13.12.2022 84 /87 Lernen. DieKultusminister:innen der Länder und auch diebaden-württembergischeWissenschaftsministerin Petra Olschowskihaben sich explizit für einen Präsenzbetriebausgesprochen. Dieses Versprechen musseingehalten werden. Außerdem beantragen wirzusammen mit diesem Antrag gleichzeitigVerzicht auf zweite Lesung, da wir der Meinungsind, dass dieser Antrag nur einer Lesungbedarf. Der Sachverhalt dürfte klar sein und mitden schnellen Entwicklungen in dieser Situationwäre eine zügige Positionierung vorteilhaft.

ohnehin schon finanziell belastet sind.Stattdessen sollten die €DU-Schmiergeld-Konten in der Schweiz genutzt werden. Nichtalle ohne Diäten können es sich leisten zuhausemehr zu heizen. Außerdem haben nicht alleaußerhalb der UNi einen ruhigen Platz zumLernen. Die Kultusminister:innen der Länderund auch die Baden-WürttembergischeWissenschaftsministerin Petra Olschowskihaben sich explizit für bei einem Präsenzbetriebausgeversprochen. Dieses Versprechen musseingehalten werden.
Außerdem beantragen wir zusammen mitdiesem Antrag gleichzeitig Verzicht auf zweiteLesung, da wir der Meinung sind, dass dieserAntrag nur einer Lesung bedarf. Der Sachverhaltdürfte klar sein und mit den schnellenEntwicklungen in dieser Situation wäre einezügige Positionierung vorteilhaft.

Begründung:Der Ursprungstext liest sich wie der Mantelbogen eines BaFöG-Antrags und ist sehr langweilig. Eine stilistischeAufbereitung war deshalb zwingend notwendig.
PS: Beim nächsten Mal dürft ihr das selber machen – Wir sind nicht unbedingt Fans von Extra-Arbeit.

Diskussion
1. Lesung: Es wird gebeten, über zukünftige Pausen, nicht über vergangene Schließungen mit dem Rektorzu diskutieren.

8.11 Inhaltliche Positionierung des StuRas in Bezug aufKontextualisierung von Darstellungen des StadttheatersHeidelberg mit diskriminierenden Inhalt (1. Lesung)
Antragsteller*in: Antirassismus-Referat
Antragstext:Der StuRa beschließt sich dafür auszusprechen, dass das Kunst- oder Kulturdarstellungen, die(potentiell) diskriminierende Inhalte enthalten, öffentlich kontextualisiert werden sollen. Dabei sinddie Organisator*innen der jeweiligen Veranstaltung in der Verantwortung die Informationen zum(zeit-) geschichtlichen, gesellschaftlichen und politischen Hintergrund der Kunst- bzw.Kulturdarstellung allen Menschen, die die Darstellung konsumieren, zur Verfügung zu stellen.
Antragsbegründung:Der Anlass des Antrags ist, dass das AntiRa-Referat von Studierenden auf die Darstellung der OperMadama Butterfly im Stadttheater Heidelberg und die darauffolgende Kritik des Meltingpot Kollektivs
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(einem Kollektiv Asiatischer Menschen in der Rhein-Neckar-Region) aufmerksam gemacht wurde.Das Referat folgt der Hauptkritik des Meltingpot Kollektivs, dass Inszenierungen von Theaterstückenoder anderen Kunst- und Kulturdarstellungen, die rassistische oder anderweitig diskriminierendeInhalte enthalten nicht kommentarlos unter dem Deckmantel der „Hochkultur“ diese Rassismen/Diskriminierungen reproduzieren sollten. Unserer Ansicht nach sollten begleitende Vorträge,Workshops, (podiums-) Diskussionen oder anderes Informationsmaterial über die Entstehungszeit und-geschichte der Kunstwerks/ der Kultur-produktion zur in die Kulturdarstellung mit angegliedert sein.Wenn sich aus künstlerischer oder historischer Bedeutung eines Kunstwerks dazu entschieden wirddiskriminierende Inhalte zu reproduzieren, darf dies nach Auffassung des Referates nicht ohneBerücksichtigung sowohl des historischen als auch des heutigen sozialen und politischen Kontextesgeschehen.Da aufgrund der Theater-Flatrate nun mehr Studierende Zugang zu Produktionen des StadttheatersHeidelberg haben und somit auch mehr von Rassismus/Diskriminierung betroffene Studierende dieserunkommentierten Reproduktion von diskriminierenden und stereotypisierenden Inhalten begegnen isteine Positionierung des StuRa hier wünschenswert.
Diskussion

1. Lesung: geht das über das Programmheft hinaus?o vielleicht davor was Schreiben (Ausstellung) oder Sagen (Vorstellung), rein kontextloseDarstellungen, sollen aber verhindert werden.
GO Antrag auf Schließung der RedelisteOhne Gegenrede angenommen

 Kunst allgemein oder nur das Theater? Nur mit Studibezugo Wir dachten Kunst allgemein in Heidelberg und evtl Mannheimo Theter wegen der Theaterflatrate, Theater war nur der Aufhänger Antrag wird im StuRa Diskutiert, da damit eine Positionierung des Referats möglich wird. Studibezug nicht immer vorhanden, nur wegen Theaterflatrate nicht alle Inhalte vom Theater in Org.Satzung wird jede Art von Diskriminierung abgelehnt Vom Theater gibt es auch Formate um sich über die Programme Auszutauschen, nicht komplettKontextloso wurden angefragt von einer Gruppe, die haben sich beschwert, über konkreten Fallgerne nochnmal reden Kurze Frage nach den Kompetenzen von Referaten, wann Anträge nötig?o Wird nach der Sitzung geklärt

8.12 Besprechung Klimaschutzkonzept der UniversitätHeidelberg
Antragsteller*in: Vorsitz der VS
Antragstext:Der StuRa bespricht den Entwurf des Klimaschutzkonzepts und gibt es seinen Gremien bzwFachschaften zur Kenntnisnahme. Das Konzept wird dabei auch dem StuRa vorgestellt.
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Begründung:Das Klimaschutzkonzept der Uni liegt als Entwurf vor. In Vertretung des unbesetzten Öko Referatslegt die Refkonf (Der Vorsitz) dem StuRa dieses Wichtige Dokument vor und stellt es in Grundzügenvor.Der Vorsitz bitte um Feedback und um Stellungnahmen dazu.Auch wäre eine Arbeitsgruppe zum Thema denkbar, die einen Entwurf mit Kritik des StuRa dazu aufden Wegbringt.
Das Klimaschutzkonzept findet ihr hier:https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/2022/12/Klimaschutzkonzept_Universitaet-Heidelberg_AG_Nachhaltigkeit2.pdfhttps://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/2022/12/Universitaet-Heidelberg_Treibhausgasbilanzierung-2019-20211.xlsx

Diskussion
 Kommt zum Maßnahmenkatalog noch etwas? GO Antrag auf Vertagung zur Klärung–> Mehrheit auf Sicht vertagt Bericht bildet einen Istzustand, sonst sehr wirr und ohne Zukunftskonzept. Von wem sollen die Mehrkosten der Gebäudesanierungen getragen werden?o Vom Land Vorschläge von Kirsten:o 1. Rückmeldung an die Unileitung, dass zu wenig gemacht wird und sich hinterZuständigkeitsargumenten versteckt.o 2. Der StuRa sollte eigenständige Positionen durch Engagement von Mitgliedernentwickeln. FS Physik fordert ein stärker besetztes Öko-Referat oder einen eigenen AK zu diesem Thema.Außerdem sei im Bericht der Universität kein Willen zur Veränderung zu erkennen, dieAngaben seien größtenteils unnötig, unpräzise und unwissenschaftlich.

GO Antrag: Redeliste schließeneinstimmig angenommen —> Redeliste geschlossen.

8.13 Diskussion zur Zusammensetzung des StuRa (beim letztenMal durch Beschlussunfähigkeit vertagt)
Präsidium: Begrenzung der Aussprache auf 10 min und die einzelnen Beiträge auf 1 min.
Antragstellend: Juso HSG, GHG
Antragstext:"Die bestehenden Satzungsregelungen zu Listenmitgliedern im Stura werden auf Aktualität undSinnhaftigkeit untersucht und überarbeitet. Dazu wird ein partizipativer Prozess gestartet, dermöglichst viele Akteur*innen der (Verfassten) Studierendenschaft einbindet und insbesondereAustausch zwischen den Listen- und Fachschaftsvertreter*innen ermöglicht. Die Ergebnisse desProzesses werden anschließend dem Stura präsentiert und gegebenenfalls zur Abstimmung gestellt.Die Verantwortung für die Koordination dieses Prozesses liegt beim Gremienreferat."

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/2022/12/Klimaschutzkonzept_Universitaet-Heidelberg_AG_Nachhaltigkeit2.pdf
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/2022/12/Klimaschutzkonzept_Universitaet-Heidelberg_AG_Nachhaltigkeit2.pdf
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/2022/12/Universitaet-Heidelberg_Treibhausgasbilanzierung-2019-20211.xlsx
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/2022/12/Universitaet-Heidelberg_Treibhausgasbilanzierung-2019-20211.xlsx
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Begründung:Wie wir bei der Debatte im Stura gesehen haben, gibt es bei diesem Thema viel Diskussionsbedarf undsehr unterschiedliche Perspektiven. Diese Diskussion in den ohnehin schon vollen Stura-Sitzungenabzuschließen und zu einem guten Ergebnis zu führen, halten wir für nicht realistisch. Die von unsvorgeschlagene Lösung soll einen breiten Austausch und eine tiefere inhaltliche Beschäftigung mitdem Thema fördern, um der Komplexität der Thematik auch gerecht zu werden.
Diskussion

 Mit FSen und Listen reden, was ist der Plan/Konzept zur Meinungssammlungo Gremienreferat soll helfen, FSen sowie Listen sollen beteiligt sein Nur Satzungsapssange zu Listen ändern oder sonst auch große Änderungen an der OrgSatzungo Gremienreferent: größere Änderungen angedacht Beim Treffen bitte gutes Protokoll hängt natürlich davon ab wieviele kommen, Theo schreibt Protokoll fallser da ist

8.14 Diskussion: Lol SDS Vetternwirtschaft?
Präsidium: Begrenzung der Aussprache auf 10 min und die einzelnen Beiträge auf 1 min.
Voller Antragstitel: Lol SDS – Vetternwirtschaft? Was da los bei euch? Seid ihr jetzt Kapitalisten?Wenn Genosse Lenin das wüsste!
Antragssteller*in: Die LISTE
Antragstext:Der StuRa berät über folgenden Sachverhalt:
Die vom SDS organisierte Veranstaltungsreihe „Krieg – Frieden – Befreiung“ umfasst drei Vorträge:- „Die Revolution im Iran“ von Hassan Maarfi Poor- „Neue Imperialismustheorie“ von Ingar Solty- „Deutsche Waffenexporte“ von Paul FürstFür ihre Vorträge erhalten die Referenten Poor 150€ und Solty 200€ Vortragshonorar aus denöffentlichen Geldern der VS. Hinzu kommen für Solty 150€ und für Fürst 200 € Fahrtkosten.Insgesamt sind das 700€.
Während der Vorstellung des Finanzantrages am 23.11.2022 wurde die fachliche Expertise derReferenten vom SDS hervorgehoben. Die Beziehungen zwischen dem SDS und den Referentenwurden zwar aus dem StuRa heraus angesprochen, aber dem Protokoll nach mit „ist rechtlich nichtrelevant“ abgetan.
Die persönlichen, rechtlich nicht relevanten Beziehungen des SDS zu den Vortragenden sehen wiefolgt aus:Hassan Maarfi Poor - (ehem.) Mitglied des SDS Heidelberg und Kandidat zur StuRa-Wahl 2016, bis2021 Masterstudent an der Uni HeidelbergIngar Solty - Referent f. Friedens- und Sicherheitspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Paul Fürst - Schatzmeister des Bundesverbands Die Linke SDS, Redaktionsmitglied dercritica (Zeitung des SDS)
*Quellen für die Infos liegen zur Sitzung bereit.
Antragsbegründung:
Also wir sind da ja keine Experten – aber zählt das schon als Vetternwirtschaft, wenn man fürVorträge, die aus öffentlichen (also VS-) Geldern bezahlt werden, ausschließlich ParteigenossX alsReferenten/ Experten einlädt und dann so tut, als wäre die Entscheidung primär ausKompetenzgründen so getroffen worden? Vom schlechten Frauenanteil unter den Vortragenden malganz zu schweigen.
Und viel wichtiger - sind solche zwielichtigen Vortragshonorare nicht eher was für Spaßparteien wiedie FDP oder die €DU?
Diskussion
GO-Antrag Begrenzung der Aussprache auf 10 min und die einzelnen Beiträge auf 1 min.1. Lesung: FS Medizin wirft die Leugnung einer Verbindung zwischen dem SDS und den Finanzierten vorund kritisiert dies FS Assyriologie/Ägyptologie kritisiert, dass es sich beinahe um reine SDS Veranstaltungenhandelte, welche vom StuRa finanziert wurden, jedoch fast nicht außerhalb des SDS beworbenwurden.o Antwort des SDS: behaupten, die Veranstaltung seien gut beworben worden Die Liste: Bei dem Antrag geht es nicht unbedingt um das Geld, sondern darum das polHochschulgruppen nur Leute aus der eigenen politischen Richtung einladen FS Geschichte: Kritik an SDS sei verfehlt, wenn ein Mitglied der Rosa-Luxembourg Stiftungeine Rede hielte. Ein politischer Zusammenhang sei nicht fehlgeleitet. Anmerkung aus dem Sozialreferat: Alle Veranstaltungen seien klar kommuniziert werden,Hassan hätte kritischer beleuchtet werden müssen

8.15Wiederherstellung der akademischen Gerichtsbarkeit (1.Lesung, beim letzten Mal durch Beschlussunfähigkeitvertagt) (vertagt)
Antragsstellerin:Marcel Dubs (Die LISTE)
Antragstext:Der STURA beschließt, dass die akademische Gerichtsbarkeit an der Universität wieder hergestelltwerden soll.

Begründung des Antrags:In nominae sanctae et individuae Trinitais erklärt der STURA, durch Gottes wohlwollende Güte
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herrschend, die akademische Gerichtsbarkeit der Ruperto Carola sofortig wieder hergestellt. Dieakademische Gerichtsbarkeit gilt für alle Angehörige der Universität (Professor*innen, Studierende,Angestellte etc.). Mit der Wiedereinrichtung der akademischen Gerichtsbarkeit wird ein universitäresGericht geschaffen und der Karzer wieder in Betrieb genommen. Das Gericht stellt sich zusammen aus28 Geschworenen, die aus der gesamten Studierendenschaft ausgelost werden (Mit Ausnahme derStudierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät) und zwei Richtern, auf Lebzeit durch GottesGnade persönlich erhoben.
Vorteile des Beschlusses:

- Die unrechtmäßige Abschaffung der eigenständigen Gerichtsbarkeit hat der Universität einzentrales und konstitutives Merkmal entrissen, was die Lehre und die Lebensläufe fürStudierende und Professor*innen ruiniert hat- Studierende könne wieder betrunken randalieren- Macht die Uni in der ganzen Welt bekannt- Einrichtung eines Gerichtsbarkeit Referats, das Studierende von ihren Missetaten freispricht.- Endlich wieder Karzer!!!!

Nachteile:
- ???

Ceterum censeo Mannheim esse delendam.
Diskussion

1. Lesung: vertagt auf die erste Sitzung im Sommersemester 2023

8.16Seligsprechung der Hochschulgruppe Ring ChristlichDemokratischer Studenten (RCDS) (1. Lesung) (vertagt)
Antragssteller*in: Die LISTE
Antragstext:Der StuRa beschließt beim Apostolischen Stuhl eine Seligsprechung der Hochschulgruppe RCDS zuerwirken. Gleichzeitig ruft der StuRa für den RCDS den „Ruf der Heiligkeit“[*] aus.
Begründung des Antrags:Wir, der Studierendenrat der Universität Heidelberg tun hiermit kund:
Die Hochschulgruppe Ring Christlicher Demokratischer Studenten erfüllt nach Luk. 6, 20 alleVoraussetzungen für eine Seligsprechung. Die heroische Verhinderung des Arbeiterkindreferats wirddafür als dargebrachtes Wunder anerkannt.
[*siehe Anhang zu 8.15]
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Diskussion
1. Lesung: vertagt auf die erste Sitzung im Sommersemester 2023

wegen Terminkollision nach hinten verschoben:
6.1 Bericht des Vorsitzes und Beschlüsse der RefKonf

Fragen:Was läuft gerade so, welche Termine habt ihr so? wurde von Diana berichtet, momentan nicht so viel, Termin heute mit Amoklaufjährung liefgut heiSkills Führung verlässt uns, unzufrieden mit Ausrichtung Warten auf neuen Rektor überschattet gerade, gespanntes Warten, deswegen wenig sonstigeTermine Was kann man tun, damit wir mehr Einfluss auf den Rektor habeno Hat während amtszeit noch Ordnung geändert, kleine Findungskommission mitGeheimhaltung Daniel fragt, wann die Rektorwahl anstehto Im März

9 Satzungen und Ordnungen
Beschluss von Satzungen und Ordnungen der VS
Satzungen und Ordnungen müssen in zwei Lesungen beraten werden. Zum Beschluss einer Satzung ist die absoluteMehrheit der Anwesenden erforderlich. Enthaltungen werden bei dieser Abstimmung wie Gegenstimmen gewertet.
Für die Änderungen der Organisationssatzung und ihrer Anhänge bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln derordentlich stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenrats (unabhängig davon, ob diese anwesend sind). DieseRegelung gilt auch für Satzungen der Studienfachschaften, diese sind Anhänge der Organisationssatzung.Enthaltungen werden bei dieser Abstimmung wie Gegenstimmen gewertet.

9.1 Änderung der Fachschaftssatzung der Fachschaft Jura (1.Lesung)
Änderung der Organisationssatzung: 2/3-Mehrheit aller Mitglieder erforderlich

Antragsteller*in: Fachschaft Jura

Antragstext:
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Der StuRa beschließt die nachstehenden Änderungen der Satzung der Fachschaft Jura:
Auflistung der Änderungen:

1. In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1“ durch „§ 2 Abs. 2“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „ein Protokollant bzw. eine Protokollantin“ durch„ein/eine Protokollant*in“ ersetzt.
3. In § 7 wird die Zahl der maximalen Mitglieder des Fachschaftsrates von „achtzig“ durch„fünfzig“ ersetzt.
4. In § 8 wird in Abs. 2 der Satz 2 ersatzlos gestrichen. Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.
5. In § 8 wird folgender Absatz 4 angehängt: „Die Amtszeit der Fachschaftsräte beginnt jeweilszum 01.04. und 01.10. eines Jahres.“
6. In § 9 Satz 2 werden die Wörter „die Entscheidung mit jeweils einfacher Mehrheit über dieEntsendung eines beratenden Studentischen Mitglieds in den Fakultätsrat i.S.d.Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft, sowie über die entsendetePerson“ durch die Wörter „die Entsendung in den Fakultätsrat“ ersetzt.
7. In § 10 Absatz 7 Satz 2 werden nach dem Wort „Mitglied“ die Wörter „desFachschaftsrates“ ergänzt.
8. In § 10 Absatz 7 werden folgende Sätze 4 bis 6 hinzugefügt: „Bei Abwesenheit soll einMitglied davon Gebrauch machen. Unzulässig sind Delegationen für geheime Abstimmungenund Wahlen. Die Mitglieder, die sich nach dieser Vorschrift vertreten lassen, gelten alsanwesend im Sinne dieser Satzung.“
9. In § 14 Abs. 1 Satz 1werden nach dem Wort „Fachschaftsrates“ die „in derVorlesungszeit“ eingefügt und die Worte „im Semester“ gestrichen.
10. Im § 17 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Leiter*in“ die Worte „und maximal dreiLeiter*innen, besonders arbeitsaufwendige Arbeitskreise, wie der Arbeitskreis für denThemenbereich der Erstsemestereinführung, können bis zu 4 Leiter*innen haben.
11. In § 20 wird folgender Absatz 4 angehängt: „Die/Der Verantwortliche für Finanzen istzugleich QSM-Beauftragte*r der Fachschaft.“
12. In § 24 Abs.4 wird in Halbsatz 1 die Angabe „§ 21 Abs. 3“ durch „§ 19 Abs. 2“ ersetzt.
13. In § 24 Abs. 4 wird in Halbsatz 2 die Angabe „§ 21 Abs. 3 Nr. 2“ durch „§ 19 Abs. 2 Satz3“ ersetzt.
14. In § 27 Abs. 2 wird die Angabe „§ 38“ durch „§ 44“ ersetzt.
15. Nach dem 8. Abschnitt wird der „8a. Abschnitt – Entsendung in den Fakultätsrat“ eingefügt,in diesem befinden sich die §§ 27a-27d
16. Es wird nach § 27 der „§ 27a Beschluss über Entsendung“ mit folgendem Inhalt eingefügt:„(1) Der Fachschaftsrat beschließt mit einfacher Mehrheit, ob er einen/eine Vertreter*in inden Fakultätsrat Jura entsenden möchte.(2) Entscheidet er sich gemäß Absatz 1 für die Entsendung, erfolgt die Entsendung ingeheimer Abstimmung. Jedes Mitglied des Fachschaftsrates kann eine Stimme abgeben.Erreicht kein/keine Kandidat*in die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, findet eineStichwahl zwischen den beiden Kandidat*innen statt, die die meisten Stimmen auf sichvereinigt haben.
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(3) 1Die Organisation sowie die Durchführung der Wahl übernimmt ein vom Fachschaftsrateingesetzter Wahlausschuss. 2Dieser besteht aus zwei Mitgliedern des Fachschaftsrates.
17. Es wird nach § 27a der „§ 27b Kandidatur für den Fakultätsrat“ mit folgendem Inhalteingefügt: „1Jedes Mitglied der Studienfachschaft kann sich zur Wahl stellen. 2Der zuständigeWahlausschuss nimmt die Kandidaturen entgegen und bereitet die Wahl entsprechend vor.
18. Es wird nach § 27b der „§ 27c Mandat im Fakultätsrat“ mit folgendem Inhalt eingefügt: „Dieentsendete Person vertritt im Fakultätsrat die Interessen der Verfassten Studierendenschaftund spricht sich hierfür eng mit dem Fachschaftsrat und den anderen studentischenMitgliedern im Fakultätsrat ab.“
19. Es wird nach § 27c der „§ 27d Amtszeit im Fakultätsrat“ mit folgendem Inhalt eingefügt: „(1)Die Amtszeit der/des Vertreter*in beträgt ein Jahr und beginnt zum 01.10. Die Wiederwahl istzulässig.(2) Die Amtszeit wird vorzeitig durch Rücktritt, Abwahl oder durch entsprechendeAnwendung des § 12 Abs. 1 vorzeitig beendet. Die Abwahl kann aus wichtigem Grunderfolgen, ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei grobem Verstoß gegen die Satzung derStudienfachschaft oder bei Missachtung der Interessen der Verfassten Studierendenschaft vor;der § 32 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.Bei vorzeitigem Ausscheiden einesMitglieds wählt der Fachschaftsrat für die restliche Amtszeit einen Nachfolger bzw. eineNachfolgerin.“
20. In § 30 Abs. 1 wird die Angebe „§ 17 Abs. 6“ durch „§ 33“ ersetzt.
21. § 32 wird wie folgt gefasst: „§ 32 Übergangsbestimmung zu § 7: Die Änderung für diemaximale Anzahl der Fachschaftsratsmitglieder auf fünfzig findet erstmalig für denFachschaftsrat ab dem 01.10.2023 Anwendung.

Begründung des Antrags:
Begründungen jeweils zu der Nummer:
1. Der Verweis war nach der Änderung der Organisationssatzung veraltet und verweist nun wiederauf den ursprünglich zu verweisenden Abschnitt.
2. Hiermit verwenden wir dieselbe Form des Genderns wie in der restlichen FachschaftssatzungJura.
3. Der Fachschaftsrat ist mit achtzig Mitgliedern zu groß. Um effektiver arbeiten zu können, soll dieZahl daher auf fünfzig herabgesetzt werden.
4. Die zentralen Wahlen der Fachschaftsräte sind zumeist nicht im letzten Vorlesungsmonat. Um einegemeinsame Wahl zu ermöglichen, wird der Satz gestrichen. Satz 3 wird folgemäßig Satz 2.
5. Nur zur Klarstellung und Einheitlichkeit mit der OrgS.
6. Die Regelung wird in den neuen Abschnitt 8a verschoben.
7. Es wird klargestellt, dass nur den Mitgliedern des Fachschaftsrates Stimmen übertragen werdenkönnen. Zudem wird die Zahl der zulässigen Delegationen ausgeweitet, um den Fachschaftsratauch beispielweise in den vorlesungsfreien Zeiten durch eine hohe Anzahl an Delegationenbeschlussfähig zu halten.
8. Eine Sollregel für Delegationen wird eingeführt, damit der Fachschaftsrat möglichst immerbeschlussfähig ist. Aufgrund des freien Mandates kann dies aber nicht erzwungen werden. Satz 5ist lediglich deklaratorisch und dient der Wahrung des Wahlgeheimnisses. Satz 6 dient ebenfalls
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nur der Klarstellung, dass die sich vertretender Mitglieder als anwesend im Sinne dieser Satzunggelten, um Widersprüche bei Mehrheitserfordernissen zu vermeiden und die Beschlussfähigkeitsicherzustellen.
9. Da der Fachschaftsrat sich zum 01.04 oder 01.10 zusammensetzt und dieser die neueSitzungsleitung bestimmt, wird die Wahl der Sitzungsleitung in die Vorlesungszeit verschoben,um sicherzustellen, dass genügend Mitglieder vor Ort sind.
10. Hat ein Arbeitskreis zu viele Leiter*innen wird er arbeitsunfähig, daher ist es sinnvoll die Anzahlder zulässigen Leiter*innen in der Satzung zu limitieren.
11. Es bietet sich an diese Ämter zusammenzulegen. Es entfällt zudem die zusätzliche nötigeBesetzung dieses Amtes. Das Amt des/der QSM-Beauftragten wird damit auch in der Satzungfestgehalten.
12. Der Verweis war nach der Änderung der Organisationssatzung veraltet und verweist nun wiederauf den ursprünglich zu verweisenden Abschnitt.
13. Der Verweis war nach der Änderung der Organisationssatzung veraltet und verweist nun wiederauf den ursprünglich zu verweisenden Abschnitt.
14. Der Verweis war nach der Änderung der Organisationssatzung veraltet und verweist nun wiederauf den ursprünglich zu verweisenden Abschnitt.
15. Nur formelle Änderung der Sortierung.
16. Der § 27a führt die bisher in § 9 Satz 2 lit. h festgehaltenen Regeln auf und legt ein genauesWahlverhalten fest. Dazu gehören ein Wahlausschuss und das Erfordernis der absolutenMehrheit, ein solches ist bei Personenwahlen, bei denen nur eine Person gewählt wird, üblich(Vgl. Kanzlerwahl oder Bürgermeisterwahlen).
17. Bei den Kandidaturen werden die Regeln für die Entsendung in den Studierendenrat identischübernommen.
18. Rein deklaratorische Aufgabenbeschreibung. Diese entspricht den Vorgaben desStudierendenrates.
19. Die Amtszeit orientiert sich an der der studentischen Mitglieder im Fakultätsrat. Die Wiederwahlwird als zulässig erklärt. In Absatz 2 wird festgehalten, dass die Person zurücktreten kann,abgewählt werden kann und sein Amt verliert, wenn die Voraussetzungen des § 12 Absatz 1vorliegen, da dann entweder die Person nicht mehr das Fach Jura studiert oder gegen die Werteder Verfassten Studierendenschaft gehandelt hat und diese nicht in einem Gremium vertretensollte. Der Fachschaftsrat wählt dann neu.
20. Der Verweis war nach der Änderung der Organisationssatzung veraltet und verweist nun wiederauf den ursprünglich zu verweisenden Abschnitt.
21. Um nicht in die aktuelle Wahl einzugreifen wird die Änderung der Größe des Fachschaftsrates erstfür den dieMitglieder des Fachschaftsrates wirksam, die im Sommersemester 2023 gewählt werdenund bei denen die Amtszeit am 01.10.2023 beginnt. Die bisherige Übergangsbestimmung in § 32ist nach der erstmaligen Konstituierung des Fachschaftsrates überflüssig geworden und muss nichtlänger in der Satzung bleiben.
Synopse:
Bisheriger Text: Neuer Text:Satzung der Studienfachschaft Jura der Satzung der Studienfachschaft Jura der
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Universität HeidelbergNeufassung vom 24. April 2018 mit denÄnderungen vom 08.02.2022
Universität HeidelbergNeufassung vom 24. April 2018 mit denÄnderungen vom 11.01.2023§ 1 Ziele und Aufgaben(1) 1Die Studienfachschaft Jura vertritt dieStudierenden der Fächer der Juristischen FakultätHeidelberg. 2Sie kümmert sich vornehmlich umhochschulpolitische, soziale, musische, sportlicheund geistige Belange der Studierenden und fördertdie überregionale und internationale studentischeZusammenarbeit.(2) 1Die Studienfachschaft Jura nimmt in Bezugauf ihre Mitglieder die Aufgaben derStudierendenschaft nach § 2 Abs. 1Organisationssatzung der VerfasstenStudierendenschaft (Organisationssatzung) wahr.2Insbesondere nimmt sie Einfluss auf dieGestaltung des Studiums sowie des studentischenLebens an der Juristischen Fakultät und derUniversität. 3Sie schlägt Maßnahmen zurVerbesserung der Studiensituation vor und führtdiese nach Möglichkeit selbstständig durch.(3) Die Studienfachschaft Jura macht von allenMöglichkeiten zur Wahrnehmung studentischerInteressen in Gremien der Universität Gebrauch,insbesondere durch gewählte Vertreter*innen.(4) Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben soll sichdie Studienfachschaft Jura mit anderenFachschaften der Juristischen Fakultäten derBundesrepublik sowie anderenStudienfachschaften der Universität Heidelbergaustauschen, um gemeinsame Ziele zuverwirklichen und sich gegenseitig Unterstützungzu bieten.

[…]
§ 5 Sitzung und Sitzungsablauf(1) 1Die Sitzungen derFachschaftsvollversammlung sind öffentlich. 2AufAntrag kann die Öffentlichkeit ausgeschlossenwerden, wenn ein besonderer Umstand dieserfordert. 3Darüber entscheidet dieSitzungsleitung.(2) 1 In der Fachschaftsvollversammlung sind alleMitglieder der Studienfachschaft rede-,antragsund stimmberechtigt. 2Delegationen sindnicht zulässig.(3) 1Die Fachschaftsvollversammlung tagt einmalim Semester. 2Darüber hinaus ist eineFachschaftsvollversammlung vom Fachschaftsratunverzüglich einzuberufen, wenn

§ 1 Ziele und Aufgaben(1) 1Die Studienfachschaft Jura vertritt dieStudierenden der Fächer der Juristischen FakultätHeidelberg. 2Sie kümmert sich vornehmlich umhochschulpolitische, soziale, musische, sportlicheund geistige Belange der Studierenden und fördertdie überregionale und internationale studentischeZusammenarbeit.(2) 1Die Studienfachschaft Jura nimmt in Bezugauf ihre Mitglieder die Aufgaben derStudierendenschaft nach § 2 Abs. 2Organisationssatzung der VerfasstenStudierendenschaft (Organisationssatzung) wahr.2Insbesondere nimmt sie Einfluss auf dieGestaltung des Studiums sowie des studentischenLebens an der Juristischen Fakultät und derUniversität. 3Sie schlägt Maßnahmen zurVerbesserung der Studiensituation vor und führtdiese nach Möglichkeit selbstständig durch.(3) Die Studienfachschaft Jura macht von allenMöglichkeiten zur Wahrnehmung studentischerInteressen in Gremien der Universität Gebrauch,insbesondere durch gewählte Vertreter*innen.(4) Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben soll sichdie Studienfachschaft Jura mit anderenFachschaften der Juristischen Fakultäten derBundesrepublik sowie anderenStudienfachschaften der Universität Heidelbergaustauschen, um gemeinsame Ziele zuverwirklichen und sich gegenseitig Unterstützungzu bieten.
[…]
§ 5 Sitzung und Sitzungsablauf(1) 1Die Sitzungen derFachschaftsvollversammlung sind öffentlich. 2AufAntrag kann die Öffentlichkeit ausgeschlossenwerden, wenn ein besonderer Umstand dieserfordert. 3Darüber entscheidet dieSitzungsleitung.(2) 1 In der Fachschaftsvollversammlung sind alleMitglieder der Studienfachschaft rede-,antragsund stimmberechtigt. 2Delegationen sindnicht zulässig.(3) 1Die Fachschaftsvollversammlung tagt einmalim Semester. 2Darüber hinaus ist eineFachschaftsvollversammlung vom Fachschaftsratunverzüglich einzuberufen, wenn
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a. ein Drittel der Mitglieder des Fachschaftsratesoderb. 1 % der Mitglieder der Studienfachschaft diesschriftlich bei der Sitzungsleitung beantragen.(4) 1Die Fachschaftsvollversammlung wird vonder Sitzungsleitung einberufen und geleitet. 2DieEinberufung einer Fachschaftsvollversammlungmuss mindestens fünf Tage vorher öffentlich undin geeigneter Weise bekannt gemacht werden.(5) 1Über jede Sitzung derFachschaftsvollversammlung ist ein Protokollanzufertigen. 2Hierzu wird zu Beginn jederSitzung ein Protokollant bzw. eine Protokollantinbestimmt. 3Das Protokoll ist den Mitgliedern derStudienfachschaft auf geeignete Weise zugänglichzu machen.
[…]
§ 7 ZusammensetzungDer Fachschaftsrat besteht aus mindestens fünfund höchstens achtzig Mitgliedern.
§ 8 Wahl und Amtszeit(1) 1Der Fachschaftsrat wird von den Mitgliedernder Studienfachschaft in allgemeinen Wahlengewählt. 2Jedes Mitglied der Studienfachschaftkann sich zur Wahl stellen. 3Es findetPersonenwahl statt.(2) 1Der Wahltermin ist mindestens vier Wochenim Voraus öffentlich in geeigneter Weise bekanntzu geben. 2Die Wahl findet im letztenVorlesungsmonat eines jeden Semesters statt. 3DieOrganisation der Wahl übernimmt ein vombisherigen Fachschaftsrat eingesetzterzweiköpfiger Wahlausschuss.(3) 1Die Mitglieder des Fachschaftsrates sind fürdie Dauer eines Semesters gewählt. 2Die Amtszeitendet mit Beginn der Amtszeit der neu gewähltenFachschaftsratsmitglieder.
§ 9 Aufgaben1Der Fachschaftsrat ist zuständig für alleAufgaben der Studienfachschaft Jura nach dieserSatzung sowie nach der Organisationssatzung derVerfassten Studierendenschaft. 2Dies umfasstinsbesondere folgende Aufgaben:a. Einsetzung von Arbeitskreisen zurWahrnehmung der Aufgaben derStudienfachschaft,b. Wahl sowie Entlastung der jeweiligenArbeitskreisleitung,

a. ein Drittel der Mitglieder des Fachschaftsratesoderb. 1 % der Mitglieder der Studienfachschaft diesschriftlich bei der Sitzungsleitung beantragen.(4) 1Die Fachschaftsvollversammlung wird vonder Sitzungsleitung einberufen und geleitet. 2DieEinberufung einer Fachschaftsvollversammlungmuss mindestens fünf Tage vorher öffentlich undin geeigneter Weise bekannt gemacht werden.(5) 1Über jede Sitzung derFachschaftsvollversammlung ist ein Protokollanzufertigen. 2Hierzu wird zu Beginn jederSitzung ein/eine Protokollant*in bestimmt. 3DasProtokoll ist den Mitgliedern derStudienfachschaft auf geeignete Weise zugänglichzu machen.
[…]
§ 7 ZusammensetzungDer Fachschaftsrat besteht aus mindestens fünfund höchstens fünfzig Mitgliedern.
§ 8 Wahl und Amtszeit(1) 1Der Fachschaftsrat wird von den Mitgliedernder Studienfachschaft in allgemeinen Wahlengewählt. 2Jedes Mitglied der Studienfachschaftkann sich zur Wahl stellen. 3Es findetPersonenwahl statt.(2) 1Der Wahltermin ist mindestens vier Wochenim Voraus öffentlich in geeigneter Weise bekanntzu geben. 2Die Organisation der Wahl übernimmtein vom bisherigen Fachschaftsrat eingesetzterzweiköpfiger Wahlausschuss.(3) 1Die Mitglieder des Fachschaftsrates sind fürdie Dauer eines Semesters gewählt. 2Die Amtszeitendet mit Beginn der Amtszeit der neu gewähltenFachschaftsratsmitglieder.(4) Die Amtszeit der Fachschaftsräte beginntjeweils zum 01.04. und 01.10. eines Jahres.
§ 9 Aufgaben1Der Fachschaftsrat ist zuständig für alleAufgaben der Studienfachschaft Jura nach dieserSatzung sowie nach der Organisationssatzung derVerfassten Studierendenschaft. 2Dies umfasstinsbesondere folgende Aufgaben:a. Einsetzung von Arbeitskreisen zurWahrnehmung der Aufgaben derStudienfachschaft,b. Wahl sowie Entlastung der jeweiligenArbeitskreisleitung,
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c. Vertretung der Interessen der Studienfachschaftgegenüber der Fakultät und der Universität,d. Wahl der Sitzungsleitung,e. Wahl der/des Verantwortlichen für Finanzenund seiner/ihrer Stellvertretung,f. Entsendung der Vertreter*innen derStudienfachschaft in den Studierendenrat,g. Organisation und Durchführung der Wahlenzum Fachschaftsrat undh. die Entscheidung mit jeweils einfacherMehrheit über die Entsendung eines beratendenStudentischen Mitglieds in den Fakultätsrat i.S.d.Organisationssatzung der VerfasstenStudierendenschaft, sowie über die entsendetePerson.
§ 10 Sitzung und Sitzungsablauf(1) 1Der Fachschaftsrat trifft sich während derVorlesungszeit in der Regel wöchentlich.2Während der vorlesungsfreien Zeit trifft sich derFachschaftsrat jede zweite Woche.(2) 1Die Sitzungsleitung kann bei dringendenAngelegenheiten außerordentliche Sitzungen desFachschaftsrates einberufen. 2AußerordentlicheSitzungen sind mindestens zwei Tage im Vorausöffentlich und in geeigneter Weise bekannt zugeben.(3) 1Die Tagesordnung der Sitzungen ist von derSitzungsleitung zwei Tage im Voraus öffentlichund in geeigneter Weise bekannt zu geben. 2DieSitzungsleitung nimmt Vorschläge zurTagesordnung aus dem Kreis der Mitgliederentgegen. 3Über die Zulassung von weiterenTagesordnungspunkten oder Eilanträgenentscheidet die Sitzungsleitung.(4) 1Die Sitzung des Fachschaftsrates istöffentlich. 2Auf Antrag kann die Öffentlichkeitausgeschlossen werden, wenn ein besondererUmstand dies erfordert. 3Darüber entscheidet dieSitzungsleitung.(5) 1Über jede Sitzung des Fachschaftsrates ist einProtokoll anzufertigen, welches allen Mitgliedernder Studienfachschaft zugänglich zu machen ist.2Im Protokoll sind insbesondere die Erwägungen,die wichtigen Beschlüssen zugrunde liegen, mitaufzunehmen. 3Hierzu bestimmt dieSitzungsleitung zu Beginn jeder Sitzungeine/einen Protokollant*in.(6) 1Rede- und antragsberechtigt ist jedes Mitgliedder Studienfachschaft. 2Stimmberechtigt sind nurdie gewählten Mitglieder des Fachschaftsrates.(7) 1Die Delegation von Stimmen ist zulässig. 2

c. Vertretung der Interessen der Studienfachschaftgegenüber der Fakultät und der Universität,d. Wahl der Sitzungsleitung,e. Wahl der/des Verantwortlichen für Finanzenund seiner/ihrer Stellvertretung,f. Entsendung der Vertreter*innen derStudienfachschaft in den Studierendenrat,g. Organisation und Durchführung der Wahlenzum Fachschaftsrat undh. die Entsendung in den Fakultätsrat.

§ 10 Sitzung und Sitzungsablauf(1) 1Der Fachschaftsrat trifft sich während derVorlesungszeit in der Regel wöchentlich.2Während der vorlesungsfreien Zeit trifft sich derFachschaftsrat jede zweite Woche.(2) 1Die Sitzungsleitung kann bei dringendenAngelegenheiten außerordentliche Sitzungen desFachschaftsrates einberufen. 2AußerordentlicheSitzungen sind mindestens zwei Tage im Vorausöffentlich und in geeigneter Weise bekannt zugeben.(3) 1Die Tagesordnung der Sitzungen ist von derSitzungsleitung zwei Tage im Voraus öffentlichund in geeigneter Weise bekannt zu geben. 2DieSitzungsleitung nimmt Vorschläge zurTagesordnung aus dem Kreis der Mitgliederentgegen. 3Über die Zulassung von weiterenTagesordnungspunkten oder Eilanträgenentscheidet die Sitzungsleitung.(4) 1Die Sitzung des Fachschaftsrates istöffentlich. 2Auf Antrag kann die Öffentlichkeitausgeschlossen werden, wenn ein besondererUmstand dies erfordert. 3Darüber entscheidet dieSitzungsleitung.(5) 1Über jede Sitzung des Fachschaftsrates ist einProtokoll anzufertigen, welches allen Mitgliedernder Studienfachschaft zugänglich zu machen ist.2Im Protokoll sind insbesondere die Erwägungen,die wichtigen Beschlüssen zugrunde liegen, mitaufzunehmen. 3Hierzu bestimmt dieSitzungsleitung zu Beginn jeder Sitzungeine/einen Protokollant*in.(6) 1Rede- und antragsberechtigt ist jedes Mitgliedder Studienfachschaft. 2Stimmberechtigt sind nurdie gewählten Mitglieder des Fachschaftsrates.(7) 1Die Delegation von Stimmen ist zulässig. 2
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Jedem Mitglied können bis zu zwei Stimmendelegiert werden. 3Die Delegation ist derSitzungsleitung vor Beginn der Sitzung schriftlichmitzuteilen.

[…]
§ 14 Wahl und Amtszeit(1) 1Die Sitzungsleitung wird auf der erstenSitzung des Fachschaftsrates aus seiner Mitte imSemester für die Dauer eines Semesters gewählt.2Eine Wiederwahl ist möglich. 3Es findetPersonenwahl statt. 4Stimmberechtigt sind alleMitglieder des Fachschaftsrates.(2) 1Der/Die Fachschaftssprecher*in sowie der/dieStellvertreter*in verbleiben bis zur Wahl einerneuen Sitzungsleitung im Amt.(3) Für die Durchführung der Wahl derSitzungsleitung wird in der ersten Sitzung desFachschaftsrates ein/eine Wahlleiter*in bestimmt.

[…]
§ 17 Einberufung(1) 1Der Fachschaftsrat kann zur Vorbereitungund Unterstützung seiner Arbeit Arbeitskreise fürbestimmte Themenbereiche bilden. 2Für denThemenbereich Erstsemestereinführung ist einArbeitskreis verpflichtend einzusetzen.(2) 1 Jeder Arbeitskreis hat mindestens eine/einenLeiter*in. 2Die Leiter*innen der Arbeitskreisemüssen Mitglieder des Fachschaftsrates sein. 3 Inden Arbeitskreisen können sich alle interessiertenMitglieder der Studierendenschaft engagieren

[…]
§ 20 Verantwortliche*r für Finanzen(1) Zu Beginn jedes Semesters wählt derFachschaftsrat eine/einen Verantwortliche*n fürFinanzen und eine/einen Stellvertreter*in.

Jedem Mitglied können bis zu zwei Stimmendelegiert werden. 3Die Delegation ist derSitzungsleitung vor Beginn der Sitzung schriftlichmitzuteilen. 4Bei Abwesenheit soll ein Mitglieddavon Gebrauch machen. 5Unzulässig sindDelegationen für geheime Abstimmungen undWahlen. 6Die Mitglieder, die sich nach dieserVorschrift vertreten lassen, gelten als anwesendim Sinne dieser Satzung.
[…]
§ 14 Wahl und Amtszeit(1) 1Die Sitzungsleitung wird auf der erstenSitzung des Fachschaftsrates in derVorlesungszeit aus seiner Mitte für die Dauereines Semesters gewählt. 2Eine Wiederwahl istmöglich. 3Es findet Personenwahl statt.4Stimmberechtigt sind alle Mitglieder desFachschaftsrates.(2) 1Der/Die Fachschaftssprecher*in sowie der/dieStellvertreter*in verbleiben bis zur Wahl einerneuen Sitzungsleitung im Amt.(3) Für die Durchführung der Wahl derSitzungsleitung wird in der ersten Sitzung desFachschaftsrates ein/eine Wahlleiter*in bestimmt.
[…]
§ 17 Einberufung(1) 1Der Fachschaftsrat kann zur Vorbereitungund Unterstützung seiner Arbeit Arbeitskreise fürbestimmte Themenbereiche bilden. 2Für denThemenbereich Erstsemestereinführung ist einArbeitskreis verpflichtend einzusetzen.(2) 1 Jeder Arbeitskreis hat mindestens eine/einenLeiter*in und maximal drei Leiter*innen,besonders arbeitsaufwendige Arbeitskreise, wieder Arbeitskreis für den Themenbereich derErstsemestereinführung, können bis zu 4Leiter*innen haben. 2Die Leiter*innen derArbeitskreise müssen Mitglieder desFachschaftsrates sein. 3 In den Arbeitskreisenkönnen sich alle interessierten Mitglieder derStudierendenschaft engagieren.
[…]
§ 20 Verantwortliche*r für Finanzen(1) Zu Beginn jedes Semesters wählt derFachschaftsrat eine/einen Verantwortliche*n fürFinanzen und eine/einen Stellvertreter*in.
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(2) Die/Der Verantwortliche für Finanzen undsein*e/ihr*e Stellvertreter*in hat die Aufgabe, dievon der Universität, sowie der VerfasstenStudierendenschaft zur Verfügung gestelltenMittel zu verwalten.(3) 1Die/Der Verantwortliche für Finanzen undsein*e/ihr*e Stellvertreter*in unterliegt der Pflichtzur ordnungsgemäßen Buchführung.2Auszahlungen dürfen nur gegen Quittungen oderandere Belege vorgenommen werden.

[…]
§ 24 Entsendung durch Fachschaftsrat(1) Die Vertreter*innen der StudienfachschaftJura im Studierendenrat werden durch denFachschaftsrat entsandt.(2) 1Der Fachschaftsrat wählt die Vertreter*innenin einer geheimen Abstimmung. 2 Jedes Mitglieddes Fachschaftsrates kann so viele Stimmenabgeben, wie Sitze im Studierendenrat zubesetzen sind.(3) 1Die Organisation sowie die Durchführung derWahl übernimmt ein vom Fachschaftsrateingesetzter Wahlausschuss. 2Dieser besteht auszwei Mitgliedern der Studienfachschaft. 3DerTermin der Wahl ist mindestens zwei Wochen imVoraus öffentlich und in geeigneter Weisebekannt zu geben.(4) Die Stellvertretungsregelung des § 21 Abs. 3Organisationssatzung wird mit der Maßgabeentsprechend angewandt, dass eine neueEntsendung von Stellvertreter*innen i.S.d. § 21Abs. 3 Nr. 2 Organisationssatzung zulässig ist.
[…]
§ 27 Amtszeit und vorzeitiges Ausscheiden(1) 1Die Amtszeit der Vertreter*innen derStudienfachschaft im Studierendenrat beträgt einJahr. 2Eine Wiederwahl ist möglich.(2) Das vorzeitige Ausscheiden von Mitgliederndes Studierendenrats richtet sich nach § 38 derOrganisationssatzung.(3) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedswählt der Fachschaftsrat für die restliche Amtszeiteinen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin.
[…]

(2) Die/Der Verantwortliche für Finanzen undsein*e/ihr*e Stellvertreter*in hat die Aufgabe, dievon der Universität, sowie der VerfasstenStudierendenschaft zur Verfügung gestelltenMittel zu verwalten.(3) 1Die/Der Verantwortliche für Finanzen undsein*e/ihr*e Stellvertreter*in unterliegt der Pflichtzur ordnungsgemäßen Buchführung.2Auszahlungen dürfen nur gegen Quittungen oderandere Belege vorgenommen werden.(4) Die/Der Verantwortliche für Finanzen istzugleich QSM-Beauftragte*r der Fachschaft.
[…]
§ 24 Entsendung durch Fachschaftsrat(1) Die Vertreter*innen der StudienfachschaftJura im Studierendenrat werden durch denFachschaftsrat entsandt.(2) 1Der Fachschaftsrat wählt die Vertreter*innenin einer geheimen Abstimmung. 2 Jedes Mitglieddes Fachschaftsrates kann so viele Stimmenabgeben, wie Sitze im Studierendenrat zubesetzen sind.(3) 1Die Organisation sowie die Durchführung derWahl übernimmt ein vom Fachschaftsrateingesetzter Wahlausschuss. 2Dieser besteht auszwei Mitgliedern der Studienfachschaft. 3DerTermin der Wahl ist mindestens zwei Wochen imVoraus öffentlich und in geeigneter Weisebekannt zu geben.(4) Die Stellvertretungsregelung des § 19 Abs. 2Organisationssatzung wird mit der Maßgabeentsprechend angewandt, dass eine neueEntsendung von Stellvertreter*innen i.S.d. § 19Abs. 2 Satz 3 Organisationssatzung zulässig ist.
[…]
§ 27 Amtszeit und vorzeitiges Ausscheiden(1) 1Die Amtszeit der Vertreter*innen derStudienfachschaft im Studierendenrat beträgt einJahr. 2Eine Wiederwahl ist möglich.(2) Das vorzeitige Ausscheiden von Mitgliederndes Studierendenrats richtet sich nach § 44 derOrganisationssatzung.(3) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedswählt der Fachschaftsrat für die restliche Amtszeiteinen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin.
[…]
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[…]

8a. Abschnitt – Entsendung in den Fakultätsrat
§ 27a Beschluss über Entsendung(1) Der Fachschaftsrat beschließt mit einfacherMehrheit, ob er einen/eine Vertreter*in in denFakultätsrat Jura entsenden möchte.(2) Entscheidet er sich gemäß Absatz 1 für dieEntsendung, erfolgt die Entsendung in geheimerAbstimmung. Jedes Mitglied des Fachschaftsrateskann eine Stimme abgeben. Erreicht kein/keineKandidat*in die absolute Mehrheit derabgegebenen Stimmen, findet eine Stichwahlzwischen den beiden Kandidat*innen statt, die diemeisten Stimmen auf sich vereinigt haben.(3) 1Die Organisation sowie die Durchführung derWahl übernimmt ein vom Fachschaftsrateingesetzter Wahlausschuss. 2Dieser besteht auszwei Mitgliedern des Fachschaftsrates.
§ 27b Kandidatur für den Fakultätsrat1Jedes Mitglied der Studienfachschaft kann sichzur Wahl stellen. 2Der zuständige Wahlausschussnimmt die Kandidaturen entgegen und bereitet dieWahl entsprechend vor.
§ 27c Mandat im FakultätsratDie entsendete Person vertritt im Fakultätsrat dieInteressen der Verfassten Studierendenschaft undspricht sich hierfür eng mit dem Fachschaftsratund den anderen studentischen Mitgliedern imFakultätsrat ab.
§ 27d Amtszeit im Fakultätsrat
(1) Die Amtszeit der/des Vertreter*in beträgt einJahr und beginnt zum 01.10. Die Wiederwahl istzulässig.(2) Die Amtszeit wird vorzeitig durch Rücktritt,Abwahl oder durch entsprechende Anwendungdes § 12 Abs. 1 vorzeitig beendet. Die Abwahlkann aus wichtigem Grund erfolgen, ein wichtigerGrund liegt insbesondere bei grobem Verstoßgegen die Satzung der Studienfachschaft oder beiMissachtung der Interessen der VerfasstenStudierendenschaft vor; der § 32 Abs. 2 findetentsprechende Anwendung. Bei vorzeitigemAusscheiden eines Mitglieds wählt derFachschaftsrat für die restliche Amtszeit einenNachfolger bzw. eine Nachfolgerin.
[…]
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§ 30 Satzungsänderung(1) Über Änderungen der Satzung derStudienfachschaft Jura entscheidet derStudierendenrat nach § 17 Abs. 6Organisationssatzung.(2) 1Einen Antrag auf Änderung dieser Satzungkann der Fachschaftsrat stellen. 2Ein solcherAntrag bedarf eines Beschlusses mit 2/3 der inPräsenz oder durch eine vergleichbare sichereelektronische Beteiligungsform anwesendenstimmberechtigten Mitglieder desFachschaftsrates.
[…]
§ 32 Konstitution des Fachschaftsrates1Das mit den meisten Stimmen gewählte Mitglieddes sich konstituierenden Fachschaftsrates, ist fürdie Einberufung und Leitung der konstituierendenSitzung zuständig.2In der ersten Sitzung desFachschaftsrates muss die Wahl derSitzungsleitung stattfinden.

§ 30 Satzungsänderung(1) Über Änderungen der Satzung derStudienfachschaft Jura entscheidet derStudierendenrat nach § 33 Organisationssatzung.
(2) 1Einen Antrag auf Änderung dieser Satzungkann der Fachschaftsrat stellen. 2Ein solcherAntrag bedarf eines Beschlusses mit 2/3 der inPräsenz oder durch eine vergleichbare sichereelektronische Beteiligungsform anwesendenstimmberechtigten Mitglieder desFachschaftsrates.
[…]
§ 32 Übergangsbestimmung zu § 7Die Änderung für die maximale Anzahl derFachschaftsratsmitglieder auf fünfzig findeterstmalig für den Fachschaftsrat ab dem01.10.2023 Anwendung.

Diese Änderung tritt zum 21.02.2023 in Kraft.

9.1.1 Änderungsantrag zur Änderung der Fachschaftssatzung Jura
Antragsteller*in: Theo Argiantzis
Antragstext:Der StuRa beschließt, den Antrag zur Änderung der Fachschaftssatzung Jura folgend zu ergänzen:1. § 10 Abs. 7 S. 3 wird zu folgendem Text geändert: „Das Mitglied, dass seine Stimme delegiert,hat die Delegation der Sitzungsleitung vor Beginn der Sitzung schriftlich mitzuteilen.2. Am Ende von § 11 Abs. 1 S. 1 wird folgender Text eingefügt: „[…] oder durchStimmdelegation gem. § 10 Abs. 7 als anwesend gilt.“3. § 11 Abs. 2 S. 6 wird zu folgendem Text geändert: „Die darauffolgende ordnungsgemäßeinberufene Sitzung des Fachschaftsrates mit der gleichen Tagesordnung ist unabhängig vonder Anzahl der anwesenden oder als anwesend geltenden stimmberechtigten Mitgliederbeschlussfähig.“
Begründung des ÄnderungsantragesBegründung zu Nr. 1: Hier sollte klargestellt werden, dass tatsächlich die Person, die ihre Stimme anjemand anderen delegiert, dies zu melden hat, und nicht etwa die Person, die die delegierte Stimmeerhalten soll, dies an die Sitzungsleitung meldet.Begründung zu Nr. 2: Um Widersprüchlichkeiten mit der neuen Delegationsregelung zu vermeiden,sollte die Beschlussfähigkeitsregelung entsprechend ergänzt werden.Begründung zu Nr. 3: Wenn die Stelle in § 11 Abs. 1 geändert wird, sollte Abs. 2 einheitlich dazuabgeändert werden.
Synopse:
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Ursprüngliche Änderungen Neue Änderungen
[…]
§ 10 Sitzung und Sitzungsablauf[…](7) 1Die Delegation von Stimmen ist zulässig. 2Jedem Mitglied können bis zu drei Stimmendelegiert werden. 3Die Delegation ist derSitzungsleitung vor Beginn der Sitzungschriftlich mitzuteilen. 4Bei Abwesenheit sollein Mitglied davon Gebrauch machen.5Unzulässig sind Delegationen für geheimeAbstimmungen und Wahlen. 6Die Mitglieder,die sich nach dieser Vorschrift vertreten lassen,gelten als anwesend im Sinne dieser Satzung.

§ 11 Beschlüsse(1) Der Fachschaftsrat beschließt in der Regelmit einfacher Mehrheit(2) 1Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, wenndie Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal inPräsenz oder durch eine vergleichbare sichereelektronische Beteiligungsform anwesend ist.2Wird vor Beginn einer Abstimmung dieBeschlussfähigkeit von fünf in Präsenz oderdurch eine vergleichbare sichere elektronischeBeteiligungsformanwesenden Mitgliedern desFachschaftsrates angezweifelt, so ist dieBeschlussfähigkeit von der Sitzungsleitungdurch Zählen der in Präsenz oder durch einevergleichbare sichere elektronischeBeteiligungsform anwesendenStimmberechtigten festzustellen. 3NachFeststellung der Beschlussunfähigkeit beendetdie Sitzungsleitung die Sitzung. 4Sind fünf oderweniger Mitglieder des Fachschaftsrates inPräsenz oder durch eine vergleichbare sichereelektronische Beteiligungsform anwesend, kanndie Sitzungsleitung die Beschlussfähigkeitanzweifeln und sodann feststellen. 5Ist derFachschaftsrat nicht beschlussfähig, wird dieTagesordnung vertagt. 6Die darauffolgendeordnungsgemäß einberufene Sitzung desFachschaftsrates mit der gleichen Tagesordnungist unabhängig von der Anzahl der in Präsenzoder durch eine vergleichbare sichereelektronische Beteiligungsform anwesendenstimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.
[…]

[…]
§ 10 Sitzung und Sitzungsablauf[…](7) 1Die Delegation von Stimmen ist zulässig. 2Jedem Mitglied können bis zu drei Stimmendelegiert werden. 3Das Mitglied, dass seineStimme delegiert, hat die Delegation derSitzungsleitung vor Beginn der Sitzungschriftlich mitzuteilen. 4Bei Abwesenheit sollein Mitglied davon Gebrauch machen.5Unzulässig sind Delegationen für geheimeAbstimmungen und Wahlen. 6Die Mitglieder,die sich nach dieser Vorschrift vertreten lassen,gelten als anwesend im Sinne dieser Satzung.
§ 11 Beschlüsse(1) Der Fachschaftsrat beschließt in der Regelmit einfacher Mehrheit(2) 1Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, wenndie Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 2Wirdvor Beginn einer Abstimmung dieBeschlussfähigkeit von fünf anwesendenMitgliedern des Fachschaftsrates angezweifelt,so ist die Beschlussfähigkeit von derSitzungsleitung durch Zählen der anwesendenStimmberechtigten festzustellen. 3NachFeststellung der Beschlussunfähigkeit beendetdie Sitzungsleitung die Sitzung. 4Sind fünf oderweniger Mitglieder des Fachschaftsratesanwesend, kann die Sitzungsleitung dieBeschlussfähigkeit anzweifeln und sodannfeststellen. 5Ist der Fachschaftsrat nichtbeschlussfähig, wird die Tagesordnung vertagt.6Die darauffolgende ordnungsgemäßeinberufene Sitzung des Fachschaftsrates mit dergleichen Tagesordnung ist unabhängig von derAnzahl der anwesenden stimmberechtigtenMitglieder beschlussfähig.

[…]
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Diskussion
1 .Lesung Keine Debatte

GO Antrag auf Vorzug des Punktes 8.16.1Mit Mehrheit auf Sicht angenommen.

9.2 Änderung der Finanzordnung (1. Lesung)
Antragssteller*in: Finanzteam
Kontakt: Beauftragte für den Haushalt

Antragstext:Der StuRa beschließt die nachstehende(n) Änderung(en) / Neufassung der Satzung der Fachschaft(Name einfügen):
Auflistung der Änderungen:

1. § 3 wird umformuliert und die Regelung zur Vertretung explizit formuliert und abweichendvon der bisherigen Regelung2. § 26: Auch FSen müssen Ausgaben über 200 Euro dem Finanzreferat anzeigen3. § 27: FSen können die Dauerförderung von Gruppen im Fach beschließen4. Formulierungen aus dem Anhang zur Höhe von Honoraren wandern nach oben in § 285. Der Satz aus dem Anhang „Honorare für Vorträge und dergleichen können beschlossenwerden, wenn der*die Empfänger*in nicht Mitglied der Universität Heidelberg ist.“ im Anhangentfällt6. Ergänzung im Anhang: das Logo des Doktorandenkonvents wird dem VS-Logo gleichgestelltbei der Pflicht zur Markierung der Förderung durch die VS.

Begründung des Antrags:
1. Anpassung an die Formulierungen der OrgS, redaktionell. Streichung der destruktiven Abwahl.Es ist nicht nachvollziehbar, warum das sinnvoll sein soll.2. Die Anzeigepflicht verhindert Ausgaben, die nicht erstattet werden können, es geht darum,Stress für die FSen und zusätzliche Arbeit fürs Finanzteam zu vermeiden.3. Anpassung an Probleme und Ausweichmanöver in der Praxis4. Bessere Lesbarkeit5. Die Regelung ist nicht fair umsetzbar – weil wir nicht die Kompetenzen haben ,das zu prüfenund studentische DJs bezahlt werden können, während wir qualifizierten Studierenden unserereigenen Hochschule keine Honorare zahlen können.6. Dies ist schon lange Wunsch des Doktorandenkonvents, das gerne auch selbst repräsentiertwäre.

Synopse:
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Bisheriger Text: Neuer Text:§ 1 GeltungsbereichGemäß § 42 Absatz 1 OrgS regelt dieseFinanzordnung die Finanzplanung und -verteilung,die Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführungsowie die Rechnungslegung unter Einhaltung derMaßgaben der einschlägigen Vorschriften derLandeshaushaltsordnung (LHO), desLandeshochschulgesetzes (LHG) und der weiterenrechtlich bindenden Vorgaben. Die Finanzordnunggilt für die gesamte Verfasste Studierendenschaft undalle von ihr verwalteten Mittel. Also sowohl für diezentrale Ebene (Studierendenrat, Referate et al.) undihre Studienfachschaften, ferner für denDoktorandenkonvent.
I Allgemeines
§ 2 Gemeinsame Vorschriften
(1) Für die Verwaltung der Finanzen derStudierendenschaft sind auf zentraler Ebeneinsbesondere1. die Finanzreferent*innen (§ 3) und2. der*die Beauftragte für den Haushalt (§ 4)zuständig. Sie sind zur gewissenhaften Amtsführungverpflichtet.(2) Verletzt eine der genannten Personenihre*seine Verpflichtungen in erheblicher Weise oderbesteht der begründete Verdacht strafbarerHandlungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit, soentzieht die Referatekonferenz vorläufig dieAmtsgeschäfte. Über eine Kündigung des*derBeauftragten für den Haushalt entscheidet dieReferatekonferenz. Über die Abwahl eines*einerFinanzreferent*in entscheidet der Studierendenrat inseiner nächsten Sitzung.(3) Kündigt eine der genannten Personen, bzw.tritt sie zurück, wird ihr gekündigt, bzw. wird sieabgewählt oder werden ihr die Amtsgeschäfte gemäßAbsatz 2 Satz 1 vorläufig entzogen, so dass der vonihr bearbeitete Aufgabenbereich nicht mehrordnungsgemäß bearbeitet werden kann, istumgehend eine*ein neue*r Verantwortliche*r mitgleichem Aufgabenbereich zu bestimmen bzw.wählen. Bis dahin übernimmt der Vorsitz vorläufigdie Aufgaben des*der Beauftragten für den Haushalt;für den*die Finanzreferent*in gilt § 30 Absatz 7WahlO.

§ 3 Finanzreferent*innen
(1) Es besteht ein Referat der Studierendenschaftfür Finanz-, Wirtschafts- undHaushaltsangelegenheiten. Dieses wird mit ein oderzwei Referent*innen besetzt, nämlich mit dem*derFinanzreferent*in nach § 65b Absatz 2 Satz 5 LHGund nach Möglichkeit mit einem*einer weiteren

§ 1 GeltungsbereichGemäß § 42 Absatz 1 OrgS regelt dieseFinanzordnung die Finanzplanung und -verteilung,die Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführungsowie die Rechnungslegung unter Einhaltung derMaßgaben der einschlägigen Vorschriften derLandeshaushaltsordnung (LHO), desLandeshochschulgesetzes (LHG) und der weiterenrechtlich bindenden Vorgaben. Die Finanzordnunggilt für die gesamte Verfasste Studierendenschaft undalle von ihr verwalteten Mittel.

I Allgemeines
§ 2 Gemeinsame Vorschriften

(3) Kündigt eine der genannten Personen, bzw.tritt sie zurück, wird ihr gekündigt, bzw. wird sieabgewählt oder werden ihr die Amtsgeschäfte gemäßAbsatz 2 Satz 1 vorläufig entzogen, so dass der vonihr bearbeitete Aufgabenbereich nicht mehrordnungsgemäß bearbeitet werden kann, istumgehend eine*ein neue*r Verantwortliche*r mitgleichem Aufgabenbereich zu bestimmen bzw.wählen. Bis dahin übernimmt der Vorsitz vorläufigdie Aufgaben des*der Beauftragten für den Haushalt;für den*die Finanzreferent*in übernimmtvorübergehend die Refkonf für maximal vierWochen. Ist nach vier Wochen keine Neubesetzungerfolgt, muss eine zeitlich befristeteÜbergangsregelung durch den StuRa beschlossenwerden.
§ 3 Finanzreferent*innen
(1) Das Finanz- und -Haushaltsreferat wird mit einoder zwei Referent*innen besetzt. Eine*r von diesenist der*die Finanzreferent*in nach § 65b Absatz 2Satz 5 LHG, wird nur ein*e Referent*in gewählt,übernimmt er*sie zwingend diese Aufgaben. DieReferenten werden vom Studierendenrat gewählt. Die
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Referenten*in. Die Referenten werden vomStudierendenrat gewählt; eine Abwahl muss mit einerWiederbesetzung des Amtes verbunden werden,ansonsten verliert sie ihre Gültigkeit mit Ende derStudierendenrats-Sitzung (destruktiv-konstruktivesMisstrauensvotum). Die Referent*innen nehmengemeinsam die Aufgaben des Referats wahr, sofernnicht aufgrund gesetzlicher oder anderer rechtlicherVorgaben, zwingend der*die eine Finanzreferent*innach § 65b Absatz 2 Satz 5 LHG zuständig ist.
Im Folgenden wird kurz Finanzreferat undFinanzreferent*innen geschrieben, ohne dass aufdiese Abgrenzung eingegangen wird, diese ergibt sichdennoch aus den gesetzlichen Vorgaben direkt.
[…]
VII Finanzentscheidungen; Bewilligung vonMitteln
[…]
§ 26 Entscheidungsbefugnisse(1) Der Fachschaftsrat und/oder dieFachschaftsvollversammlung, je nach Regelung derStudienfachschaftssatzung, beschließt/beschließenAusgaben und bewilligt/bewilligen Finanzanträge ausden der Studienfachschaft zugewiesenen Mitteln undim Rahmen des Budgetplans ihrer Studienfachschaft.

(2) Der Studierendenrat beschließt Ausgabenund bewilligt Finanzanträge aus den Mitteln derzentralen Ebene und im Rahmen des Haushaltsplans.
(3) Referate können im Rahmen desHaushaltsplans der zentralen Ebene selbständigeinmalige Ausgaben beschließen, sofern diese eineHöhe von 400 EUR pro Projekt nicht überschreiten.Die aus diesen Mitteln finanzierten Maßnahmenmüssen einen Bezug zum Arbeitsfeld des Referatsaufweisen, den das Referat im entsprechendenBeschluss darlegen muss. Ausgaben über 200 EURsind dem Finanzreferat im Vorfeld anzuzeigen.

[...]
§ 27 Finanzanträge Dritter(1) Eine finanzielle Förderung von Geschäften,Aktionen oder Veranstaltungen Dritter – insbesondereVereine und studentische Initiativen – ist nur dannzulässig, wenn die Studierendenschaft an denAktivitäten dieser ein durch ihre Aufgabenstellungbegründbares Interesse hat, das ohne die Beteiligungder Studierendenschaft nicht oder nicht imnotwendigen Umfang befriedigt werden kann.(2) Von der Förderung ausgenommen sind:Pauschale Förderungen ohne Zweckbindung,

Referent*innen nehmen gemeinsam die Aufgaben desReferats wahr, sofern nicht aufgrund gesetzlicher oderanderer rechtlicher Vorgaben, zwingend der*die eineFinanzreferent*in nach § 65b Absatz 2 Satz 5 LHGzuständig ist.

[…]
VII Finanzentscheidungen; Bewilligung vonMitteln
[…]
§ 26 Entscheidungsbefugnisse(1) Der Fachschaftsrat und/oder dieFachschaftsvollversammlung, je nach Regelung derStudienfachschaftssatzung, beschließt/beschließenAusgaben und bewilligt/bewilligen Finanzanträge ausden der Studienfachschaft zugewiesenen Mitteln undim Rahmen des Budgetplans ihrer Studienfachschaft.Ausgaben über 200 EUR sind dem Finanzreferat imVorfeld anzuzeigen.[...]

(3) Referate können im Rahmen desHaushaltsplans der zentralen Ebene selbständigeinmalige Ausgaben beschließen. Diese Ausgabendürfen eine Höhe von 400 EUR pro Projekt nichtüberschreiten. Fördert ein Referat eine Gruppe oderInitiative, darf die Förderung eine Höhe von 400 EURpro Semester nicht überschreiten. Die aus diesenMitteln finanzierten Maßnahmen müssen einen Bezugzum Arbeitsfeld des Referats aufweisen, den dasReferat im entsprechenden Beschluss darlegen muss.Ausgaben über 200 EUR sind dem Finanzreferat imVorfeld anzuzeigen.
[...]
§ 27 Finanzanträge Dritter(1) Eine finanzielle Förderung von Geschäften,Aktionen oder Veranstaltungen Dritter – insbesondereVereine und studentische Initiativen – ist nur dannzulässig, wenn die Studierendenschaft an denAktivitäten dieser ein durch ihre Aufgabenstellungbegründbares Interesse hat, das ohne die Beteiligungder Studierendenschaft nicht oder nicht imnotwendigen Umfang befriedigt werden kann.(2) Von der Förderung ausgenommen sind:Pauschale Förderungen ohne Zweckbindung,
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Förderungen von Maßnahmen, die über die Dauervon 12 Monaten hinausgehen,Förderungen, die § 1 Absatz 2 OrgS widersprechen.(3) Finanzanträge sind zwingend mitausreichendem zeitlichem Vorlauf vor derDurchführung des zu fördernden Projektes zu stellen.Das heißt insbesondere, dass der Antrag in denregulär vorgesehenen Beratungen behandelt werdenkann. Anträge können bei einem Referat oderAutonomen Referat, dem Studierendenrat oder einerStudienfachschaft gestellt werden. Die entsprechendeStelle hat dabei nur Entscheidungsbefugnisse gemäß§ 26. Anträge sollen nur bei einer Stelle der VSgestellt werden. Wenn an mehreren Stellen Mittelbeantragt werden, sind diese vor bzw. nach derAntragstellung darüber zu informieren.(4) Anträge Dritter innerhalb der Vorlesungszeitdürfen nur in begründeten Ausnahmefällen, wenneine frühere Antragstellung nicht möglich war, imEinvernehmen mit dem Finanzreferat oder demVorsitz der Studierendenschaft an dieReferatekonferenz gestellt werden. Davonunbenommen sind Anträge von Referaten zu GunstenDritter. Außerhalb der Vorlesungszeit ist dies regulärzulässig. Die Referatekonferenz hat in diesem Fällendie Entscheidungsbefugnis des Studierendenrats.(5) Die bewilligten Mittel müssen innerhalb vonacht Monaten nach Wertstellung abgerufen werden,sofern dies mit dem gestellten Antrag vereinbar ist.Danach können die bewilligten Mittel nicht mehrausgezahlt werden.(6) Die Antragsteller*innen haben bei ihrenAusgaben die Ökologie und dieNachhaltigkeitskriterien der VerfasstenStudierendenschaft zu berücksichtigen, soweitdadurch kein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht.(7) Zahlungen erfolgen unter dem Vorbehalt derRechtmäßigkeit. Wird der Rechenschaftspflicht nichtnachgekommen oder werden nachträglichUnregelmäßigkeiten festgestellt, können bereitsbewilligte Mittel nicht ausgezahlt und bereits gezahlteMittel zurückgefordert werden.(8) Nach Möglichkeit ist Rechnungskauf zuwählen. Der*Die Antragsteller*in muss grundsätzlichin Vorleistung treten. Ausnahmen bedürfen derausdrücklichen Genehmigung des Finanzreferates,das im Einvernehmen mit dem*der Beauftragten fürden Haushalt entscheidet. Die Erstattung deraufgewendeten Mittel erfolgt in der Regel nur nachVorlage einer vollständigen Abrechnung und derOriginalbelege über die bewilligten Ausgaben. Diesesollen innerhalb von vier Wochen nach dergeförderten Veranstaltung bzw. den gefördertenMaßnahmen eingereicht werden. Auszahlungenkönnen nur in Höhe belegter Ausgaben geleistetwerden.(9) Die bewilligende Stelle kann auch wenigerals die beantragte Summe bewilligen oder Auflagenerlassen. Deren Missachtung kann die Streichungoder Rückforderung der Mittel nach sich ziehen(10) Das Finanzreferat kann in diesem Fall eineAuszahlung der Mittel verweigern. Bindende

Förderungen von Maßnahmen, die über die Dauervon 12 Monaten hinausgehen,Förderungen, die § 1 Absatz 2 OrgS widersprechen.(3) Finanzanträge sind zwingend mitausreichendem zeitlichem Vorlauf vor derDurchführung des zu fördernden Projektes zu stellen.Das heißt insbesondere, dass der Antrag in denregulär vorgesehenen Beratungen behandelt werdenkann. Anträge können bei einem Referat oderAutonomen Referat, dem Studierendenrat oder einerStudienfachschaft gestellt werden. Die entsprechendeStelle hat dabei nur Entscheidungsbefugnisse gemäß§ 26. Anträge sollen nur bei einer Stelle der VSgestellt werden. Wenn an mehreren Stellen Mittelbeantragt werden, sind diese vor bzw. nach derAntragstellung darüber zu informieren.(4) Anträge Dritter innerhalb der Vorlesungszeitdürfen nur in begründeten Ausnahmefällen, wenneine frühere Antragstellung nicht möglich war, imEinvernehmen mit dem Finanzreferat oder demVorsitz der Studierendenschaft an dieReferatekonferenz gestellt werden. Davonunbenommen sind Anträge von Referaten zu GunstenDritter. Außerhalb der Vorlesungszeit ist dies regulärzulässig. Die Referatekonferenz hat in diesem Fällendie Entscheidungsbefugnis des Studierendenrats.(5) Die bewilligten Mittel müssen innerhalb vonacht Monaten nach Wertstellung abgerufen werden,sofern dies mit dem gestellten Antrag vereinbar ist.Danach können die bewilligten Mittel nicht mehrausgezahlt werden.(6) Die Antragsteller*innen haben bei ihrenAusgaben die Ökologie und dieNachhaltigkeitskriterien der VerfasstenStudierendenschaft zu berücksichtigen, soweitdadurch kein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht.(7) Zahlungen erfolgen unter dem Vorbehalt derRechtmäßigkeit. Wird der Rechenschaftspflicht nichtnachgekommen oder werden nachträglichUnregelmäßigkeiten festgestellt, können bereitsbewilligte Mittel nicht ausgezahlt und bereits gezahlteMittel zurückgefordert werden.(8) Nach Möglichkeit ist Rechnungskauf zuwählen. Der*Die Antragsteller*in muss grundsätzlichin Vorleistung treten. Ausnahmen bedürfen derausdrücklichen Genehmigung des Finanzreferates,das im Einvernehmen mit dem*der Beauftragten fürden Haushalt entscheidet. Die Erstattung deraufgewendeten Mittel erfolgt in der Regel nur nachVorlage einer vollständigen Abrechnung und derOriginalbelege über die bewilligten Ausgaben. Diesesollen innerhalb von vier Wochen nach dergeförderten Veranstaltung bzw. den gefördertenMaßnahmen eingereicht werden. Auszahlungenkönnen nur in Höhe belegter Ausgaben geleistetwerden.(9) Die bewilligende Stelle kann auch wenigerals die beantragte Summe bewilligen oder Auflagenerlassen. Deren Missachtung kann die Streichungoder Rückforderung der Mittel nach sich ziehen(10) Das Finanzreferat kann in diesem Fall eineAuszahlung der Mittel verweigern. Bindende
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Standardauflagen für Antragssteller*innen sind in denAnhängen der Finanzordnung festgehalten.(11) Bei den geförderten Veranstaltungen undProjekten dürfen keine Gewinne erzielt werden. Zudieser Überprüfung müssen dem Finanzreferat alleEinnahmen offengelegt werden. Wenn Gewinneerzielt wurden, wird die Förderung um dieentsprechende Summe gekürzt. Die Förderung kannauch vollständig entfallen.

§ 28 Honorar- und Arbeitsverträge(1) Soweit es zur Erfüllung seiner Aufgabennotwendig ist, kann die Verfasste Studierendenschaft,Honorar- und Arbeitsverträge schließen. In diesenwerden die Rechte und Pflichten desBeschäftigungsverhältnisses bestimmt.

[...]
§ 38 Inkrafttreten

Standardauflagen für Antragssteller*innen sind in denAnhängen der Finanzordnung festgehalten.(11) Bei den geförderten Veranstaltungen undProjekten dürfen keine Gewinne erzielt werden. Zudieser Überprüfung müssen dem Finanzreferat alleEinnahmen offengelegt werden. Wenn Gewinneerzielt wurden, wird die Förderung um dieentsprechende Summe gekürzt. Die Förderung kannauch vollständig entfallen.(12) Die Fachschaften können abweichend von § 27Abs.2 Nr.2 in ihren Budgetplänen dauerhafte Beträgebereitstellen für die Förderung von bestimmtenGruppen, die in ihrem Fach tätig sind.
§ 27a Verfahren für Finanzanträge Dritter(1) Über Finanzanträge zur Förderung von Projekten,Gruppen und Initiativen entscheidet der StuRain zwei Förderrunden pro Haushaltsjahr. ZentraleFörderung für Fachschaftsprojekte und für die Pflegeüberregionaler und internationalerStudierendenbeziehungen wird ebenfalls nach diesemVerfahren vergeben.(2) Die beiden Förderrunden finden in jeweils zweiSitzungen des StuRa in der Mitte und am Ende desHaushaltsjahres statt. Der StuRa bestimmt diegenauen Sitzungstermine im vorhergehendenSemester und kann bei Bedarf zusätzlicheSitzungstermine hierfür bestimmen. Insbesondere dieerste Sitzung soll neben den Finanzanträgen nurdringende oder durch die Geschäftsordnung oderSatzungen bestimmte Tagesordnungspunktebehandeln.(3) In einer Förderrunde soll jeweils über bis zu 42,5Prozent der betroffenen Haushaltsposten bestimmtwerden. Die restlichen Mittel sollen durch dieReferate nach eigenem Verfahren bewilligt werden.Am Ende des Haushaltsjahres soll der StuRaübriggebliebene Mittel verteilen.(4) Überschreitet die Summe der eingereichtenFinanzanträge die in der Förderrunde zu verteilendenHaushaltsmittel, so kann der StuRa vor den Beschlussein Priorisierungsverfahren zur Bestimmung derBeschlussreihenfolge vorschalten. Geschieht diesnicht, und die beschlossene Summe führt zu einemunzulässigen Überziehen eines Haushaltspostens, sowerden die jeweiligen Anträge nach ihrem Anteil anJa-Stimmen im StuRa sortiert und gelten als in dieserReihenfolge bewilligt.
§ 28 Honorar- und Arbeitsverträge(1) Soweit es zur Erfüllung seiner Aufgabennotwendig ist, kann die Verfasste Studierendenschaft,Honorar- und Arbeitsverträge schließen. In diesenwerden die Rechte und Pflichten desBeschäftigungsverhältnisses bestimmt. Für die Höhevon Honoraren sind Qualifikation und Eignung zuberücksichtigen. Ab einer Höhe von 200 EUR fürHonorare ist eine besondere Begründung notwendig.
[…]
§ 38 Inkrafttreten
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Diese Neufassung der Finanzordnung tritt am 1. Juni2019 in Kraft. Zugleich treten die bisherigeFinanzordnung und alle entgegenstehendenBestimmungen und Beschlüsse außer Kraft.
Anhang 1 Auflagen bei Veranstaltungen
1. Bei von der VS geförderten Veranstaltungenist im Vorfeld und während der Veranstaltung ingeeigneter Weise öffentlichkeitswirksam auf dieseFörderung hinzuweisen. Hierzu zählt insbesondereder Abdruck des Logos und des Schriftzugs der VSauf Werbeträgern, Projektdokumenten undVeranstaltungshinweisen. Alternativ kann auch dasLogo eines Referats, einer Fachschaft oder einesuntergeordneten Gremiums der VS verwendetwerden, solange die Zugehörigkeit zur VS eindeutigerkennbar ist.

2. Bei von der VS durchgeführtenVeranstaltungen wird nicht für oder mit Alkoholgeworben. Dazu gehören insbesondereverkaufsfördernde Maßnahmen wie „2 für 1“ „happyhours“ und “Freibier”.3. Bei Veranstaltungen der VS, bei denenalkoholische Getränke verkauft beziehungsweiseausgeschenkt werden, wird kostenlos Wasserausgegeben und auf dieses hingewiesen.4. Die gesetzlichen Regelungen fürGaststättenkonzessionen, den Ausschank vonAlkoholika und das Jugendschutzgesetz werdenstreng beachtet.Die Missachtung dieser Auflagen führt zur Streichung(Nicht-Auszahlung) oder Rückforderung der Mittel.Ein rückwirkender Verzicht auf diese Auflagen durchOrgane der Studierendenschaft ist nicht möglich.
Anhang 2 Vergleichsangebote
Um dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit undSparsamkeit gerecht zu werden, gelten fürBeschaffungen die bundes- und landesrechtlichenVergaberegelungen entsprechend. Darüber hinausmüssen bei der Antragstellung von hohen Ausgabendrei zusätzliche Vergleichsangebote vorgelegtwerden. Dabei ist immer das günstigste Angebot zuwählen. Abweichungen hiervon sind nur in besondersbegründeten Einzelfällen mit Genehmigung desFinanzreferates zulässig. Hohe Ausgaben sindinsbesondere alle Ausgaben ab 500 EUR netto.
Honorare für Vorträge und dergleichen könnenbeschlossen werden, wenn der*die Empfänger*innicht Mitglied der Universität Heidelberg ist. Für dieHöhe sind Qualifikation und Eignung zuberücksichtigen. Ab einer Höhe von 200 EUR ist einebesondere Begründung notwendig.

Diese Neufassung der Finanzordnung tritt am 1. März2023 in Kraft. Zugleich treten die bisherigeFinanzordnung und alle entgegenstehendenBestimmungen und Beschlüsse außer Kraft.
Anhang 1 Auflagen bei Veranstaltungen
1. Bei von der VS geförderten Veranstaltungen ist imVorfeld und während der Veranstaltung in geeigneterWeise öffentlichkeitswirksam auf diese Förderunghinzuweisen. Hierzu zählt insbesondere der Abdruckdes Logos und des Schriftzugs der VS aufWerbeträgern, Projektdokumenten undVeranstaltungshinweisen. Alternativ kann auch dasLogo eines Referats, einer Fachschaft oder einesuntergeordneten Gremiums der VS verwendetwerden, solange die Zugehörigkeit zur VS eindeutigerkennbar ist. Bei vom Doktorandenkonventgeförderten Veranstaltungen kann das Logo desDoktorandenkonvents anstelle des VS-Logos oderSchriftzugs oder zusätzlich dazu verwendet werden.2. Bei von der VS durchgeführtenVeranstaltungen wird nicht für oder mit Alkoholgeworben. Dazu gehören insbesondereverkaufsfördernde Maßnahmen wie „2 für 1“ „happyhours“ und “Freibier”.3. Bei Veranstaltungen der VS, bei denenalkoholische Getränke verkauft beziehungsweiseausgeschenkt werden, wird kostenlos Wasserausgegeben und auf dieses hingewiesen.4. Die gesetzlichen Regelungen fürGaststättenkonzessionen, den Ausschank vonAlkoholika und das Jugendschutzgesetz werdenstreng beachtet.Die Missachtung dieser Auflagen führt zur Streichung(Nicht-Auszahlung) oder Rückforderung der Mittel.Ein rückwirkender Verzicht auf diese Auflagen durchOrgane der Studierendenschaft ist nicht möglich.
Anhang 2 Vergleichsangebote
Um dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit undSparsamkeit gerecht zu werden, gelten fürBeschaffungen die bundes- und landesrechtlichenVergaberegelungen entsprechend. Darüber hinausmüssen bei der Antragstellung von hohen Ausgabendrei zusätzliche Vergleichsangebote vorgelegtwerden. Dabei ist immer das günstigste Angebot zuwählen. Abweichungen hiervon sind nur in besondersbegründeten Einzelfällen mit Genehmigung desFinanzreferates zulässig. Hohe Ausgaben sindinsbesondere alle Ausgaben ab 500 EUR netto.
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Diskussion
1. Lesung: Erläuterung aller Änderungen durch Kirsten. Könnte damit eine Gruppe (Listen) durch eine FS dauerhaft gefördert werden?o Man könnte Gruppen im Fachbereich konkretisieren. Damit sollen Gruppen, wie z.B.Impf Dich bei den Medizinern gefördert werden.o Die Möglichkeiten der Förderung durch FS werden nicht geändert, nur die möglicheFörderungsdauer

9.3 Änderung der Wahlordnung (1. Lesung)
Antragssteller*in:Wahlausschuss
Antragstext:
Der StuRa beschließt die nachstehenden Änderungen der Wahlordnung:
Auflistung der Änderungen:
1. Die Formulierungen zur Wahlanfechtung in § 4 werden so geändert, dass sie nicht mehr

widersprüchlich und redundant sind und konform mit der Orgs gehen.
2. Kleinere Verfahrensänderungen oder Festschreibung von Verfahren
3. Die Regelungen zur Onlinewahl werden dahingehend geändert, dass die Entscheidung über das

Verfahren der Wahl nun beim Wahlausschuss liegt4. Bei Onlinewahlen ist eine Stimmrückziehung bis zum Ende des Wahlzeitraumes möglich.5. Für alle Fachschaftsräte wird die Möglichkeit der Abwahl eingeführt
Begründung des Antrags:
1. Bisher sind die Formulierungen verwirrend, widersprüchlich und teilweise redundant. Entweder

hebt die SchliKo einen Beschluss auf oder nicht und Berichte kann sie sowieso unabhängig davon
immer in den StuRa einbringen – allerdings kann man dem StuRa nicht empfehlen, eine Wahl
aufzuheben, das ist die genuine Aufgabe der SchliKo. Dass die SchliKo die Legitimität einer
Anfechtung prüft, ist entweder selbstverständlich oder nicht, aber dann bringt es vermutlich nicht
viel, es noch in die Wahlordnung zu schreiben. Außerdem gilt sowieso die Organisationssatzung

2. Es geht z.B. § 28, wonach der gesamte Wahlausschuss das Wahlergebnis unterschreiben muss –
was bei einem vollbesetzten Wahlausschuss den Prozess der Weiterleitung des Ergebnisses
erheblich verlängert. Die Regelung in § 7 (3) war vor allem dafür da, dafür zu sorgen, dass dieses
Dokument erzeugt werden kann (der Zusatz in Klammern wird gestrichen, weil so etwas nicht in
eine Satzung gehört).
In § 13 und § 30 wird explizit festgehalten, dass die Wählbarkeit von entsandten Mitgliedern des
StuRa und von Kandidat*innen für Wahlen durch den StuRa vom Wahlausschuss geprüft wird.
Laut Orgassatzung § 16 wird über die Entsendung das Präsidium von den FSen „informiert“ über
eine Entsendung, was nahelegen könnte, dass die FSen die Wählbarkeit prüfen – de facto tun sie
dies aber nicht und könnten es auch nicht tun. Da der Wahlausschuss die Wählbarkeit schon bei
den gewählten Mitgliedern prüft, sollte er dies auch bei den entsandten Mitgliedern tun, da er mit
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den Regeln vertraut sein sollte – man könnte diese Aufgabe auch dem Präsidium geben, aber das
wäre ein erheblicher Mehraufwand.

3. Bisher muss das Verfahren aller zentralen Wahlen vom StuRa nach Rücksprache mit dem
Wahlausschuss festgelegt werden, um eine effektivere Durchführung der Wahlen durch
unterbesetzte Wahlausschüsse zu garantieren soll diese Entscheidung nun vom Wahlausschuss
nach Rücksprache mit dem StuRa getroffen werden.

4. Die Möglichkeit der Stimmrückziehung erlaubt es Wähler:innen, Stimmen, die in einer
Drucksituation abgegeben wurden, noch einmal zu ändern. Das mildert die potentiellen Nachteile
der Stimmabgabe außerhalb einer geschützten Wahlkabine.

5. Bisher ist das nur möglich, wenn es in der FS-Satzung steht, dies ist z.B. bei der FS Molekulare
Biotechnologie möglich. In anderen FSen kann daher keine Abwahl durchgeführt werden. Dieser
Paragraph würde das zumindest ermöglichen.

Synopse
Bisheriger Text: Neuer Text:

Verfasste Studierendenschaft der Universität HeidelbergWahlordnung (WahlO)
Aufgrund von § 65a Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über dieHochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz -LHG) vom 1. Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 desGesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1204) in Verbindungmit §§ 17 Abs. 4, 34, 36 und 39 der Organisationssatzung derVerfassten Studierendenschaft vom 24. April 2019(Mitteilungsblatt des Rektors, S.1247 ff.) in der Fassung desStudierendenratsbeschlusses vom 9. Juni 2020 hat derStudierendenrat der Verfassten Studierendenschaft an derUniversität Heidelberg am 23. Februar 2021 die nachfolgendeSatzung beschlossen. Das Rektorat der Universität Heidelberghat die Satzung am 5. Mai 2021 genehmigt.

Inhaltsverzeichnis
PräambelI Allgemeines§ 1 Wahrung der Öffentlichkeit und des Wahlgeheimnisses§ 2 Stimmrecht und Wählbarkeit bei Wahlen in derStudierendenschaft§ 3 Wahl- und Abstimmungsorgane§ 4 Prüfung und Anfechtung von Wahlen und Urabstimmungen§ 5 Aufbewahrung von Unterlagen von Wahlen undUrabstimmungen§ 6 UnterschriftenII Wahlen und Urabstimmungen durch dieStudierendenschaft
§ 7 Geltungsbereich und Wahlverfahren§ 8 Dauer und Zeitpunkt von zentralen Wahlen undUrabstimmungen§ 9 Dauer und Zeitpunkt von dezentralen Wahlen§ 10 Bekanntmachung von Wahlen und Abstimmungen in derStudierendenschaft§ 11 Wahlberechtigtenverzeichnisse§ 12 Kandidaturen für Wahlen in der Studierendenschaft

I Allgemeines

II Wahlen und Urabstimmungen durch dieStudierendenschaft
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§ 13 Einschränkungen von Kandidaturen bei Wahlen in derStudierendenschaft§ 14 Prüfung der Kandidaturen und Listenvorschläge fürWahlen in der Studierendenschaft§ 15 Urabstimmungen§ 16 Bekanntmachung der Kandidaturen und Listenvorschlägefür Wahlen in der StudierendenschaftWahl- und Abstimmungsverfahren§ 17 Verfahren bei dezentralen StuRa-Wahlen und Wahlen zumFSR§ 18 Verfahren bei zentralen StuRa-Wahlen§ 19 Verfahren bei Urabstimmungen§ 20 Stimmzettel§ 21 Stimmabgabe bei Urnenwahlen§ 22 Briefwahl§ 23 Stimmabgabe bei Online-Wahlen§ 24 Störungen bei Online-Wahlen§ 25 Technische Anforderungen bei Online-Wahlen§ 26 Schluss der Stimmabgabe§ 27 Ermittlung des Wahlergebnisses§ 28 Bekanntgabe von WahlergebnissesIII Wahlen durch den Studierendenrat§ 29 Geltungsbereich§ 30 Wahlberechtigung und Wählbarkeit bei Wahlen im StuRa
§ 31 Terminierung von Wahlen im StuRa§ 32 Kandidaturaufruf, Bekanntgabe von Kandidaturen§ 33 Kandidaturen§ 34 Wahlverfahren im Studierendenrat§ 35 Ablauf der Wahlen im StuRaIV Amtsende§ 36 Abwahl, Rücktritt und Ausscheiden aus einem Amt§ 37 Beginn und Ende der Amtszeit§ 38 Kommissarische AmtsführungV Abschlussbestimmungen§ 39 Vorläufige Zuordnung von Studiengängen§ 40 Strafbare HandlungenVI Übergangsbestimmungen§ 41 Übergangsbestimmungen

III Wahl- und Abstimmungsverfahren

IV Wahlen durch den Studierendenrat
§ 30 Wahlberechtigung und Wählbarkeit beiWahlen durch den StuRa§ 31 Terminierung von Wahlen durch den StuRa

V Amtsende

VI Abschlussbestimmungen

VII Übergangsbestimmungen

I Allgemeines
[...]
§ 4 Prüfung und Anfechtung von Wahlen undUrabstimmungen
(1) Wahlen und Urabstimmungen sind mit der Bekanntgabe desErgebnisses durch denWahlausschuss oder bei Wahlen im StuRaggf. mit der Bekanntgabe durch das Präsidium gültig.

(2) Wahlprüfungsausschuss für alle Wahlen ist dieSchlichtungskommission (SchliKo).

(3) Alle Wahlen und Urabstimmungen können unter Angabe vonGründen binnen einundzwanzig Tagen ab der Bekanntmachungder Ergebnisse bei der Schlichtungskommission angefochtenwerden. Die Wahlprüfung findet spätestens einunddreißig Tagenach der Bekanntmachung der Ergebnisse statt.

I Allgemeines
[...]
§ 4 Prüfung und Anfechtung von Wahlen undUrabstimmungen
(1) Wahlen und Urabstimmungen sind mit derBekanntgabe des Ergebnisses durch denWahlausschuss oder bei Wahlen im StuRa mitder Bekanntgabe durch das PräsidiumWahlausschuss gültig.
(2) Wahlprüfungsausschuss [künftigWahlprüfungskommission] für alle Wahlen istdie Schlichtungskommission (SchliKo).
(3) Alle Wahlen und Urabstimmungen könnenunter Angabe von Gründen binnen 30 Tagen abder Bekanntmachung der Ergebnisse bei derSchlichtungskommission angefochten werden.Die Wahlprüfung findet innerhalb von 14 Tage
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(4) Die Schlichtungskommission entscheidet über die Legitimitätder Anfechtung und berät über mögliche Folgen.

(5) Die Schlichtungskommission erstattet dem StudierendenratBericht und spricht ggf. Empfehlungen aus, welche der StuRaberaten und annehmen oder ablehnen kann.
(6) Wenn die Schlichtungskommission die Wahlen alsunrechtmäßig befindet, so ordnet sie Neuwahlen an.
[...]

nach der Anfechtung der Ergebnisse statt.
(4) Wenn die Schlichtungskommission dieWahlen als unrechtmäßig befindet, so ordnet sieNeuwahlen durch die zuständigen Wahlorganean.
(5) Anfechtungen von Wahlen innerhalb vonOrganen und Gremien werden als Anfechtundeiner Sitzung gemäßt § 30 Abs. 1, Nr. 3 OrgSbehandelt.

[...]
II Wahlen und Urabstimmungen durch dieStudierendenschaft
§ 7 Geltungsbereich und Wahlverfahren
(1) Dieser Abschnitt der Wahlordnung findet Anwendung bei

1. Urabstimmungen gemäß §§ 5 bis 8 OrgS,
2. Wahlen zum Studierendenrat, nämlich:

a. der Wahl der Listenvertreter*innen imStudierendenrat (zentrale StuRa-Wahl) ,
b. den direkten Wahlen vonStudienfachschaftsvertreter*innen imStudierendenrat (dezentrale StuRa-Wahlen),sofern kein anderes Verfahren in der Satzung derStudienfachschaft vorgesehen ist ,

3. Wahlen von Fachschaftsräten (dezentrale FSR-Wahlen), sofern kein anderes Verfahren in der derSatzung der Studienfachschaft vorgesehen ist.

(2) Wahlen und Urabstimmungen können in Präsenz unterVerwendung von Urnen (Urnenwahlen), als reine Briefwahloder als internetbasierte digitale Wahlen (Online-Wahlen)durchgeführt werden.
(3) Die Entscheidung darüber, ob eine Wahl als Urnenwahl oderals Online-Wahl stattfindet, trifft

1. im Falle zentraler StuRa-Wahlen undUrabstimmungen der Studierendenrat nachRücksprache mit dem Wahlausschuss;
2. im Falle allgemeiner dezentraler FSR-Wahlen undmehrerer dezentraler StuRa-Wahlen derStudierendenrat nach Rücksprache mit dem

II Wahlen und Urabstimmungen durch dieStudierendenschaft
§ 7 Geltungsbereich und Wahlverfahren
(1) Dieser Abschnitt der Wahlordnung findetAnwendung bei

1. Urabstimmungen gemäß §§ 5 bis 8OrgS,
2. Wahlen zum Studierendenrat,nämlich:

a. der Wahl derListenvertreter*innen imStudierendenrat (zentrale StuRa-Wahl) ,
b. den direkten Wahlen vonStudienfachschaftsvertreter*innen im Studierendenrat (dezentraleStuRa-Wahlen), sofern keinanderes Verfahren in der Satzungder Studienfachschaft vorgesehenist ,

3. Wahlen von Fachschaftsräten(dezentrale FSR-Wahlen), sofernkein anderes Verfahren in der derSatzung der Studienfachschaftvorgesehen ist.
(2) Wahlen und Urabstimmungen können inPräsenz unter Verwendung von Urnen(Urnenwahlen), als reine Briefwahl oder alsinternetbasierte digitale Wahlen (Online-Wahlen)durchgeführt werden.
(3) Die Entscheidung darüber, ob eine Wahl alsUrnenwahl oder als Online-Wahl stattfindet, trifft

1. im Falle zentraler StuRa-Wahlen undUrabstimmungen der Wahlausschussnach Rücksprache mit demStudierendenrat;
2. im Falle allgemeiner dezentralerFSR-Wahlen und mehrerer
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Wahlausschuss, die Gremien der betroffenenStudienfachschaften sollen im Vorfeld beteiligtwerden;
3. im Falle einzelner dezentraler FSR- und StuRa-Wahlen oder Urabstimmungen auf dezentralerEbene der Wahlausschuss nach Rücksprache mitdem Wahlraumausschuss.

[...]
§ 13 Einschränkungen von Kandidaturen bei Wahlen inder Studierendenschaft

(1) Eine wahlberechtigte Person darf nicht auf mehrerenListenvorschlägen kandidieren. Tritt dieser Fall dennoch ein, sowird der Name dieser Person von allen eingereichtenListenvorschlägen gestrichen.

(2) Eine wahlberechtigte Person darf nicht zugleich Kandidat*ineines Listenvorschlags und Kandidat*in für einen direktgewählten Platz einer Studienfachschaft im StuRa sein

(3) Eine wahlberechtigte Person darf nicht zugleich Kandidat*ineines Listenvorschlags und entsandtes StuRa-Mitglied einerStudienfachschaft sein, sofern die Amtszeit für dieStudienfachschaft in die nächste Legislatur andauern würde.Tritt dieser Fall dennoch ein, so ist die Person von den Listen-Wahlvorschlägen zur StuRa-Wahl zu streichen.

(4) Wer über einen Listenvorschlag bei der StuRa-Wahl zumMitglied oder als Stellvertreter*in gewählt wurde und imNachhinein durch eine Fachschaft in den Studierendenratentsandt wird, wird vom Wahlvorschlag unwiderruflichgestrichen und verliert entsprechend auch den Status alsStellvertreter*in oder Nachrücker*in.

[...]

dezentraler StuRa-Wahlen derWahlausschuss nach Rücksprachemit dem Studierendenrat, dieGremien der betroffenenStudienfachschaften sollen imVorfeld beteiligt werden;
3. im Falle einzelner dezentraler FSR-und StuRa-Wahlen oderUrabstimmungen auf dezentralerEbene der Wahlausschuss nachRücksprache mit demWahlraumausschuss.

[...]
§ 13 Einschränkungen von Kandidaturenbei Wahlen und Entsendungen in derStudierendenschaft
(1) Eine wahlberechtigte Person darf nicht aufmehreren Listenvorschlägen kandidieren. Trittdieser Fall dennoch ein, so wird der Name dieserPerson von allen eingereichten Listenvorschlägengestrichen.
(2) Eine wahlberechtigte Person darf nichtzugleich Kandidat*in eines Listenvorschlags undKandidat*in für einen direkt gewählten Platzeiner Studienfachschaft im StuRa sein
(3) Eine wahlberechtigte Person darf nichtzugleich Kandidat*in eines Listenvorschlags undentsandtes StuRa-Mitglied einerStudienfachschaft sein, sofern die Amtszeit fürdie Studienfachschaft in die nächste Legislaturandauern würde. Tritt dieser Fall dennoch ein, soist die Person von den Listen-Wahlvorschlägenzur StuRa-Wahl zu streichen.
(4) Wer über einen Listenvorschlag bei derStuRa-Wahl zum Mitglied oder alsStellvertreter*in gewählt wurde und imNachhinein durch eine Fachschaft in denStudierendenrat entsandt wird, wird vomWahlvorschlag unwiderruflich gestrichen undverliert entsprechend auch den Status alsStellvertreter*in oder Nachrücker*in.
(5) Der Wahlausschuss prüft die Wählbarkeit derentsandten Mitglieder von Studienfachschaftenim StuRa.
[...]

Wahl- und Abstimmungsverfahren
[...]
§ 23 Stimmabgabe bei Online-Wahlen
(1) Der Wahlausschuss fordert alle Wahlberechtigten per E-Mailan ihre Universitäts-E-Mail-Accounts auf, sich mit ihrer

III Wahl- und Abstimmungsverfahren
[...]
§ 23 Stimmabgabe bei Online-Wahlen
(1) Der Wahlausschuss fordert alleWahlberechtigten per E-Mail an ihre Universitäts-
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Universitäts-Benutzerkennung (Uni-ID und zugehörigesPasswort) auf einer für die Wahlen eingerichteten Websiteeinzuloggen.
(2) Dort findet jede*r Wahlberechtigte einen individuellen Codeund einen Link zum Wahlportal, wo er*sie diesen Code eingibt.Der Code enthält verschlüsselt Informationen darüber, anwelchen Wahlen ein*e Wahlberechtigte*r teilnehmen darf, aberkeine persönlichen Daten des*der Wahlberechtigten.
(3) Das Wahlportal ermöglicht die Stimmabgabe mittelsAufrufes von digitalen Stimmzetteln. Der Aufruf desStimmzettels darf erst möglich sein, nachdem der*die Nutzer*inin digitaler Form verbindlich bestätigt hat, dass er*sie

1. der*die Wahlberechtigte ist,
2. die Wahl persönlich vornimmt,
3. unbeobachtet und unter Wahrung desWahlgeheimnisses wählt,
4. die Sicherheitshinweise nach § 25 Abs. 6 zurKenntnis genommen hat, und
5. zur Kenntnis genommen hat, dass Vergehen imZusammenhang mit der Wahl gemäß § 40 dieserOrdnung zur Strafanzeige führen.

(4) Die Stimmabgabe ist durch die Wahlberechtigten persönlichund unbeobachtet in elektronischer Form vorzunehmen. Diedigitalen Stimmzettel sind entsprechend den in der E-Mail undim Wahlportal enthaltenen Anleitungen digital auszufüllen undabzusenden. Dabei ist durch das verwendete digitale Wahlsystemsicherzustellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausgeübtwerden kann. Die Speicherung der abgesandten Stimmen mussanonymisiert und so erfolgen, dass die Reihenfolge desStimmeingangs nicht nachvollzogen werden kann. DieWahlberechtigten müssen bis zur endgültigen Stimmabgabe /zum endgültigen Absenden die Möglichkeit haben, ihre Eingabezu korrigieren oder die Wahl abzubrechen. Ein Absenden derStimme ist erst auf der Grundlage einer digitalen Bestätigungdurch den Wähler zu ermöglichen. Die Übermittlung muss fürden*die Wähler*in am Bildschirm erkennbar sein. Mit demHinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe ist diese vollzogen.

(5) Bei der Stimmabgabe darf es durch das verwendete digitaleWahlsystem zu keiner Speicherung der Stimmabgabe des*derWahlberechtigten im zur Stimmabgabe verwendeten Computerkommen. Es muss gewährleistet sein, dass unbemerkteVeränderungen der Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossensind. Auf dem Bildschirm muss der Stimmzettel nach Absenden

E-Mail-Accounts auf, sich mit ihrer Universitäts-Benutzerkennung (Uni-ID und zugehörigesPasswort) auf einer für die Wahlen eingerichtetenWebsite einzuloggen.
(2) Dort findet jede*r Wahlberechtigte einenindividuellen Code und einen Link zumWahlportal, wo er*sie diesen Code eingibt. DerCode enthält verschlüsselt Informationen darüber,an welchen Wahlen ein*e Wahlberechtigte*rteilnehmen darf, aber keine persönlichen Datendes*der Wahlberechtigten.
(3) Das Wahlportal ermöglicht die Stimmabgabemittels Aufrufes von digitalen Stimmzetteln. DerAufruf des Stimmzettels darf erst möglich sein,nachdem der*die Nutzer*in in digitaler Formverbindlich bestätigt hat, dass er*sie

1. der*die Wahlberechtigte ist,
2. die Wahl persönlich vornimmt,
3. unbeobachtet und unter Wahrung desWahlgeheimnisses wählt,
4. die Sicherheitshinweise nach § 25Abs. 6 zur Kenntnis genommen hat,und
5. zur Kenntnis genommen hat, dassVergehen im Zusammenhang mit derWahl gemäß § 40 dieser Ordnungzur Strafanzeige führen.

(4) Die Stimmabgabe ist durch dieWahlberechtigten persönlich und unbeobachtet inelektronischer Form vorzunehmen. Die digitalenStimmzettel sind entsprechend den in der E-Mailund im Wahlportal enthaltenen Anleitungendigital auszufüllen und abzusenden. Dabei istdurch das verwendete digitale Wahlsystemsicherzustellen, dass das Stimmrecht nichtmehrfach ausgeübt werden kann. DieSpeicherung der abgesandten Stimmen mussanonymisiert und so erfolgen, dass dieReihenfolge des Stimmeingangs nichtnachvollzogen werden kann. DieWahlberechtigten müssen bis zur endgültigenStimmabgabe / zum endgültigen Absenden dieMöglichkeit haben, ihre Eingabe zu korrigierenoder die Wahl abzubrechen. Ein Absenden derStimme ist erst auf der Grundlage einer digitalenBestätigung durch den Wähler zu ermöglichen.Die Übermittlung muss für den*die Wähler*inam Bildschirm erkennbar sein. Mit dem Hinweisüber die erfolgreiche Stimmabgabe ist diesevollzogen.
(5) Eine Stimmrückziehung ist bis zum Ende desWahlzeitraumes möglich.
(6) Bei der Stimmabgabe darf es durch dasverwendete digitale Wahlsystem zu keinerSpeicherung der Stimmabgabe des*der
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der Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden. Dasverwendete digitale Wahlsystem darf die Möglichkeit für einenPapierausdruck der abgegebenen Stimme nach der endgültigenStimmabgabe nicht zulassen. Die Speicherung der Stimmabgabein der digitalen Wahlurne muss nach einem nichtnachvollziehbaren Zufallsprinzip erfolgen. Die Anmeldung amWahlsystem, die Auswahl und Abgabe der Stimme sowiepersönliche Informationen und IP-Adressen derWahlberechtigten dürfen nicht protokolliert werden.

§ 28 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
[...]
(3) Der Wahlausschuss veröffentlicht das Wahlergebnis(Bekanntgabe) durch Aushang im StuRa-Büro sowie durchVeröffentlichung auf der Webpräsenz des Studierendenrats. DieSchliKo erhält ein gedrucktes und von den Mitgliedern desWahlausschusses unterschriebenes Exemplar.

Wahlberechtigten im zur Stimmabgabeverwendeten Computer kommen. Es mussgewährleistet sein, dass unbemerkteVeränderungen der Stimmabgabe durch Dritteausgeschlossen sind. Auf dem Bildschirm mussder Stimmzettel nach Absenden derStimmeingabe unverzüglich ausgeblendetwerden. Das verwendete digitale Wahlsystemdarf die Möglichkeit für einen Papierausdruck derabgegebenen Stimme nach der endgültigenStimmabgabe nicht zulassen. Die Speicherungder Stimmabgabe in der digitalen Wahlurne mussnach einem nicht nachvollziehbarenZufallsprinzip erfolgen. Die Anmeldung amWahlsystem, die Auswahl und Abgabe derStimme sowie persönliche Informationen und IP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen nichtprotokolliert werden.Es wird nach (4) ein neuer Absatz eingefügt:
(5) Eine Stimmrückziehung ist bis zum Ende desWahlzeitraumes möglich.
§ 28 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
[...]
(3) Der Wahlausschuss veröffentlicht dasWahlergebnis (Bekanntgabe) durch Aushang imStuRa-Büro sowie durch Veröffentlichung aufder Webpräsenz des Studierendenrats. DieSchliKo erhält ein ausgedrucktes und von denMitgliedern des Wahlvorstands unterschriebenesExemplar.

III Wahlen durch den Studierendenrat
[...]
§ 30 Wahlberechtigung und Wählbarkeit bei Wahlen imStuRa
(1) Wahlrecht bei Wahlen im StuRa besitzen alle ordentlichstimmberechtigten Mitglieder des Studierendenrats, sofern nichtanders geregelt.
(2) Wählbar sind alle Mitglieder der Studierendenschaft.

(3) Abweichend von Absatz 2 gilt:
1. Mitglieder eines anderen zentralen Gremiums derVerfassten Studierendenschaft (Studierendenrat,Referatekonferenz) sowie des Wahlausschussesoder eines Wahlraumausschusses können nichtgleichzeitig Mitglied der SchliKo sein.
2. Bei den Wahlen der Referent*innen der autonomenReferate besitzt das jeweilige autonome Referat dasalleinige Vorschlagsrecht für die zu wählendenPersonen.
3. Weitere Beschränkungen des passiven Wahlrechts

IV Wahlen durch den Studierendenrat
[...]
§ 30 Wahlberechtigung und Wählbarkeitbei Wahlen durch den StuRa
(1) Wahlrecht bei Wahlen im StuRa besitzen alleordentlich stimmberechtigten Mitglieder desStudierendenrats, sofern nicht anders geregelt.
(2) Wählbar sind alle Mitglieder derStudierendenschaft.
(3) Abweichend von Absatz 2 gilt:

1. Mitglieder eines anderen zentralenGremiums der VerfasstenStudierendenschaft (Studierendenrat,Referatekonferenz) sowie desWahlausschusses oder einesWahlraumausschusses können nichtgleichzeitig Mitglied der SchliKosein.
2. Bei den Wahlen der Referent*innender autonomen Referate besitzt das
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bestehen bei der Wahl zu einzelnen Kommissionen,sofern dort beispielsweise eine Zusammensetzungaus unterschiedlichen Studienfachschaften erreichtwerden soll.

§ 31 Terminierung von Wahlen im StuRa

[...]

jeweilige autonome Referat dasalleinige Vorschlagsrecht für die zuwählenden Personen.
3. Weitere Beschränkungen des passivenWahlrechts bestehen bei der Wahl zu einzelnenKommissionen, sofern dort beispielsweise eineZusammensetzung aus unterschiedlichenStudienfachschaften erreicht werden soll.
(4) Der Wahlausschuss prüft die Wählbarkeit vonKandidat*innen bei Wahlen durch den StuRa.
§ 31 Terminierung von Wahlen durch denStuRa
[...]

IV Amtsende
§ 36 Abwahl, Rücktritt und Ausscheiden aus einem Amt

(1) Eine Person scheidet vor Ablauf der Amtszeit aus ihrem Amt,Gremium oder Referat aus, wenn sie
1. ihren Rücktritt ordnungsgemäß erklärt hat,
2. ihre Wählbarkeit verliert,
3. zur Ausübung ihres Amtes aus anderen rechtlichenGründen nicht mehr berechtigt ist.

(2) Vom Studierendenrat gewählte Personen können beimangelhafter Amtsführung vom Studierendenrat mit absoluterMehrheit abgewählt werden.

(3) Ist ein Amt vakant, rückt, sofern Nachrücker*innen gewähltwurden, die Person mit den nächstmeisten Stimmen für den Restder Amtszeit nach. Sofern die zurück¬getretene PersonBewerber*in eines Listenvorschlags war, rückt der*dieBewerber*in dieses Listenvorschlags mit den nächstmeistenStimmen nach. Ist der Listenvorschlag erschöpft, so geht der Sitznicht auf einen anderen Wahlvorschlag über.

(4) Bleiben Plätze eines Gremiums oder Organs unbesetzt, sosollen für den Rest der Amtszeit Neuwahlen angesetzt werden.

V Amtsende
§ 36 Abwahl, Rücktritt und Ausscheidenaus einem Amt
(1) Eine Person scheidet vor Ablauf der Amtszeitaus ihrem Amt, Gremium oder Referat aus, wennsie

1. ihren Rücktritt ordnungsgemäßerklärt hat,
2. ihre Wählbarkeit verliert,
3. zur Ausübung ihres Amtes ausanderen rechtlichen Gründen nichtmehr berechtigt ist.

(2) Vom Studierendenrat gewählte Personenkönnen bei mangelhafter Amtsführung vomStudierendenrat mit absoluter Mehrheitabgewählt werden.
(3) Ist ein Amt vakant, rückt, sofernNachrücker*innen gewählt wurden, die Personmit den nächstmeisten Stimmen für den Rest derAmtszeit nach. Sofern die zurück¬getretenePerson Bewerber*in eines Listenvorschlags war,rückt der*die Bewerber*in diesesListenvorschlags mit den nächstmeisten Stimmennach. Ist der Listenvorschlag erschöpft, so gehtder Sitz nicht auf einen anderen Wahlvorschlagüber.
(4) Bleiben Plätze eines Gremiums oder Organsunbesetzt, so sollen für den Rest der AmtszeitNeuwahlen angesetzt werden.
(5) Schadet ein Mitglied des Fachschaftsratsmassiv dem Ansehen der Studienfachschaft,insbesondere durch gesetzeswidrige Äußerungenoder Handlungen, oder ist durch sein Verhaltendie Funktionsfähigkeit des Fachschaftsrats nichtmehr gewährleistet, kann das Mitglied desFachschaftsrats von den Mitgliedern derStudienfachschaft vor Ablauf seiner Amtszeit
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[...]

abgewählt werden. Zur Einleitung desAbwahlverfahrens bedarf es eines schriftlichenAntrags von mindestens 5% der Mitglieder derStudienfachschaft an dieFachschaftsvollversammlung. Die Durchführungeiner Abstimmung über die Abwahl bedarf einesBeschlusses der Fachschaftsvollversammlungmit mindestens der Hälfte der anwesendenStimmberechtigten. Dabei müssen beiStudienfachschaften mit weniger als 100Mitgliedern mindestens 5 stimmberechtigteStudienfachschaftsmitgliedern in dieserFachschaftsvollversammlung anwesend sein. BeiStudienfachschaften mit weniger als 200Mitgliedern und mehr als 99 Mitgliedernmindestens 10 stimmberechtigteStudienfachschaftsmitgliedern in dieserFachschaftsvollversammlung anwesend sein. BeiStudienfachschaften mit weniger als 400Mitgliedern und mehr als 199 Mitgliedernmindestens 20 stimmberechtigteStudienfachschaftsmitgliedern in dieserFachschaftsvollversammlung anwesend sein. BeiStudienfachschaften mit weniger als 800Mitgliedern und mehr als 399 Mitgliedernmindestens 30 stimmberechtigteStudienfachschaftsmitgliedern in dieserFachschaftsvollversammlung anwesend sein. BeiStudienfachschaften mit mehr als 799Mitgliedern mindestens 40 stimmberechtigteStudienfachschaftsmitgliedern in dieserFachschaftsvollversammlung anwesend sein. DieAbstimmung zur Abwahl des Mitglieds desFachschaftsrats muss mindestens 28 Tage vorherin geeigneter Weise durch den Wahlausschussbekannt gemacht werden. Die Abstimmung zurAbwahl wird vom Wahlausschuss an einem Tagüber einen Zeitraum von mindestens fünfaufeinanderfolgenden Stunden durchgeführt. Eswird mit ja-nein gestimmt. Die Regelungen fürWahlen zum Fachschaftsrat werden angewandt.Eine Briefwahl ist nicht möglich. Spricht sich inder Abstimmung eine Mehrheit derteilnehmenden Stimmberechtigten für dieAbwahl des betreffenden Mitglieds desFachschaftsrats aus, scheidet es mit Ablauf desTages, an dem der Wahlausschuss der VerfasstenStudierendenschaft die Abwahl feststellt, ausseinem Amt. Die Neubesetzung des Amteserfolgt gemäß § 9, Abs. 5 WahlO.
[...]

V Abschlussbestimmungen
[...]
VI Übergangsbestimmungen
§ 41 Übergangsbestimmungen / Inkrafttreten

VI Abschlussbestimmungen
[...]
VII Übergangsbestimmungen
§ 41 Übergangsbestimmungen /Inkrafttreten
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(1) Enthält die Satzung einer Studienfachschaft eigeneWahlvorschriften und sind diese unvollständig, sind diese imSinne der Wahlordnung zu vervollständigen und zeitnah eineÄnderung der Studienfachschaftssatzung herbeizuführen.

(2) Die Amtszeit von Referent*innen, die nach bisherigerRegelung zum Ende des Wintersemesters 20/21 bereits mehr alsein Jahr kommissarisch im Amt waren, endet zum Ende desSommersemesters 2021. Bei allen anderen finden die bisherigenRegelungen für maximal ein Jahr ab Amtsende Anwendung.
(3) Sofern in dieser Satzung die Bezeichnung„Präsidium“ verwendet wird, ist die „Sitzungsleitung desStuRa“ gemeint. Diese Umbenennung tritt erst in Kraft, wenndie entsprechenden Regelungen abgeändert sind.

(4) Diese Ordnung tritt mit Wirkung zum 1. April 2021 in Kraft.Alle bisherigen Ordnungen zu Wahlen und dieser Ordnungwidersprechende Regelungen werden aufgehoben.

(1) Enthält die Satzung einer Studienfachschafteigene Wahlvorschriften und sind dieseunvollständig, sind diese im Sinne derWahlordnung zu vervollständigen und zeitnaheine Änderung der Studienfachschaftssatzungherbeizuführen.
(2) Der Wahlprüfungsausschuss wird inWahlprüfungskommission umbenannt, sobaldder StuRa eine entsprechende Änderung derOrganisationssatzung beschlossen hat

(3) Diese Änderung / Neufassung tritt zum 1.Februar 2023 in Kraft. Alle bisherigenOrdnungen zu Wahlen und dieser Ordnungwidersprechende Regelungen werdenaufgehoben.

Die Änderung tritt zum 01.03.2023 in Kraft.

Diskussion
1 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

9.4 Änderung der Wahlordnung: Begründungspflicht fürQuotierungen (1. Lesung, beim letzten Mal durchBeschlussunfähigkeit vertagt)
Antragsteller*in: Konstantin Nill (Juso HSG)
Antragstext: Der StuRa beschließt folgende Änderung / Neufassung der Wahlordnung:
Bisheriger Text Neuer Text§ 12 Kandidaturen für Wahlen in derStudierendenschaft
[...]
(5) Ein Listenvorschlag muss vonmindestens fünf wahlberechtigten Personenunterzeichnet werden (Unterstützung), Vor-und Nachname(n) sowie Matrikelnummerder Unterstützer*innen müssen angegeben

§ 12 Kandidaturen für Wahlen in derStudierendenschaft
[...]
(5) Ein Listenvorschlag muss vonmindestens fünf wahlberechtigten Personenunterzeichnet werden (Unterstützung), Vor-und Nachname(n) sowie Matrikelnummerder Unterstützer*innen müssen angegeben
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werden. Die Kandidatur für eine Listebedeutet gleichzeitig auch ihreUnterstützung; bei Listen mit fünf und mehrKandidat*innen können zusätzlicheUnterstützer*innen entfallen.

werden. Die Kandidatur für eine Listebedeutet gleichzeitig auch ihreUnterstützung; bei Listen mit fünf und mehrKandidat*innen können zusätzlicheUnterstützer*innen entfallen.Wenn die Gesamtliste nicht zu mindestens40 Prozent mit Frauen besetzt ist, dann istder Grund dafür dem Wahlausschussschriftlich mitzuteilen. Diese Begründungwird vom Wahlausschuss veröffentlicht.Diese Änderung / Neufassung tritt zum 01.02.2023 in Kraft.
Begründung:
Eine Begründungspflicht für nicht-paritätische Wahlvorschläge verfolgt das Ziel, mehrGeschlechtergerechtigkeit im Parlament der VS Heidelberg, dem Studierendenrat, zu erreichen.Wollen wir an der Gesamtzusammensetzung des etwas ändern, müssen wir an der Listenaufstellungschrauben. Anders als mit zwingenden Vorgaben, wie es Paritätsgesetze für die Landtage vonThüringen und Brandenburg versucht haben, [3] arbeitet die Begründungspflicht mit positiven undnegativen Anreizen. Indem sie den paritätischen Wahlvorschlag als die Regel ansieht und einen nichtparitätischen mit der Zulässigkeitshürde der Begründungspflicht versieht, macht sie die paritätischeListe zum rechtlichen Normalfall und die nicht-paritätische zur rechtfertigungsbedürftigen Ausnahme.Das schafft einerseits einen positiven Anreiz zur paritätischen Liste und andererseits mit der Pflicht zurBegründung einen negativen Anreiz, nicht-paritätische Listen einzureichen. Außerdem erhöht sie dieTransparenz in gleichstellungspolitischen Fragen.
Gleichzeitig verwehrt sie den Wahlvorschlagenden aber nicht, einen Wahlvorschlag auchnichtparitätisch aufzustellen, soweit dies aus politischen Gründen nicht gewollt oder faktisch nichtmöglich sein sollte. Das ermöglicht zwar antifeministischen Wahlvorschlagenden oder Strukturenweiter, nur Männer in den Stura zu schicken, offenbart diesen Missstand aber der gesamtenHochschulöffentlichkeit durch die erforderliche Begründung. In dieser Veröffentlichung liegt einezentrale Stärke einer Begründungspflicht. Durch ein Mehr an Transparenz ingleichstellungspolitischen Fragen spielt sie den Ball der Entscheidung über die Zusammensetzung desStura verstärkt denWählenden, also dem demokratischen Souverän zu und weicht die Entscheidungsmacht derVorschlagenden darüber auf.
Mit der Begründungspflicht wäre auch der aktuellen Rechtsprechung in Sachen paritätischerWahlvorschläge gedient. Bislang gibt es zwei Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte vonThüringen und Brandenburg über die jeweiligen Paritätsgesetze zur Wahl der Landtage. In beidenEntscheidungen wurden die Paritätsgesetze für verfassungswidrig erklärt, weil sie neben der Freiheiteiner Person sich auf jeden Listenplatz bewerben zu können (passives Wahlrecht) insbesondere dieWahlvorschlagsfreiheit der Wahlvorschlagenden durch die zwingende Vorgabe einer paritätischenListenaufstellung unverhältnismäßig einschränken würden.[4] Beidem wäre durch dieBegründungspflicht entgegengekommen, da nach wie vor nicht-paritätische Listen möglich sind unddiese lediglich einer öffentlichen Rechtfertigung bedürfen. Damit wiegt der Eingriff in dieWahlvorschlagsfreiheit sowie das passive Wahlrecht also deutlich geringer als bei obligatorischenVorgaben. Ein solcher wäre unserer Meinung nach verfassungsrechtlich rechtfertigbar. Art. 3 Abs. 2des Grundgesetzes sagt: "Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächlicheDurchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf dieBeseitigung bestehender Nachteile hin." Beide Entscheidungen der Landesverfassungsgerichteerkennen an, dass die Bestimmung des Art. 3 Abs. 2 oder vergleichbare Bestimmungen in den
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Landesverfassungen grundsätzlich sowohl einen Eingriff in die Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien,als auch in das passive Wahlrecht der Bewerber*innen rechtfertigen können.[5]Die Landesverfassungsgerichte haben hinsichtlich der Paritätsgesetze in ihrer Abwägung die Intensitätder Eingriffe in passives Wahlrecht und Wahlvorschlagsfreiheit aber als zu hoch erachtet, um von denlandesverfassungsrechtlichen Gleichstellungsnormen oder dem Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt zu sein.Da der Eingriff einer Begründungspflicht aber deutlich weniger intensiv ist, wäre eine andereEntscheidung der Gerichte durchaus wahrscheinlich. Damit würde auch die gesamtgesellschaftlicheBedeutung des Art. 3 Abs. 2 GG hervorgehoben.Es sei zusätzlich angemerkt, dass das oberste deutsche Gericht - das Bundesverfassungsgericht - nochnicht in der Sache über die Verfassungsmäßigkeit der eingriffsintensiveren Paritätsgesetze entschiedenhat. Eine Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung aus Thüringen verwarf dasBundesverfassungsgericht nur aus formalen, nicht inhaltlichen Gründen.[6] Damit ist über die finaleVerfassungsmäßigkeit von Paritätsgesetzen nochkein Urteil gesprochen. Die wesentlich weniger rechtlich problematische Begründungspflicht vermaguns vor diesem Hintergrund ein wichtiger und mit Erfolgsaussicht behafteter Schritt zu sein. Sie würdewichtige demokratische Wahlgrundsätze mit dem Grundsatz eine geschlechtergerechten Demokratiein einen angemessenen Ausgleich bringen und beide zu einem insgesamten Plus an demokratischerRepräsentation aller Teile unserer Gesellschaft vereinen.Hinzu kommt, dass die Gerichtsentscheidungen in Thüringen und Brandenburg die Wahlen zu denjeweiligen Landtagen betreffen. Die Hochschulen haben im Rahmen ihrerSelbstverwaltungsautonomie einen deutlich weiteren Entscheidungsspielraum. Außerdem beauftragtdas LHG in § 10 Abs. 2 S. 3 die Hochschulen ausdrücklich damit, Maßnahmen zu ergreifen um einegleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei der Besetzung der Gremien zuerreichen.
[1] Das Personenstandsgesetz (PStG, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html) regeltaktuell die Eintragungsmöglichkeiten für die Geschlechtsangabe. § 22 Abs. 3 PStG regelt die grundsätzliche Möglichkeitder Geschlechtsangabe “divers”, § 45b PStG die Eintragungsmöglichkeit. Die aktuelle Regelung des § 45b PStG istallgemein zu kritisieren, da sie die Anforderungen an eine Änderung der Geschlechtsangabe sehr hoch festsetzt. Menschen,die ihre Eintragung abändern wollen sind in der Bringschuld. Sie müssen ärztliche Nachweise zu ihrer“Geschlechtsentwicklung” vorweisen. Diese Regelung steht im Widerspruch zu einem von Selbstbestimmung geprägtenMenschenbild, in dem Menschen eigenständig und hürdenlos über ihre Geschlechtsangabe entscheiden können (vgl.https://www.regenbogenportal.de/informationen/w-/-m-/-divers-/-offen-der-geschlechtseintrag). Die Vereinfachung derÄnderungsmöglichkeit der Geschlechtsangabe soll aber nicht Gegenstand dieses Antrags sein. Für die Frage nach einemparitätischeren Wahlrecht ist Rechtssicherheit wichtig. Demokratische Wahlen erfordern zur sicheren Durchführung einhohes Maß an Verlässlichkeit. Daher soll zur Geschlechtsfeststellung das allgemein geführte Personenstandsregistermaßgeblich sein. Dies abzuändern wäre der nächste Schritt, um Gleichstellung auch in diesem Bereich konsequenterdurchzusetzen.[2] Entscheidende Änderungssatzung vom Mai 2022 abrufbar unter: https://intranet.uni-freiburg.de/public/downloads/amtlbek/ab-2022-20.pdf - relevant sind die Änderungen in den §§ 10, 11 der Wahlordnung[3] Siehe brandenburgisches Paritätsgesetz:https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8016;siehe thüringisches Paritätsgesetz:https://parldok.thueringerlandtag.de/ParlDok/dokument/70445/siebtes_gesetz_zur_aenderung_des_thueringer_landeswahlgesetzes_einfuehrung_der_paritaetischen_quotierung.pdf[4] vgl. Entscheidung Brandenburg: VfGBbg 9/19, Urt.v. 23. Okt 2020, zusammengefasst in Pressemitteilung Verfassungsgericht Brandenburg vom 23.10.2020, Paritätsgesetzverfassungswidrig (VfgBbg 9/19; VfgBbg 55/19), abrufbar unter:https://verfassungsgericht.brandenburg.de/verfgbbg/de/presse-statistik/pressemitteilungen/detail/~23-10-2020-paritaetsgesetz-verfassungswidrig (letzter Abruf: 06.08.2022); vgl. Entscheidung Thüringen: VfGBbg 9/19, Urt.v. 23. Okt2020, zusammengefasst in: Keine Quote in Thüringen, LTO, 15.07.2020, abrufbar unter:https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/verfgh-thueringen-9-2020-2-20-paritaetsgesetz-die-details-des-urteils-kommentar-einordnung/ (letzter Abruf: 06.08.2022)[5] vgl. ThürVerfGH, Urt. v. 15.7.2020 – VerfGH 2/20, Rn. 119, 125; VfGBbg 9/19, Urt. v. 23. Okt 2020, Rn. 146, 159[6] vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 06. Dezember 2021 - 2 BvR 1470/20, Rn. 29 ff.,abrufbar unter:
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https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/rk20211206_2bvr147020.html

Diskussion
1 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

9.5 Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung (1.Lesung, beim letzten Mal durch Beschlussunfähigkeitvertagt)
Antragsteller*in: Sozialreferat, Antirassismus-Referat
Antragstext:Der StuRa beschließt die nachstehende Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung:Gleichstellung der Aufwandsentschädigung bisher unberücksichtigter Gremien (Autonome Referate u.Notlagenausschuss)
Begründung des Antrags:Autonome Referate und der Notlagenausschuss erhalten bisher keine Aufwandsentschädigung, obwohldie Arbeit mit der Arbeit der anderen Referate und Ausschüsse, die eine AE erhalten, vergleichbar ist.Dies kann Leute an der Mitwirkung in VS-Gremien hindern, stellt formal eine geringereWertschätzung einiger Arbeitsbereiche dar, führt durch den bestehenden Aufwand zu Aufwendungendurch Mitglieder, die nicht ausgeglichen werden. Um dieser Benachteiligung entgegenzuwirken undAufwendungen auszugleichen, sollen auch die autonomen Referate und die Mitglieder desNotlagenausschusses eine Aufwandsentschädigung erhalten. Die Aufwandsentschädigung derautonomen Referate soll sich wie die Aufwandsentschädigung der meisten Referate bemessen, alsoderzeit 125 €. Der Notlagenausschuss, der für die Vergabe der Notlagenzahlungen zuständig ist,Anträge prüft, Protokolle schreibt, Finanzanträge, Leute berät und Vernetzungstreffen undFortbildungen besucht, bemisst sich ähnlich wie die AE des Wahlausschusses, nämlich nachArbeitsaufwand, wobei nicht mehr als 80 € für einen Monat beantragt werden können. DieBearbeitung eines Falls soll dabei mit 40 € entschädigt werden. Die Mitwirkung an der Bearbeitungdes Falles kann den Protokollen entnommen werden.
Synopse:
Bisheriger Text: Neuer Text:Aufwandsentschädigungsordnung Aufwandsentschädigungsordnung
[...]§ 2 Anspruchsberechtigte(1) Anspruchsberechtigt sind:1. die Mitglieder des Präsidiums desStudierendenrats,2. Personen, die in den Sitzungen desStudierendenrats die Protokollführungübernehmen,3. die Mitglieder der Exekutiven der VS,nämlich:

[...]§ 2 Anspruchsberechtigte(1) Anspruchsberechtigt sind:1. die Mitglieder des Präsidiums desStudierendenrats,2. Personen, die in den Sitzungen desStudierendenrats die Protokollführung übernehmen,
3. die Mitglieder der Exekutiven der VS, nämlich:a) die beiden Vorsitzenden,
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a) die beiden Vorsitzenden,b) stellvertretende Vorsitzende, die bei Vakanzvertretungsweise die Vorsitzpositionübernehmen,c) die Mitglieder der Referate, auf die die §§ 5bis 7 Bezug nehmen,4. die Mitglieder des Wahlausschusses,5. die Helfer*innen bei Wahlen, nämlich:a) Wahlhelfer*innen bei zentralen Wahlen undUrabstimmungen undb) die Ehrenamtlichen, welche dieFachratswahlen durchführen

(2) Kommissarische Amtsinhaber*innen,ausgenommen Finanzreferent*innen, haben fürden ersten Monat ihrer kommissarischenAmtsführung einen Anspruch auf die Hälfteder ihnen nach §§ 5 bis 7 zustehendenAufwandsentschädigung.[...]

b) stellvertretende Vorsitzende, die bei Vakanzvertretungsweise die Vorsitzpositionübernehmen,
c) die Mitglieder der Referate, auf die die §§ 6 bis 8Bezug nehmen,4. die Mitglieder des Wahlausschusses,5. die Helfer*innen bei Wahlen, nämlich:a) Wahlhelfer*innen bei zentralen Wahlen undUrabstimmungen undb) die Ehrenamtlichen, welche die Fachratswahlendurchführen6. Die Mitglieder des Notlagenausschusses

(2) Kommissarische Amtsinhaber*innen,ausgenommen Finanzreferent*innen, haben für denersten Monat ihrer kommissarischen Amtsführungeinen Anspruch auf die Hälfte der ihnen nach §§ 5bis7 zustehenden Aufwandsentschädigung.
[...]

§ 8 Entschädigung weiterer ReferateDie monatliche beantragbare AE für jede*nReferent*in eines (nicht-autonomen) Referatsbeträgt 125 Euro, sofern diese Ordnung keineabweichende Regelung vorsieht§ 9 Entschädigung des Wahlausschusses(1) Die Aufwandsentschädigung beträgt für dieDurchführung von1. Fachschaftsratswahlen 50 Euro pro Wahl,2. einer einzelnen zentralen Urabstimmungen1200 Euro. Für weitere zeitgleich stattfindendezentralen Urabstimmungen jeweils weitere 100Euro,3. StuRa-Wahlen 2000 Euro.4. Werden StuRa-Wahlen und zentraleUrabstimmung zusammengelegt, wirdzusätzlich zu der Aufwandsentschädigung fürdie StuRa-Wahlen für jede zentraleUrabstimmung zum selben Termin eineAufwandsentschädigung von 100 Euro gezahlt.(2) Die AE wird anteilig an die beteiligtenMitgliedern des Wahlausschusses ausgezahlt.(3) Für Fachschaftsrats- und StuRa-Wahlensowie Urabstimmungen führt jedes Mitglieddes Wahlausschusses einen Stundenzettel, derDatum, Uhrzeit und eine Art der Tätigkeitenerfasst. Auf Grundlage der Stundenzettel wirdeine Gesamtübersicht erstellt, aus der dieanteilige Aufwandsentschädigung derMitglieder des Wahlausschusses berechnetwird.

§ 8 Entschädigung weiterer ReferateDie monatliche beantragbare AE für jede*nReferent*in eines Referats beträgt 125 Euro, soferndiese Ordnung keine abweichende Regelung vorsieht
§ 9 Entschädigung des Notlagenausschusses(1) Die Entschädigung beträgt für die abgeschlosseneBearbeitung eines Antrags 40 Euro(2) Ein Antrag gilt als abgeschlossen bearbeitet,wenn er bewilligt oder abgelehnt wurde.(3) Die AE wird anteilig an die beteiligtenMitglieder, abzüglich der Sozialreferent*innen, derHärtefallkommission ausgezahlt(4) Die maximal auszahlbare AE pro Mitglied proMonat beträgt 80 Euro(5) Die AE kann ausschließlich für denKalendermonat ausgezahlt werden, in dem dieBearbeitung des Falles abgeschlossen wurde.(6) Die Sozialreferent*innen können keine AE für dieHärtefallkommission beantragen.

§ 10 Entschädigung des Wahlausschusses(1) Die Aufwandsentschädigung beträgt für dieDurchführung von
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1. Fachschaftsratswahlen 50 Euro pro Wahl,2. einer einzelnen zentralen Urabstimmungen 1200Euro. Für weitere zeitgleich stattfindende zentralenUrabstimmungen jeweils weitere 100 Euro,3. StuRa-Wahlen 2000 Euro.4. Werden StuRa-Wahlen und zentraleUrabstimmung zusammengelegt, wird zusätzlich zuder Aufwandsentschädigung für die StuRa-Wahlenfür jede zentrale Urabstimmung zum selben Termineine Aufwandsentschädigung von 100 Euro gezahlt.(2) Die AE wird anteilig an die beteiligtenMitgliedern des Wahlausschusses ausgezahlt.(3) Für Fachschaftsrats- und StuRa-Wahlen sowieUrabstimmungen führt jedes Mitglied desWahlausschusses einen Stundenzettel, der Datum,Uhrzeit und eine Art der Tätigkeiten erfasst. AufGrundlage der Stundenzettel wird eineGesamtübersicht erstellt, aus der die anteiligeAufwandsentschädigung der Mitglieder desWahlausschusses berechnet wird.
[Die folgenden Paragraphen werden entsprechendneu nummeriert:§ 10 wird § 11§ 11 wird § 12§ 12 wird § 13§ 13 wird § 14§ 14 wird § 15]Diese Änderung / Neufassung tritt zum01.01.2023 in Kraft

Der grün markierte Verweis wurde redaktionell angepasst.
Diskussion

1 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

9.6 Änderung der QSM-Ordnung (1. Lesung, beim letzten Maldurch Beschlussunfähigkeit vertagt)
Antragsteller*in: Theodoros Argiantzis
Antragstext:Der StuRa beschließt die nachstehenden Änderungen:Die QSM-Kommission wird QSM-Ausschuss umbenannt.
Begründung des Antrags:
Vereinheitlichung und Systematisierung von Gremiennamen. Die Bezeichnungen „Kommission“ und„Ausschuss“ sind aktuell willkürlich verwendet. Es macht jedoch Sinn, bei der Namensgebung
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zwischen Satzungsorganen und Gremien, die „nur“ durch StuRa-Beschluss eingerichtet werden, zuunterscheiden. Da das Landeshochschulgesetz für das Satzungsorgan der Schlichtungskommissioneben den Begriff Kommission benutzt, macht es Sinn, die durch einfachen Beschluss eingerichtetenGremien zur Abgrenzung als „Ausschüsse“ zu bezeichnen.Außerdem schreibt die Ordnung aktuell den Namen jedes Mal voll aus, die Abkürzung „QSM“ zuverwenden vereinfacht die Lesbarkeit.
Synopse:
Bisheriger Text: Neuer Text:§ 3 Gebrauch des Vorschlagsrechtsdurch die Studienfachschaften[…](2) In der Regel übt der Fachschaftsrat dasVorschlagsrecht für die Studienfachschaftaus, sofern die Studienfachschaftssatzungnicht etwas anderes vorsieht. DasGremium, welches das Vorschlagsrechtauf Ebene der Studienfachschaft ausübt,wird im Folgenden Vorschlagsgremiumgenannt. Ist zum 1. Dezember eines Jahreseine Studienfachschaft nicht konstituiertoder ihr Vorschlagsgremium nicht besetzt,wird ihr Anteil am Vorschlagsrecht für daskommende Haushaltsjahr nicht ihr sondernder Qualitätssicherungsmittelkommissionnach § 4 zugewiesen.[…](7) Mittel, für die die Studienfachschaftdas Vorschlagsrecht hat, werden derQualitätssicherungsmittelkommission nach§ 4 zugewiesen, wenn dieStudienfachschaft bis zum 15. Mai keinenoder keinen vollständigen Gebrauch vonihrem Vorschlagsrecht macht. Für dieMittel, welche in der Kategorie„Lehramt“ zusammengefasst werden, wirddas Vorschlagsrecht durch dieQualitätssicherungskommission ausgeübt.
§ 4 Wahl derQualitätssicherungsmittelkommission(1) DieQualitätssicherungsmittelkommissiondieser Ordnung hat fünf Mitglieder.(2) Der/die QSM-Referent*in ist kraftAmtes Mitglied derQualitätssicherungsmittelkommission. Istdas QSM-Referat unbesetzt, so ist eine*rder beiden Vorsitzenden Mitglied. DiesePerson beruft die Sitzung ein, leitet sie undsorgt für ein ordnungsgemäßes Protokoll.

§ 3 Gebrauch des Vorschlagsrechtsdurch die Studienfachschaften[…](2) In der Regel übt der Fachschaftsrat dasVorschlagsrecht für die Studienfachschaftaus, sofern die Studienfachschaftssatzungnicht etwas anderes vorsieht. DasGremium, welches das Vorschlagsrechtauf Ebene der Studienfachschaft ausübt,wird im Folgenden Vorschlagsgremiumgenannt. Ist zum 1. Dezember eines Jahreseine Studienfachschaft nicht konstituiertoder ihr Vorschlagsgremium nicht besetzt,wird ihr Anteil am Vorschlagsrecht für daskommende Haushaltsjahr nicht ihr sonderndem Qualitätssicherungsmittelausschuss(QSM-Ausschuss) nach § 4 zugewiesen.[…](7) Mittel, für die die Studienfachschaftdas Vorschlagsrecht hat, werden demQSM-Ausschuss nach § 4 zugewiesen,wenn die Studienfachschaft bis zum 15.Mai keinen oder keinen vollständigenGebrauch von ihrem Vorschlagsrechtmacht. Für die Mittel, welche in derKategorie„Lehramt“ zusammengefasst werden, wirddas Vorschlagsrecht durch denQualitätssicherungsausschuss ausgeübt.
§ 4 Wahl desQualitätssicherungsmittelausschusses(1) Der QSM-Ausschuss dieser Ordnunghat fünf Mitglieder.(2) Der/die QSM-Referent*in ist kraftAmtes Mitglied des QSM-Auschusses. Istdas QSM-Referat unbesetzt, so ist eine*rder beiden Vorsitzenden Mitglied. DiesePerson beruft die Sitzung ein, leitet sie undsorgt für ein ordnungsgemäßes Protokoll.Delegation an ein Ausschussmitglied istmöglich.
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Delegation an ein Kommissionsmitglied istmöglich.[…](4) Die Mitglieder derQualitätssicherungsmittelkommissionsollen Mitglieder verschiedenerStudienfachschaften sein. Bei derBesetzung der Kommission wird der erstePlatz an die gewählte Person mit denmeisten Stimmen vergeben. […](5) Die Amtszeit der Mitglieder beträgtzwei Semester. Ist nach Ablauf derAmtszeit keine neue Kommission gewählt,so verbleiben die bisherigen Mitgliederkommissarisch im Amt, bis eine neueKommission gewählt ist.(6) DieQualitätssicherungsmittelkommission istbeschlussfähig, wenn mindestens vier ihrerMitglieder anwesend sind.(7) Scheidet ein Mitglied derQualitätssicherungsmittelkommission ausdem Amt, findet eine Nachwahl für dieverbleibende Amtszeit statt.[…](9) DieQualitätssicherungsmittelkommission tagtöffentlich. Sie berichtet dem StuRa überihre Sitzungen und veröffentlicht ihrProtokoll in angemessener Weise.
§ 5 Anteiliger Gebrauch desVorschlagsrechts durch dieQualitätssicherungsmittelkommission(1) Die derQualitätssicherungsmittelkommissionzugewiesenen Anteile am Vorschlagsrechtder Verfassten Studierendenschaft fließenzu einem Anteil zusammen, von dem dieQualitätssicherungsmittelkommission imRahmen dieser Vorschriften mit absoluterMehrheit der anwesenden MitgliederGebrauch macht.(2) Berücksichtigung finden Anträge vonVorschlagsgremien sowie Studierenden.Für die Kommission gilt insbesondere § 3entsprechend. Jedoch gilt für solcheAnteile, die der Kommission zugewiesenwerden, anstelle des 15. Mai der 22. Maides Haushaltsjahres als Stichtag. Für dienach § 3 Absatz 7 zugewiesenenVorschlagsrechte, kann die Kommission

[…](4) Die Mitglieder des QSM-Ausschussessollen Mitglieder verschiedenerStudienfachschaften sein. Bei derBesetzung des Auschusses wird der erstePlatz an die gewählte Person mit denmeisten Stimmen vergeben. […]
(5) Die Amtszeit der Mitglieder beträgtzwei Semester. Ist nach Ablauf derAmtszeit kein neuer Ausschuss gewählt, soverbleiben die bisherigen Mitgliederkommissarisch im Amt,bis ein neuer Ausschuss gewählt ist.(6) Der QSM-Ausschuss istbeschlussfähig, wenn mindestens vier ihrerMitglieder anwesend sind.
(7) Scheidet ein Mitglied des QSM-Ausschusses aus dem Amt, findet eineNachwahl für die verbleibende Amtszeitstatt.[…](9) Der QSM-Ausschuss tagt öffentlich.Sie berichtet dem StuRa über ihreSitzungen und veröffentlicht ihr Protokollin angemessener Weise.

§ 5 Anteiliger Gebrauch desVorschlagsrechts durch denQualitätssicherungsmittelausschuss(1) Die dem QSM-Ausschusszugewiesenen Anteile am Vorschlagsrechtder Verfassten Studierendenschaft fließenzu einem Anteil zusammen, von dem derQSM-Ausschuss im Rahmen dieserVorschriften mit absoluter Mehrheit deranwesenden Mitglieder Gebrauch macht.

(2) Berücksichtigung finden Anträge vonVorschlagsgremien sowie Studierenden.Für den QSM-Ausschuss gilt insbesondere§ 3 entsprechend. Jedoch gilt für solcheAnteile, die dem QSM-Ausschusszugewiesen werden, anstelle des 15. Maider 22. Mai des Haushaltsjahres alsStichtag. Für die nach § 3 Absatz 7zugewiesenen Vorschlagsrechte, kann der
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zugunsten von fächerübergreifenden,möglichst vielen Studierendenzugutekommenden Angeboten Gebrauchmachen.(3) Hat die Kommission bis zum 30. Maides Haushaltsjahres ihr Vorschlagsrechtfür das laufende Haushaltsjahr nicht vollausgeschöpft oder entstehen bei derDurchführung von bewilligtenMaßnahmen aus dem Vorjahr bis zum 31.März Ausgabereste, gilt die Verwendungdieser übrigen Mittel zugunsten vonAnschaffungen der Universitätsbibliothekals vorgeschlagen. StudentischeVorschläge für Anschaffungen sindvorzuziehen. In den Büchern ist zuvermerken, dass sie über die QSMangeschafft wurden.
§ 7 Weiterleitung des Vorschlags durchden Vorsitz der VS(1) Alle fristgerecht eingegangenenVorschläge der Studienfachschaften sowiedie Vorschläge derQualitätssicherungsmittelkommission nach§ 4 werden vom Vorsitz der VerfasstenStudierendenschaft zu einemGesamtvorschlag im Sinne derVerwaltungsvorschrift VwV QSM –studentisches Vorschlagsrechtzusammengefasst, unterschrieben und andas Rektorat weitergeleitet. Dabei gilt alsBewilligungszeitraum der 01. April desHaushaltjahres bis zum 31. März desFolgejahres als vorgeschlagen.

QSM-Ausschuss zugunsten vonfächerübergreifenden, möglichst vielenStudierenden zugutekommendenAngeboten Gebrauch machen.(3) Hat der QSM-Ausschuss bis zum 30.Mai des Haushaltsjahres ihrVorschlagsrecht für das laufendeHaushaltsjahr nicht voll ausgeschöpft oderentstehen bei der Durchführung vonbewilligten Maßnahmen aus dem Vorjahrbis zum 31. März Ausgabereste, gilt dieVerwendung dieser übrigen Mittelzugunsten von Anschaffungen derUniversitätsbibliothek als vorgeschlagen.Studentische Vorschläge fürAnschaffungen sind vorzuziehen. In denBüchern ist zu vermerken, dass sie über dieQSM angeschafft wurden.
§ 7 Weiterleitung des Vorschlags durchden Vorsitz der VS(1) Alle fristgerecht eingegangenenVorschläge der Studienfachschaften sowiedie Vorschläge des QSM-Ausschussesnach § 4 werden vom Vorsitz derVerfassten Studierendenschaft zu einemGesamtvorschlag im Sinne derVerwaltungsvorschrift VwV QSM –studentisches Vorschlagsrechtzusammengefasst, unterschrieben und andas Rektorat weitergeleitet. Dabei gilt alsBewilligungszeitraum der 01. April desHaushaltjahres bis zum 31. März desFolgejahres als vorgeschlagen.

Diese Änderung tritt zum 14.02.2023 inKraft.

Diskussion
1 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

9.7 Änderung der Härtefallordnung (1. Lesung, beim letztenMal durch Beschlussunfähigkeit vertagt)
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Antragsteller*in: Theodoros Argiantzis
Antragstext:Der StuRa beschließt die nachstehenden Änderungen:Die Härtefallkommission wird Notlagenausschuss umbenannt.Der Begriff des Härtefalls wird grundsätzlich durch den der Notlage ersetzt.
Begründung des Antrags:
Vereinheitlichung und Systematisierung von Gremiennamen. Die Bezeichnungen „Kommission“ und„Ausschuss“ sind aktuell willkürlich verwendet. Es macht jedoch Sinn, bei der Namensgebungzwischen Satzungsorganen und Gremien, die „nur“ durch StuRa-Beschluss eingerichtet werden, zuunterscheiden. Da das Landeshochschulgesetz für das Satzungsorgan der Schlichtungskommissioneben den Begriff Kommission benutzt, macht es Sinn, die durch einfachen Beschluss eingerichtetenGremien zur Abgrenzung als „Ausschüsse“ zu bezeichnen.Um die Verwechslungsgefahr mit anderen Härtefallregelungen im universitären und studentischenKontext zu verringern, wird der neue zentrale Begriff für die Zahlungen, die die Studierendenschaft inNotlagen leistet, auch die "Notlage" sein. So könne Studierende leichter das Angebot von anderenunterscheiden und wiedererkennen. Außerdem wird der Begriff des Stipendiums gestrichen, daStipendien leistungsbezogen sind, der Zuschuss, den die VS gewährt, ist dies aber nicht. UmVerwechslungen mit Stipendien zu vermeiden und Menschen, die sich nicht in einer leistungsbezogenFörderung sehen, nicht zu verschrecken, wird es zum Notlagenzuschuss umbenannt.
Synopse:
Bisheriger Text: Neuer Text:Ordnung zur Zuschussvergabe inHärtefällen
§ 1 Geltungsbereich(1) Die Verfasste Studierendenschaft derUniversität Heidelberg vergibt in sozialenHärtefällen und Notlagen entsprechendihres SelbstverständnissesHärtefallzahlungen an einzelne Mitglieder,wenn dies in einer unvorhergesehenenkurzfristig eingetretenen Notlage für dieFortführung des Studiums nötig wird undfür den*die entsprechende*nKommiliton*innen keine andere, derSituation angemessene kurzfristige Hilfebesteht, unvermeidbare Kosten zu tragen.Entsprechende Fälle könnenunvorhergesehene/r kurzfristige/rArbeitsplatzverlust, Kosten oderExmatrikulation mit gerichtlicher Klärungsein, welche Probleme bei Mietzahlungenoder Versorgung zur Folge haben.(2) Härtefallzahlungen können auch anGeflüchtete vergeben werden, sofern diesean einer Maßnahme der Universität zurFörderung der fachlichen und sprachlichen

Ordnung zur Zuschussvergabe inNotlagen
§ 1 Geltungsbereich(1) Die Verfasste Studierendenschaft derUniversität Heidelberg vergibt in sozialenHärtefällen und Notlagen entsprechendihres SelbstverständnissesNotlagenzahlungen an einzelne Mitglieder,wenn dies in einer unvorhergesehenenkurzfristig eingetretenen Notlage für dieFortführung des Studiums nötig wird undfür den*die entsprechende*nKommiliton*innen keine andere, derSituation angemessene kurzfristige Hilfebesteht, unvermeidbare Kosten zu tragen.Entsprechende Fälle könnenunvorhergesehene/r kurzfristige/rArbeitsplatzverlust, Kosten oderExmatrikulation mit gerichtlicher Klärungsein, welche Probleme bei Mietzahlungenoder Versorgung zur Folge haben.(2) Notlagenzahlungen können auch anGeflüchtete vergeben werden, sofern diesean einer Maßnahme der Universität zurFörderung der fachlichen und sprachlichen
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Vorbereitung für ein Fachstudiumteilnehmen, eine finanzielle Notlagegegeben ist, die einer Immatrikulation odereiner Beibehaltung der Immatrikulationentgegensteht und die Notlage nichtanderweitig angemessen beseitigt werdenkann.[…](5) Die Vergabekommission nach § 4tauscht Informationen mit anderenVergabestellen von Härtefallzahlungen,insbesondere dem StudierendenwerkHeidelberg, aus. Antragsteller*innenwerden zunächst an die Stelle verwiesen,deren Förderungszweck am besten auf dieindividuelle Situation passt.(6) Geförderte sind verpflichtet, dieVergabekommission zu berechtigen,Informationen über die Gewährung derFörderung, wie den Namen, dasGeburtsdatum und das Studienfach des*derGeförderten und den Beginn, die Dauerund die Höhe des Zuschusses an andereVergabestellen von sozialenHärtefallreglungen, insbesondere dasStudierendenwerk Heidelberg,weiterzugeben, um eventuelleDoppelförderung zu prüfen undauszuschließen. Bei unabgesprochenenDoppelförderungen wird der Zuschusswiderrufen.§ 2 FinanzierungFür die Finanzierung derHärtefallzahlungen werden zwei Posten imHaushalt der VS eingerichtet. Einer für denAusgabeposten für Härtefallzahlungennach § 1 Absatz 1 und einer fürHärtefallzahlungen nach § 1 Absatz 2. DiePosten sind nach Maßgabe derHaushaltslage jeweils in derHaushaltsplanung für das kommende Jahrzu berücksichtigen.§ 3 Berechnung von Zahlungen(1) Härtefallzahlungen werden alsZuschuss gewährt.(2) Für Härtefallzahlungen nach § 1 Absatz1 errechnet sich der möglicheGesamtmaximalbetrag für eineBewilligung an eine*n Antragsteller*in ausdem monatlichen BAföG-Bedarfssatz(Grundsatz nach § 13 Absatz 1 Nummer 2BAföG und Wohnpauschale nach § 13

Vorbereitung für ein Fachstudiumteilnehmen, eine finanzielle Notlagegegeben ist, die einer Immatrikulation odereiner Beibehaltung der Immatrikulationentgegensteht und die Notlage nichtanderweitig angemessen beseitigt werdenkann.[…](5) Der Notlagenausschuss nach § 4tauscht Informationen mit anderenVergabestellen von Notlagenzahlungen,insbesondere dem StudierendenwerkHeidelberg, aus. Antragsteller*innenwerden zunächst an die Stelle verwiesen,deren Förderungszweck am besten auf dieindividuelle Situation passt.(6) Geförderte sind verpflichtet, denNotlagenausschuss zu berechtigen,Informationen über die Gewährung derFörderung, wie den Namen, dasGeburtsdatum und das Studienfach des*derGeförderten und den Beginn, die Dauerund die Höhe des Zuschusses an andereVergabestellen von sozialen Härtefall-/Notlagenreglungen, insbesondere dasStudierendenwerk Heidelberg,weiterzugeben, um eventuelleDoppelförderung zu prüfen undauszuschließen. Bei unabgesprochenenDoppelförderungen wird der Zuschusswiderrufen.§ 2 FinanzierungFür die Finanzierung derNotlagenzahlungen werden zwei Posten imHaushalt der VS eingerichtet. Einer für denAusgabeposten für Notlagenzahlungennach § 1 Absatz 1 und einer fürNotlagenzahlungen nach § 1 Absatz 2. DiePosten sind nach Maßgabe derHaushaltslage jeweils in derHaushaltsplanung für das kommende Jahrzu berücksichtigen.§ 3 Berechnung von Zahlungen(1) Notlagenzahlungen werden alsZuschuss gewährt.(2) Für Notlagenzahlungen nach § 1Absatz 1 errechnet sich der möglicheGesamtmaximalbetrag für eineBewilligung an eine*n Antragsteller*in ausdem monatlichen BAföG-Bedarfssatz(Grundsatz nach § 13 Absatz 1 Nummer 2BAföG und Wohnpauschale nach § 13
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Absatz 2 Nummer 2 BAföG, ggf.zusätzlich KV-/PV-Zuschlag nach § 13aBAföG und Kinderbetreuungszuschlagnach § 14b Absatz 1 BAföG) multipliziertmit der Förderhöchstdauer nach Absatz 3.Die monatliche Höhe der Zahlungen sollden monatlichen BAföG-Bedarfssatz nichtübersteigen. Die konkrete Höhe derZahlungen wird von derVergabekommission im Einzelfallfestgesetzt (§ 4 Absatz 1).(3) Eine Härtefallzahlung nach § 1 Absatz1 kann für maximal drei Monate gewährtwerden.(4) Nach dem Empfang vonHärtefallzahlungen nach § 1 Absatz 1 fürdie Höchstdauer bzw. nach der drittenMonatszahlung oder im maximalenUmfang muss bis zur erneutenBeantragung eine Frist von achtzehnMonaten verstreichen. Haben zwischenden Monaten der Zahlungen bereitsMonate ohne Zahlungen gelegen, werdendiese voll auf die Frist angerechnet.(5) Für Härtefallzahlungen nach § 1 Absatz2 richtet sich die Auszahlung nach derBedarfssituation und kann insgesamtmaximal der Förderhöchstdauermultipliziert mit dem monatlichen BAföG-Bedarfssatz entsprechen.Bedarfssituationen können sein:1. die Entrichtung desStudierendenbeitrages (Verwaltungskostenbeitrag, Beitrag für die VerfassteStudierendenschaft, Sozialbeitrag für dasStudierendenwerk,Komplementärfinanzierung desSemestertickets),2. die Entrichtung des gesetzlichenKrankenkassenbeitrages,3. sonstige studienbezogene Kosten invergleichbarer Höhe, die von dem*derAntragsteller*in beschrieben undnachgewiesen werden müssen.Ihre tatsächliche monatliche Höhe wirdnach § 4 Absatz 1 geregelt. Die monatlicheHöhe der Zahlungen soll den monatlichenBAföG-Bedarfssatz nicht übersteigen.(6) Eine Härtefallzahlung nach § 1 Absatz2 kann für maximal sechs Monate gewährtwerden.(7) Die Härtefallzahlung nach § 1 Absatz 2

Absatz 2 Nummer 2 BAföG, ggf.zusätzlich KV-/PV-Zuschlag nach § 13aBAföG und Kinderbetreuungszuschlagnach § 14b Absatz 1 BAföG) multipliziertmit der Förderhöchstdauer nach Absatz 3.Die monatliche Höhe der Zahlungen sollden monatlichen BAföG-Bedarfssatz nichtübersteigen. Die konkrete Höhe derZahlungen wird von demNotlagenausschuss im Einzelfallfestgesetzt (§ 4 Absatz 1).(3) Eine Notlagenzahlungen nach § 1Absatz 1 kann für maximal drei Monategewährt werden.(4) Nach dem Empfang vonNotlagenzahlungen nach § 1 Absatz 1 fürdie Höchstdauer bzw. nach der drittenMonatszahlung oder im maximalenUmfang muss bis zur erneutenBeantragung eine Frist von achtzehnMonaten verstreichen. Haben zwischenden Monaten der Zahlungen bereitsMonate ohne Zahlungen gelegen, werdendiese voll auf die Frist angerechnet.(5) Für Notlagenzahlungen nach § 1Absatz 2 richtet sich die Auszahlung nachder Bedarfssituation und kann insgesamtmaximal der Förderhöchstdauermultipliziert mit dem monatlichen BAföG-Bedarfssatz entsprechen.Bedarfssituationen können sein:1. die Entrichtung desStudierendenbeitrages (Verwaltungskostenbeitrag, Beitrag für die VerfassteStudierendenschaft, Sozialbeitrag für dasStudierendenwerk,Komplementärfinanzierung desSemestertickets),2. die Entrichtung des gesetzlichenKrankenkassenbeitrages,3. sonstige studienbezogene Kosten invergleichbarer Höhe, die von dem*derAntragsteller*in beschrieben undnachgewiesen werden müssen.Ihre tatsächliche monatliche Höhe wirdnach § 4 Absatz 1 geregelt. Die monatlicheHöhe der Zahlungen soll den monatlichenBAföG-Bedarfssatz nicht übersteigen.(6) Eine Notlagenzahlungen nach § 1Absatz 2 kann für maximal sechs Monategewährt werden.(7) Die Notlagenzahlungen nach § 1
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für die Höchstdauer kann einmaligbewilligt werden. Sofern einer Person fürdie Höchstdauer nach Absatz 6 bereits eineHärtefallzahlung bewilligt und ausbezahltwurde, kann dieser Person in einemweiteren Antragsverfahren keine weitereHärtefallzahlung nach § 1 Absatz 2bewilligt werden. Eine weitereBewilligung in einem späterenAntragsverfahren ist nur dann möglich,wenn die Höchstdauer und der maximaleFörderhöchstbetrag mit der erstenBewilligung für den*die Betreffende*nnicht ausgeschöpft wurden.§ 4 Vergabekommission(1) Über die Vergabe und Höhe einerHärtefallzahlung und die Dauer ihrerLaufzeit entscheidet eineVergabekommission(Härtefallkommission) in einer nicht-öffentlichen Sitzung anhand der Daten undFakten sowie der Fallschilderung des* derAntragsteller*in.(2) Die Vergabekommission besteht ausfünf stimmberechtigten Mitgliedern. ZurKonstituierung der Kommission sind allefünf Mitglieder notwendig.(3) Eine Stimme sowie den Vorsitz führtder*die Sozialreferent*in kraft Amtes. DieVergabekommission wählt in ihrerkonstituierenden Sitzung einenstellvertretenden Vorsitz aus ihrer Mitte.[…] Ist das Referat unbesetzt, so wählt dieReferatekonferenz bis zur Neubesetzungdes Sozialreferates ein fünftes Mitglied ausden verbleibenden Referaten in dieHärtefallkommission. In diesem Fallbestimmt die Vergabekommission denVorsitz aus ihren Reihen. Der Vorsitz derKommission kann Aufgaben im Rahmendieser Satzung an Mitglieder derKommission delegieren.(3a) Vier Mitglieder werden am Anfangeiner jeden Legislatur vom StuRa auf einJahr gewählt. Die Amtszeit der Mitgliederder Vergabekommission endet mit derWahl ihrer Nachfolger*innen. Wiederwahlist zulässig. Unter den gewähltenMitgliedern der Vergabekommissiondürfen maximal zwei Studierendederselben Fakultät sein. Dabei gilt jeder*eStudierende als Mitglied der Fakultät, der

Absatz 2 für die Höchstdauer kanneinmalig bewilligt werden. Sofern einerPerson für die Höchstdauer nach Absatz 6bereits eine Notlagenzahlungen bewilligtund ausbezahlt wurde, kann dieser Personin einem weiteren Antragsverfahren keineweitere Notlagenzahlungen nach § 1Absatz 2 bewilligt werden. Eine weitereBewilligung in einem späterenAntragsverfahren ist nur dann möglich,wenn die Höchstdauer und der maximaleFörderhöchstbetrag mit der erstenBewilligung für den*die Betreffende*nnicht ausgeschöpft wurden.§ 4 Notlagenausschuss(1) Über die Vergabe und Höhe einerNotlagenzahlung und die Dauer ihrerLaufzeit entscheidet derNotlagenausschuss in einer nicht-öffentlichen Sitzung anhand der Daten undFakten sowie der Fallschilderung des* derAntragsteller*in.
(2) Der Notlagenausschuss besteht aus fünfstimmberechtigten Mitgliedern. ZurKonstituierung des Notlagenausschussessind alle fünf Mitglieder notwendig.(3) Eine Stimme sowie den Vorsitz führtder*die Sozialreferent*in kraft Amtes. DerNotlagenausschuss wählt in ihrerkonstituierenden Sitzung einenstellvertretenden Vorsitz aus seiner Mitte.[…] Ist das Referat unbesetzt, so wählt dieReferatekonferenz bis zur Neubesetzungdes Sozialreferates ein fünftes Mitglied ausden verbleibenden Referaten in denNotlagenausschuss. In diesem Fallbestimmt der Notlagenausschuss denVorsitz aus ihren Reihen. Der Vorsitz desNotlagenausschusses kann Aufgaben imRahmen dieser Satzung an Mitglieder desNotlagenausschusses delegieren.(3a) Vier Mitglieder werden am Anfangeiner jeden Legislatur vom StuRa auf einJahr gewählt. Die Amtszeit der Mitgliederdes Notlagenausschusses endet mit derWahl ihrer Nachfolger*innen. Wiederwahlist zulässig. Unter den gewähltenMitgliedern des Notlagenausschussesdürfen maximal zwei Studierendederselben Fakultät sein. Dabei gilt jeder*eStudierende als Mitglied der Fakultät, der
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sein Wahlfach im Sinne der Wahlordnungzugeordnet ist. Im Übrigen findetAbschnitt II der Wahlordnungentsprechend Anwendung. Die ersten viernicht-gewählten Bewerber*innen sind inder Reihenfolge ihrer Stimmzahl zurVertretung berufen. Eine Vertretung derMitglieder darf nicht dazu führen, dassSatz 4 verletzt wird und die Kommissionin einer Zusammensetzung von mehr alszwei Studierenden derselben Fakultätzusammentritt.
(4) Die Mitglieder der Vergabekommissionsind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
(5) Ein Mitglied der Vergabekommissiondarf weder beratend noch entscheidendmitwirken, wenn die Entscheidung einerAngelegenheit ihm selbst oder folgendenPersonen einen unmittelbaren Vorteil oderNachteil bringen kann:[…]Dies gilt auch, wenn das Mitglied derKommission, seine*ihre Ehegatte*in,Lebenspartner*in nach § 1 desLebenspartnerschaftsgesetzes oder ein*eVerwandte*r ersten Grades gegen Entgeltbei jemandem beschäftigt ist, dem*der dieEntscheidung der Angelegenheit einenunmittelbaren Vorteil oder Nachteilbringen kann. […]
(6) Ein Mitglied der Vergabekommissiondarf beratend aber nicht entscheidendmitwirken, wenn die Entscheidung einerAngelegenheit einem Mitglied seinereigenen Studienfachschaft nach Anhang Bder Organisationssatzung einenunmittelbaren Vorteil oder Nachteilbringen kann.(7) Ein Mitglied der Vergabekommission,bei dem ein Sachverhalt vorliegt, der eineBefangenheit zur Folge haben kann, hatdies vor Beginn der Beratung über diesenSachverhalt dem Vorsitz mitzuteilen.Sofern die Besorgnis zur Befangenheitbeim Vorsitz besteht, hat dieser denSachverhalt der Stellvertretungmitzuteilen. Ob ein Ausschließungsgrundvorliegt entscheidet dieVergabekommission mit einfacher

sein Wahlfach im Sinne der Wahlordnungzugeordnet ist. Im Übrigen findetAbschnitt II der Wahlordnungentsprechend Anwendung. Die ersten viernicht-gewählten Bewerber*innen sind inder Reihenfolge ihrer Stimmzahl zurVertretung berufen. Eine Vertretung derMitglieder darf nicht dazu führen, dassSatz 4 verletzt wird und derNotlagenausschuss in einerZusammensetzung von von mehr als zweiStudierenden derselben Fakultätzusammentritt.(4) Die Mitglieder desNotlagenausschusses sind zurVerschwiegenheit verpflichtet.(5) Ein Mitglied des Notlagenausschussesdarf weder beratend noch entscheidendmitwirken, wenn die Entscheidung einerAngelegenheit ihm selbst oder folgendenPersonen einen unmittelbaren Vorteil oderNachteil bringen kann:[…]Dies gilt auch, wenn das Mitglied desNotlagenausschusses, seine*ihreEhegatte*in,Lebenspartner*in nach § 1 desLebenspartnerschaftsgesetzes oder ein*eVerwandte*r ersten Grades gegen Entgeltbei jemandem beschäftigt ist, dem*der dieEntscheidung der Angelegenheit einenunmittelbaren Vorteil oder Nachteilbringen kann. […](6) Ein Mitglied des Notlagenausschussesdarf beratend aber nicht entscheidendmitwirken, wenn die Entscheidung einerAngelegenheit einem Mitglied seinereigenen Studienfachschaft nach Anhang Bder Organisationssatzung einenunmittelbaren Vorteil oder Nachteilbringen kann.(7) Ein Mitglied des Notlagenausschusses,bei dem ein Sachverhalt vorliegt, der eineBefangenheit zur Folge haben kann, hatdies vor Beginn der Beratung über diesenSachverhalt dem Vorsitz mitzuteilen.Sofern die Besorgnis zur Befangenheitbeim Vorsitz besteht, hat dieser denSachverhalt der Stellvertretungmitzuteilen. Ob ein Ausschließungsgrundvorliegt entscheidet der Notlagenausschussmit einfacher Mehrheit.
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Mehrheit. […]§ 5 Vergabeverfahren(1) Voraussetzung für den Empfang vonHärtefallzahlungen nach § 1 Absatz 1 istdie Immatrikulation bei Antragstellungsowie für den Bewilligungszeitraum an derUniversität Heidelberg oder einerHochschule, deren Studierende nachAnhang B der Satzung der VerfasstenStudierendenschaft einer Fachschaftzugeordnet sind, deren Vertretung derStudierendenrat darstellt.(2) Absatz 1 gilt für den Empfang vonHärtefallzahlungen nach § 1 Absatz 2entsprechend, mit der Maßgabe, dass dieImmatrikulation bei Antragstellung nichterforderlich ist, sofern mit derHärtefallzahlungen die Immatrikulationerst ermöglicht werden soll.(3) Die generelle Finanzierung desStudiums muss im Fall des § 1 Absatz 1gesichert sein. Im Fall des § 1 Absatz 2muss die Finanzierung desVorfachstudiums durch dieHärtefallzahlungen in Kombination mitanderweitigen Finanzierungsquellengesichert sein.(4) Eine zeitgleiche Förderung durch dasHärtefallstipendium nach § 1 Absatz 1 undnach § 1 Absatz 2 ist nicht möglich. DieKommission weist den*dieAntragsteller*in auf die für ihn*siepassende Förderart hin.[…](7) Die Vergabekommission soll aufEinladung des Sozialreferats binnen siebenTagen nach der Stellung einesvollständigen Antrags tagen. DieKommission ist beschlussfähig, sofern dieMehrheit ihrer Mitglieder beziehungsweisederen Vertreter*innen anwesend undstimmberechtigt sind. Für die Gewährungeines Stipendiums bedarf es einer Mehrheitvon zwei Dritteln der anwesendenstimmberechtigten Mitglieder.[…](10) […] Darüber hinaus sollen Geförderteca. einen Monat nach der Erstförderungder Kommission unaufgefordert eineschriftliche Auskunft darüber geben, wiesich ihre weitere finanzielle Situationentwickelt hat.

[…]§ 5 Vergabeverfahren(1) Voraussetzung für den Empfang vonNotlagenzahlungen nach § 1 Absatz 1 istdie Immatrikulation bei Antragstellungsowie für den Bewilligungszeitraum an derUniversität Heidelberg oder einerHochschule, deren Studierende nachAnhang B der Satzung der VerfasstenStudierendenschaft einer Fachschaftzugeordnet sind, deren Vertretung derStudierendenrat darstellt.(2) Absatz 1 gilt für den Empfang vonNotlagenzahlungen nach § 1 Absatz 2entsprechend, mit der Maßgabe, dass dieImmatrikulation bei Antragstellung nichterforderlich ist, sofern mit derNotlagenzahlungen die Immatrikulationerst ermöglicht werden soll.(3) Die generelle Finanzierung desStudiums muss im Fall des § 1 Absatz 1gesichert sein. Im Fall des § 1 Absatz 2muss die Finanzierung desVorfachstudiums durch dieNotlagenzahlungen in Kombination mitanderweitigen Finanzierungsquellengesichert sein.(4) Eine zeitgleiche Förderung durch denNotlagenzuschuss nach § 1 Absatz 1 undnach § 1 Absatz 2 ist nicht möglich. DerNotlagenausschuss weist den*dieAntragsteller*in auf die für ihn*siepassende Förderart hin.[…](7) Der Notlagenausschuss soll aufEinladung des Sozialreferats binnen siebenTagen nach der Stellung einesvollständigen Antrags tagen. DerNotlagenausschuss ist beschlussfähig,sofern die Mehrheit ihrer Mitgliederbeziehungsweise deren Vertreter*innenanwesend und stimmberechtigt sind. Fürdie Gewährung eines Zuschusses bedarf eseiner Mehrheit von zwei Dritteln deranwesenden stimmberechtigten Mitglieder.[…](10) […] Darüber hinaus sollen Geförderteca. einen Monat nach der Erstförderungdem Notlagenausschuss unaufgeforderteine schriftliche Auskunft darüber geben,wie sich ihre weitere finanzielle Situationentwickelt hat.
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[…]§ 6 Aufbewahrung der Unterlagen undInformation(1) Die Akten über die Vergabe vonHärtefallzuschüsse sind von derKommission gesondert zu sammeln.Bewilligte Anträge sind sechs Jahre undabgelehnte ein Jahr geschützt zuarchivieren. Danach sind sie zu vernichten.
(2) Am Ende jedes Haushaltsjahresinformiert die Vergabekommission denStudierendenrat gesondert über dasGesamtvolumen der beschlossenenHärtefallzahlungen.§ 7 Geltungsbereich(1) Die Verfasste Studierendenschaft derUniversität Heidelberg vergibt in sozialenHärtefällen entsprechend ihresSelbstverständnisses Zuschüsse aneinzelne Mitglieder, wenn dies für dieTeilnahme an einer für das Studiumnotwendigen oder relevanten Exkursionnotwendig ist und für den*dieentsprechende*n Kommiliton*innen keineandere, angemessene Unterstützungbesteht. […]
§ 9 Berechnung von Zahlungen(1) Die Exkursionszahlungen werden alsZuschuss gewährt.(2) Die konkrete Höhe derExkursionszahlungen nach § 7 Absatz 1wird von der Vergabekommission imEinzelfall festgesetzt (§ 4 Absatz 1).
§10 Vergabeverfahren; anzuwendendeVorschriften[…](4) § 4, § 5 Absatz 7,8,9,10,11 und 12 und§ 6 finden auf die Verfahren nach diesemAbschnitt entsprechende Anwendung; § 5Absatz 7 mit der Maßgabe, dass dieVergabekommission nach Stellung einesvollständigen Antrags binnenangemessener Zeit zusammentritt.[…]

[…]§ 6 Aufbewahrung der Unterlagen undInformation(1) Die Akten über die Vergabe vonNotlagenzuschüsse sind vomNotlagenausschuss gesondert zu sammeln.Bewilligte Anträge sind sechs Jahre undabgelehnte ein Jahr geschützt zuarchivieren. Danach sind sie zu vernichten.(2) Am Ende jedes Haushaltsjahresinformiert der Notlagenausschuss denStudierendenrat gesondert über dasGesamtvolumen der beschlossenenNotlagenzahlungen.
§ 7 Geltungsbereich(1) Die Verfasste Studierendenschaft derUniversität Heidelberg vergibt in sozialenNotlagen entsprechend ihresSelbstverständnisses Zuschüsse aneinzelne Mitglieder, wenn dies für dieTeilnahme an einer für das Studiumnotwendigen oder relevanten Exkursionnotwendig ist und für den*dieentsprechende*n Kommiliton*innen keineandere, angemessene Unterstützungbesteht. […]
§ 9 Berechnung von Zahlungen(1) Die Exkursionszahlungen werden alsZuschuss gewährt.(2) Die konkrete Höhe derExkursionszahlungen nach § 7 Absatz 1wird vom Notlagenausschuss im Einzelfallfestgesetzt (§ 4 Absatz 1).
§10 Vergabeverfahren; anzuwendendeVorschriften[…](4) § 4, § 5 Absatz 7,8,9,10,11 und 12 und§ 6 finden auf die Verfahren nach diesemAbschnitt entsprechende Anwendung; § 5Absatz 7 mit der Maßgabe, dass derNotlagenausschuss nach Stellung einesvollständigen Antrags binnenangemessener Zeit zusammentritt.[…]

Diese Änderung tritt zum 14.02.2023 inKraft.



10. Legislatur - StuRa-Sitzung am 24.01.2023

80
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIO ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Diskussion
1 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

9.8 Änderung der Organisationssatzung: Änderung derSitzanzahl für Listen (2. Lesung, beim letzten Mal durchBeschlussunfähigkeit vertagt)
Änderung der Organisationssatzung: 2/3-Mehrheit aller Mitglieder erforderlich

Antragssteller*in:Die LISTE – Die PARTEI HochschulgruppeAntragstext:Der StuRa möge eine Änderung seiner Organisationssatzung beschließen.
Bisheriger Text Neuer Text
§ 17 Listenmitglieder desStudierendenrats
(1) In universitätsweiten Wahlen werdennach den Grundsätzen der VerhältniswahlListenvertreter*innen in denStudierendenrat gewählt.
(2) Die Gesamtzahl der möglichen Sitzefür die Listenmitglieder ist abhängig vonder
Wahlbeteiligung bei der Wahl.
1. Bei einer Wahlbeteiligung von 0%werden keine Sitze vergeben.
2. Bei einer Wahlbeteiligung von 50%entspricht die Anzahl der zu vergebendenSitze der Höchstzahl derStudienfachschaftsmitglieder imStudierendenrat.
3. Dazwischen wird linear interpoliert undkaufmännisch gerundet.

§ 17 Listenmitglieder desStudierendenrats
(1) In universitätsweiten Wahlen werdennach den Grundsätzen der VerhältniswahlListenvertreter*innen in denStudierendenrat gewählt.
(2) Die Gesamtzahl der möglichen Sitzefür die Listenmitglieder ist abhängig vonder
Wahlbeteiligung bei der Wahl.
1. Bei einer Wahlbeteiligung von 0%werden keine Sitze vergeben.
2. Bei einer Wahlbeteiligung von 30%entspricht die Anzahl der zu vergebendenSitze der Höchstzahl derStudienfachschaftsmitglieder imStudierendenrat.
3. Dazwischen wird linear interpoliert undkaufmännisch gerundet.

Begründung:
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50% Wahlbeteiligung bei ner StuRa-Wahl an der Uni Heidelberg sind Stand „Schon Immer“ etwagenauso selten wie Einhörner, Zwerge und Trolle (Trolle war gelogen).Wer auch immer uns diesen Bums in die Orga-Satzung geschrieben hat muss entweder krass besoffengewesen sein oder war ein genauso überzeugter Demokrat wie Mao Zedong.Selbst 35% wurden bisher – wenn überhaupt – an der Uni Heidelberg nur vom Alkoholgehalt derCocktails auf After-Wahlpartys geknackt. Die tatsächliche Wahlbeteiligung lag in der VergangenheitIMMER bei besäufnis ... ähem besorgniserregenden unter 20%!Und auch die Alkoholskeptiker*innen unter uns dürften erkennen: Nüchtern betrachtet ergeben die50% an dieser Stelle in der Orga-Satzung zu 0,0% Sinn.
PS: 50% Wahlbeteiligung bei ner StuRa-Wahl wurden von keiner VS in ganz Deutschland in denletzten 10 Jahren jemals erreicht.
Diskussion

1 .Lesung Wie würde sich das auf die aktuelle Sitzungszusammenstellung auswirken?o Bei gleicher Wahlbeteiligung 2/3 mehr Sitze. Was für einen positiven Effekt erhofft ihr euch?o Mehr Glühwein. Ist das ein Witz?o Selbstverständlich nicht. Ist das eine Lösung für die fehlende Demokratische Legitimation? Wie sorgen mehr Parteivertreter für mehr seriöse Anträge? Wenn die Studierendenschaft ein Interesse daran hätte, dass mehr Listen im StuRa sitzen, dannwürden sie wählen gehen, also solltet ihr euch mehr Mühe geben, die Leute zum wählen zubewegen. Heidelberg liegt im bundesweiten Durchschnitt, man sollte nicht die Verantwortung auf dieWahlbeteiligung schieben, vielleicht wären wir dann mehr hier und würden leichter dieBeschlussfähigkeit erreichen. Die Idee des Antrags ist zwar gut, die Begründung aber ausbaufähig. Wenn 18% die Parteien wählen, dann repräsentieren diese auch nur 18%. Fachschaftenhingegen versuchen, alle Studis ihrer Fachschaft zu repräsentieren. Die Listen bekommen im Gegensatz zu den Fachschaften keine Finanzmittel, die Fachschaftensind auch mit dafür verantwortlich, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Wie wollen wir, dass der StuRa aufgebaut ist, Fachschaften sind gut in den Fakultäteneingebunden, Listen werden gewählt, die Fachschaften sind eher nicht demokratischlegitimiert, eine ausgewogene Zusammenstellung der StuRa-Vertretung ist wichtig. Wahl der Fachschaftsräte hat die gleiche Wahlbeteiligung wie die StuRa-Wahl, also ehergrundsätzlich die Frage, ob wir mehr Listenvertreter im StuRa haben wollen. Viele Fachschaften sind nicht aktiv, Listen sind da engagierter. Erhöhung des Listenanteils würde die Wirkung einer einzelnen Stimme erhöhen und so dasWählen gehen attraktiver machen. Fachschaften haben nicht mehr demokratische Legitimation als Listen. Die meisten Anträgekommen von den Listen und nicht von den Fachschaften. Gerade Fachschaften können einen Beitrag zur Aufmerksamkeit der Wahl leisten. Wir müssen uns um die Bekanntheit des StuRa in der VS kümmern, nicht die Listen. Der StuRa hat die Finanzmittel und da kann man sie auch für den Wahlkampf beantragen, derAntrag sollte nicht dazu führen, dass ein Grabenkampf zwischen Listen und Fachschaftenentsteht.
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 Erhöhung der Demokratischen Legitimation kann nur durch Erhöhung der Auswirkung derWahlen erfolgen, 50% Wahlbeteiligung ist utopisch. Vielleicht sollte man die Listenplätze von der Wahlbeteiligung entkoppeln und das Verhältnis. Listen vertreten nicht nur ihre Wähler, Fachschaften vertreten nur ihre Fachschaft, fallsFachschaften nicht zur Wahl aufrufen, ist das ein komisches Demokratieverständnis. Fachschaften sind dazu angehalten, politisch neutral zu bleiben. Wahlbeteiligung ist so gering, weil der Einfluss der Wahl auch nicht so groß ist, es kann nichtso weitergehen, es hat bisher nicht funktioniert. Es gibt auch beim Haushalt einen Antrag dazu.2 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

10 Finanzen
Finanzen
Der StuRa beschließt den Haushaltsplan der Verfassten Studierendenschaft, basierend darauf fällen dieBeschlussgremien Finanzbeschlüsse. Finanzbeschlüsse werden vom StuRa in zwei Lesungen beschlossen,ausgenommen sind Anträge unter 500 Euro, bei diesen reicht eine Lesung.Gruppen und Fachschaften können jeweils zu einem festen Termin Anträge auf finanzielle Unterstützung an den StuRastellen.
Genaueres regelt die Finanzordnung. Informationen dazu findet ihr hier:https://www.stura.uni-heidelberg.de/finanzen/Alle bisherigen Finanzbeschlüsse des laufenden Jahres auf zentraler Ebene findet ihr hier:https://www.stura.uni-heidelberg.de/beschluesse_diesesjahr.pdf

10.2Antrag: Listen-Basisfinanzierung für das SoSe 2023 (1.Lesung)
10.2.1 gleichmäßiges Modell
Antragssteller*in: Gremienreferat (Niklas Jargon)
Antragstext:Der StuRa stellt den im StuRa vertretenen Listen jeweils 150€ zur Durchführung (hochschul-)öffentlicher Veranstaltungen im Sommersemester 2023 zur Verfügung. Der Beschluss zum Abrufendieser Mittel wird von den stimmberechtigten StuRa-Mitgliedern einer Liste (Fraktion) mit einfacherMehrheit gefasst. Die Verwendung der Mittel zu Wahlkampfzwecken ist nicht zulässig.
Projektbeschreibung und Antragsbegründung:Wie bereits Ende letzten Jahres angekündigt nun der Entwurf für einen Probelauf der Listen-Basisfinanzierung (für einen besseren Namen gerne an mich wenden😉). Ziel der Finanzierung ist, esden die Liste aufstellenden Hochschulgruppen zu ermöglichen, mit möglichst wenig AufwandVeranstaltungen zu organisieren, etwa zur politischen Einbeziehung der Studierendenschaft oder auchzur Mitgliederanwerbung (z.B. Vorträge, Erstiveranstaltungen, etc.). Dies aktiviert nicht nur die Listenselbst als hochschulpolitische Akteure, sondern steigert im besten Fall auch das hochschulpolitischeInteresse aller Studierenden.

https://www.stura.uni-heidelberg.de/finanzen/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/beschluesse_diesesjahr.pdf
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Sollte der Probelauf erfolgreich sein, wird ab dem WS 23/24 ein eigener Haushaltsposten für dieFinanzierung der in der jeweiligen Legislatur im StuRa Vertretenen Listen geschaffen. DieAbrechnung der Mittel erfolgt wie gewöhnlich über das Finanzreferat unter Vorlage derZahlungsbelege.
Haushaltsposten: 830.01
Finanzvolumen des Antrags:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat/bei der Referatekonferenz? 900€
Wieviel wird bei der Verfassten Studierendenschaft insgesamt beantragt? 900€
Wieviel wird über Mittel weiterer Stellen finanziert? -
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? -
Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts? 900€
Verwendungszweck der Mittel
Was soll genau finanziert werden?

.
Verwendungszweck Kosten Begründung
150€ pro Liste 6x150€=900€ s.o.
Gesamt 900€

Antragstext:Der StuRa stellt den im StuRa vertretenen Listen jeweils 50€ zur Durchführung (hochschul-)öffentlicher Veranstaltungen im Sommersemester 2023 zur Verfügung. Hat eine Liste mehr als einstimmberechtigtes StuRa-Mitglied, erhält sie für jedes weitere Mitglied weitere 25€. Der Beschlusszum Abrufen dieser Mittel wird von den stimmberechtigten StuRa-Mitgliedern einer Liste (Fraktion)mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Verwendung der Mittel zu Wahlkampfzwecken ist nicht zulässig.
Projektbeschreibung und Antragsbegründung:Wie bereits Ende letzten Jahres angekündigt nun der Entwurf für einen Probelauf der Listen-Basisfinanzierung (für einen besseren Namen gerne an mich wenden😉). Ziel der Finanzierung ist, esden die Liste aufstellenden Hochschulgruppen zu ermöglichen, mit möglichst wenig AufwandVeranstaltungen zu organisieren, etwa zur politischen Einbeziehung der Studierendenschaft oder auchzur Mitgliederanwerbung (z.B. Vorträge, Erstiveranstaltungen, etc.). Dies aktiviert nicht nur die Listenselbst als hochschulpolitische Akteure, sondern steigert im besten Fall auch das hochschulpolitischeInteresse aller Studierenden.
Dabei erfolgt eine Abstufung nach der politischen Relevanz der Liste und ihrer vermutlichenLeistungsfähigkeit, die sich aus der Anzahl der Fraktionsmitglieder in der jeweiligen Legislatur ergibt.
Sollte der Probelauf erfolgreich sein, wird ab dem WS 23/24 ein eigener Haushaltsposten für dieFinanzierung der in der jeweiligen Legislatur im StuRa Vertretenen Listen geschaffen. DieAbrechnung der Mittel erfolgt wie gewöhnlich über das Finanzreferat unter Vorlage derZahlungsbelege.
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Haushaltsposten: 830.01
Finanzvolumen des Antrags:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat/bei der Referatekonferenz? 550€
Wieviel wird bei der Verfassten Studierendenschaft insgesamt beantragt? 550€
Wieviel wird über Mittel weiterer Stellen finanziert? -
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? -
Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts? 550€

Verwendungszweck der Mittel
Was soll genau finanziert werden?.

Verwendungszweck Kosten Begründung
Die Linke.SDS (2 StuRa-Mitglieder) 50€+25€= 75€ s.o.

FI Jura (2 StuRa-Mitglieder) 75€ s.o.
Juso HSG (2 StuRa-Mitglieder) 75€ s.o.
Die LISTE (1 StuRa-Mitglied) 50€ s.o.
GHG (6 StuRa-Mitglieder) 50€+5x25€= 175€ s.o.
RCDS/LHG (3 StuRa-Mitglieder) 50€+2x25€= 100€ s.o.
Gesamt 550€

10.2.2 abgestuftes Modell
Antragssteller*in: Gremienreferat (Niklas Jargon)
Antragstext:Der StuRa stellt den im StuRa vertretenen Listen jeweils 50€ zur Durchführung (hochschul-)öffentlicher Veranstaltungen im Sommersemester 2023 zur Verfügung. Hat eine Liste mehr als einstimmberechtigtes StuRa-Mitglied, erhält sie für jedes weitere Mitglied weitere 25€. Der Beschlusszum Abrufen dieser Mittel wird von den stimmberechtigten StuRa-Mitgliedern einer Liste (Fraktion)mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Verwendung der Mittel zu Wahlkampfzwecken ist nicht zulässig.
Projektbeschreibung und Antragsbegründung:Wie bereits Ende letzten Jahres angekündigt nun der Entwurf für einen Probelauf der Listen-Basisfinanzierung (für einen besseren Namen gerne an mich wenden😉). Ziel der Finanzierung ist, es
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den die Liste aufstellenden Hochschulgruppen zu ermöglichen, mit möglichst wenig AufwandVeranstaltungen zu organisieren, etwa zur politischen Einbeziehung der Studierendenschaft oder auchzur Mitgliederanwerbung (z.B. Vorträge, Erstiveranstaltungen, etc.). Dies aktiviert nicht nur die Listenselbst als hochschulpolitische Akteure, sondern steigert im besten Fall auch das hochschulpolitischeInteresse aller Studierenden.
Dabei erfolgt eine Abstufung nach der politischen Relevanz der Liste und ihrer vermutlichenLeistungsfähigkeit, die sich aus der Anzahl der Fraktionsmitglieder in der jeweiligen Legislatur ergibt.
Sollte der Probelauf erfolgreich sein, wird ab dem WS 23/24 ein eigener Haushaltsposten für dieFinanzierung der in der jeweiligen Legislatur im StuRa Vertretenen Listen geschaffen. DieAbrechnung der Mittel erfolgt wie gewöhnlich über das Finanzreferat unter Vorlage derZahlungsbelege.
Haushaltsposten: 830.01
Finanzvolumen des Antrags:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat/bei der Referatekonferenz? 550€
Wieviel wird bei der Verfassten Studierendenschaft insgesamt beantragt? 550€
Wieviel wird über Mittel weiterer Stellen finanziert? -
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? -
Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts? 550€

Verwendungszweck der Mittel
Was soll genau finanziert werden?.

Verwendungszweck Kosten Begründung
Die Linke.SDS (2 StuRa-Mitglieder) 50€+25€= 75€ s.o.

FI Jura (2 StuRa-Mitglieder) 75€ s.o.
Juso HSG (2 StuRa-Mitglieder) 75€ s.o.
Die LISTE (1 StuRa-Mitglied) 50€ s.o.
GHG (6 StuRa-Mitglieder) 50€+5x25€= 175€ s.o.
RCDS/LHG (3 StuRa-Mitglieder) 50€+2x25€= 100€ s.o.
Gesamt 550€

Diskussion
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1 .Lesung durch Sitzungsende vertagt

gem. § 10 Abs. 5 S. 1 GO aufgenommener Antrag:
8.16 Antrag: Ruhetage beim Staatsexamen Jura (1. Lesung)

Antragsteller*in: Fachschaft Jura
Antragstext:Der StuRa spricht sich deutlich gegen die Pläne des Landesjustizprüfungsamts aus, die Ruhetage imersten juristischen Staatsexamen abzuschaffen und fordert, dass die Änderung rückgängig gemachtwird.
Begründung des Antrags:Für das erste juristische Staatsexamen müssen die Examenskandidat:innen in Baden-Württembergsechs jeweils fünfstündige Klausuren schreiben. Bisher wurde diese Kampagne immer von einemDienstag bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche geschrieben. Die sechs Klausuren waren aufacht Wochentage verteilt, es gab also zwei Ruhetage. Bereits in dieser Form ist das Staatsexamen eineungemeine Belastung für die Psyche und Physis und führte in den letzten Jahren nicht selten zuAbbrüchen wegen Stress, Erschöpfung oder Sehnenscheidenentzündung aufgrund derhandgeschriebenen Klausuren. Die zwei Ruhetage sind besonders für Menschen mit psychischenErkrankungen und Anfälligkeiten für Spannungskopfschmerzen, Blasenentzündungen oder ebenSehnenscheidenentzündungen eine dringend benötigte Pause.Wie am 18.01. auf jurios.de berichtet wurde und vom für die Juristenausbildung zuständigenLandesjustizprüfungsamt (LJPA) bestätigt wurde, plant die Behörde ab 2024 die zwei Ruhetagekomplett abzuschaffen und das Staatsexamen in acht Tagen durchzuprügeln. Als Begründungangeführt wurden angebliche Erleichterungen für das LJPA „adäquate Prüfungsräumlichkeitenbereitzustellen“ Diese Begründung scheint mehr als fadenscheinig, da es das Amt ja bisher doch jedesJahr geschafft hat, das Examen durchzuführen. Ganz unabhängig davon, dass man ja meinen sollte,dass Universitäten dafür ausgestattet sind, eine große Anzahl an Klausurschreibenden unterzubringen.Vielmehr scheint sich das LJPA zulasten der Studierenden die Raummiete für zwei Tage sparen zuwollen.Es ist unerhört, dass die enorme psychische und physische Belastung durch das Examen an dieserStelle ohne jegliche Einbindung von Studierenden ohne Not beträchtlich gesteigert wird. Der StuRa alsVertretung aller Studierenden der Universität Heidelberg sollte seine Reichweite dafür nutzen, gegendie Pläne aufzubegehren und sich solidarisch mit den Studierenden der Rechtswissenschaften in ganzBaden-Württemberg zu zeigen.Da die Nachricht erst am 18.01., also nach Ende der Antragsfrist veröffentlicht wurde, ihre Bedeutungaber unverzügliches Handeln erfordert, stellen wir einen Antrag auf Befassung am 24.01 und zudemVerzicht auf zweite Lesung um schneller den Druck auf das LJPA zu erhöhen.
https://jurios.de/2023/01/18/jurastudium-baden-wuerttemberg-streicht-ruhetage-im-ersten-examen/
Da die Nachricht erst am 18.01., also nach Ende der Antragsfrist veröffentlicht wurde, ihre Bedeutungaber unverzügliches Handeln erfordert, stellen wir einen Antrag auf Befassung am 24.01 und zudemVerzicht auf zweite Lesung um schneller den Druck auf das LJPA zu erhöhen.
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8.16.1 Änderungsantrag: Weitere Entlastung der Examenskanditat*innen
Antragssteller*in:Kritische Jurist*innen Heidelberg
Antragstext:Der Antrag wird wie folgt ergänzt: „Der StuRa fordert weiterhin, dass fünf beratende studentischeMitglieder in den ständigen Ausschuss gem. § 6 JAPrO aufgenommen werden, sowie das für alleKandidat*innen das sog. Abschichten der Examensklausuren eingeführt wird, also die Möglichkeit, dieExamensklausuren über mehrere Semester verteilt abzulegen.“
Antragsbegründung:Die Belastung durch das Examen ist unakzeptabel hoch. Wir begrüßen sehr, dass sich die Fachschaftschnell und deutlich mit allen Mitteln gegen eine weitere Verschärfung der Lage stellt. Wir wollen dieAufmerksamkeit, die auf der ungemein belastenden Lage von Examenskandidat*innen gerichtet istaber nutzen, nicht nur eine Verschlimmerung zu verhindern, sondern auch aktiv lindernde Maßnahmeneinzufordern sowie die zukünftige Möglichkeit von Studierenden, bei Entscheidungen dieser Art einMitspracherecht zu haben.
Diskussion

1 .Lesung Die Kristischen Jurist*innen unterstützen diesen Antrag und haben sich bereits zusammen mitden Kritischen JuristInnen Freiburg positioniert. Die Fachschaft Jura spricht sich gegen die Aufnahme der Forderung des Abschichtens in denAntrag auf, man sollte thematisch fokussiert sein.
Der Antrag auf dringliche Behandlung in einer Lesung wird mit 2/3-Mehrheit auf Sicht angenommen.
Der Änderungsantrag in Bezug auf die Forderung nach 5 studentischen Mitgliedern im ständigenAusschuss wird mit Mehrheit auf Sicht angenommen.Der Änderungsantrag in Bezug auf die Forderung nach der Einführung des Abschichtens wird mit 11Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen angenommen.
Der geänderte Antrag wird mit Mehrheit auf Sicht angenommen.
Beschlossen ist somit:„Der StuRa spricht sich deutlich gegen die Pläne des Landesjustizprüfungsamts aus, die Ruhetage imersten juristischen Staatsexamen abzuschaffen und fordert, dass die Änderung rückgängig gemachtwird. Der StuRa fordert weiterhin, dass fünf beratende studentische Mitglieder in den ständigenAusschuss gem. § 6 JAPrO aufgenommen werden, sowie das für alle Kandidat*innen das sog.Abschichten der Examensklausuren eingeführt wird, also die Möglichkeit, die Examensklausuren übermehrere Semester verteilt abzulegen.“

11 Sonstiges
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Anhänge
zu 8.6Anhang:Medizinische Fake News, Totalitäre Ideologie und Einblick in Epoch Timeshttps://ben-d-hurley.medium.com/-10677166298b„The way Falun Gong defines itself to the public and to its own followers — as a healthfocussedspiritual group concerned about human rights — is just not true. It made me lesshealthy, less happy, less kind, less compassionate. And it made me less truthful — to myself and others.Any spiritual growth that it may once have offered was left by the roadside as it morphed into a giantPR machine for a bullshit cause, exploiting a free labour force of exhausted zealots. Its goal now hasnothing to do with meditation, spirituality or improving health. It’s just a political machine — Li’sproject to amass power and influence and then shoot for whatever bizarre goal he thinks of next.“Epoch Times und ihre Verbindung zu Falun Gong, der radikalen Rechten und Verschwörungstheorienhttps://global.oup.com/academic/product/falun-gong-and-the-future-of-china-9780195329056?cc=us&lang=en&https://www.chinafile.com/reporting-opinion/media/german-edition-of-falun-gong-affiliatedepoch-times-aligns-far-righthttps://newrepublic.com/article/155076/obscure-newspaper-fueling-far-right-europehttps://www.eenews.net/articles/climate-denial-newspaper-flourishes-on-facebook/The Epoch Times, a far-right newspaper that echoes anti-vaccine messages and promoted formerPresident Trump's false election claims, received 44.2 million views between April and June for a pagethat offers to sign up subscribers, according to a report released by Facebook last week.https://www.haaretz.com/us-news/2020-01-09/ty-article/.premium/why-wikipedia-is-much-moreeffective-than-facebook-at-fighting-fake-news/0000017f-e959-d639-af7f-e9df233d0000https://www.washingtonpost.com/politics/white-house-reviews-incident-involving-epoch-timesphotographer-handing-a-folder-to-trump/2018/09/18/e9d8b8ba-bac5-11e8-bdc0-90f81cc58c5d_story.htmlhttps://www.nbcnews.com/tech/tech-news/trump-qanon-impending-judgment-day-behindfacebook-fueled-rise-epoch-n1044121Transphobe Artikel der Epoch Times„Trans-Schwimmerin Lia Thomas soll „Frau des Jahres“ werden“https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trans-schwimmer-lia-thomas-soll-frau-des-jahreswerdentrans-schwimmer-lia-thomas-frau-des-jahres-werden-a3903127.html„Werden Trans Agenda und Social Engineering die westliche Zivilisation zerstören?“https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/werden-trans-agenda-und-socialengineering-den-westen-ruinieren-a3891478.html„Kinder- und Jugendprogramm im ÖRR: Drogen, Sex, Kannibalismus und Trans*“https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kinder-und-jugendprogramm-im-oerr-drogen-sexkannibalismus-und-trans-a3848549.htmlZitate ihre Gründers, Hongzhi Li„cultures of humankind are in a muddle – they are messy combinations of all sorts, and human racesare becoming more and more mixed. These have indeed driven humankind to slide to a very dangerousstage – this is certain. As I said, catastrophes happen because humankind is depraved“https://falundafa.org/eng/eng/lectures/19980329L.htmlThe way alien beings get human beings to shake free of the gods is to mix the races, causing humanbeings to become rootless people, just like the plant hybrids people make nowadays. South Americans,Central Americans, Mexicans and some people in South East Asia – all of these races have beenmixed. None of this can evade the gods' eyes. Alien beings have made rather extensive preparations forovertaking human beingshttps://falundafa.org/eng/eng/lectures/19980904L.html
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Sexual freedom, which has mixed the human races and muddled human ethics, is absolutely forbiddenby gods. So as cultivators, you absolutely should not do that sort of thing. You may have a wife or ahusband. This is the normal way of life for human beings. But you are committing a sin if you havesexual activity with someone who isn’t your husband or your wife.https://www.falundafa.org/book/eng/lectures/19980530L.html

zu 8.15

https://www.falundafa.org/book/eng/lectures/19980530L.html
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Anwesenheitsliste
Name Mitgliedschaft als/fürThomas Förnzler PräsidiumTheodoros Argiantzis PräsidiumMarcel Dubs Die LISTEEdda Losch Die Linke.SDSPaula Grünewald FI JuraHauke Köhn GHGMarius Börner GHGJana Seifert GHGNoah Serve GHGMarius Baumann GHGLorenz Hartmann Juso HSGPhi Nam Nguyen FS AnglistikTimothy Müller FS ComputerlinguistikDavid Benedict FS GeographieJakob Nägle FS Medizin HeidelbergGregor Mas FS Politikwissenschaft
Franziska de Waard American Studies & Mittelalterstudien/Cultural Heritage
Amelie Wirth Koop. Erziehung und Bildung &Psychologie
Ruben Akshar Leitner Koop. Ägyptologie & Assyriologie &SemitistikNiklot Lingau FS Alte GeschichteKay Schlosser FS Chemie und BiochemieAnn-Sophie Behrle FS Deutsch als FremdspracheJulia Ullman (Vertretung) FS Europäische KunstgeschichteMassimo Cipollina FS GermanistikDaniel Gaspar FS GeschichteMaxim Antpöhler FS GeschichteLukas Moritz FS InformatikHenry Wilkens FS JuraAriana Fedotkina FS JuraRuven Noeske FS JuraArianit Miftari FS MathematikMaximilian Fidlin FS Molekulare BiotechnologieChristian Brohm FS MusikwissenschaftNicolas Felix Schledorn FS PhysikPhoenix Erroukrma FS PhysikDenis Galver FS PhysikArved Bläschke FS SinologieClara Ehls (Vetretung) FS SoziologieLeon Kreis FS Sport und SportwissenschaftElias Kasten FS TheologieHelen Eckstein FS Übersetzen und DolmetschenBernice Addokwei Autonomes AntiRa-ReferatJuan Felipe Marino Chaves Autonomes AntiRa-Referat
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Harald Nikolaus Referat EDVJohannes Knop Referat GremienNiklas Jargon Referat GremienLuca Kelm Referat Internationale StudierendeFritz Kai Beck Referat QSMSuzanna Pfister Referat Politische BildungMax Wipplinger Referat für Verkehr und KommunalesOle Fuchs Referat SozialesPeter Abelmann Vorsitz


